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27. 12. 1967 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 
ZWISCHEN DER REPUBLIK öSTER­
REICH UND DER SCHWEIZERISCHEN 
EIDGENOSSENSCHAFT üBER SOZIALE 

SICHERHEIT 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und 

( der Schweizerische Bundesrat 

IN DEM WUNSCHE, die Beziehungen der bei­
den Staaten in der Sozialen Sicherheit zu fördern 
und mit der Rechtsentwicklung in Einklang ziJ 
bringen, 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, ein Abkommen 
zu schließen, das an die Stelle des Abkommens 
vom 15. Juli 1950 und des Zusatzabkommens 
hjezu vorn 20. Februar 1965 treten soll, und 
haben hiefür zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn Dr. Edmund Josef Kr a h 1, 
außerordentlicher Gesandter und bevollmäch­
tigter Minister, 

der Schweizerische Bundesrat 
Herrn Dr. Cristoforo Mo t t a, 
Vize direktor des Bundesamtes für Sozialver­
sicherung. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten folgendes vereinbart: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke 

1. "österreich" 
die Republik österreich, 

"Schweiz" 
die Schweizerische Eidgenossenschaft; 

2. "Staa tsangehörige" 
in Bezug auf österreich 

dessen Staatsbürger, 
in Bezug auf die Schweiz 

die Schweizer Bürger; 

3. "Rechtsvor·schriften" 
die Gesetze, Verordnungen und Satzungen, 
die sich auf die in Artikel 2 Absatz 1 bezeich­
neten Zweige der Sozialen Sicherheit beziehen 
und in einern Vertragsstaat in Kraft sind; 

4."zuständige Behörde" 
in Bezug auf österreich 

das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung, hinsichtlich der Familienbeihilfen das 
Bundesministeriuni für Finanzen, 

in Bezug auf die Schweiz 
das Bundesamt· für Sozialversicherung; 

5. "Grenzgänger" 
Staatsangehörige eines der beiden Vertrags­
staaten, die sich im Gebiet des einen Vertrags­
staates gewöhnlich aufhalten und im Gebiet 
des anderen Vertragsstaates einer regelmäßi­
gen Erwerbstätigkeit nachgehen; 

6. "Träger" 
die Einrichtung oder die Behörde, .der die 
Durchführung der in Artikel 2 bezeichneten 
Rechtsvorschriften oder eines Teiles davon 

/ obliegt; 

7. "zuständiger Träger" 
den nach den anzuwendenden Rechtsvor­
schriften zuständigen Träger; 

8. "Versicherungszeiten" 
Beitragszeiten und gleichgestellte Zeiten; 

9. "Beitragszeiten" 
Zeiten, für die nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates Beiträge. entrichtet sind 
oder als entrichtet gelten; 

10. "gleichgestellte Zeiten" 
Zeiten, soweit sie Beitragszeiten gleichstehen; 
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11. "Geldleistung" , "Rente" oder "Pension" 
eine Geldleistung, 'Rente oder Pension ein­
schließlich aller Zuschläge, Zuschüsse und Er­
höhungen mit Ausnahme der Ausgleichszu­
lage nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften; 

12. "Fam:ilienbeihilfen" 
in Bezug auf österreich 

die Kinderbeihilfe, den Ergänzungsbetrag 
zur Kinderbeihilfe und die Mütterbeihilfe, 

in Bezug auf die Schweiz 
die Kinderzulagen. 

Artikel 2 

(1) Dieses Abkommen bezieht sich 
1. in österreich auf die Rechtsvorschriften über 

a) die Unfallversicherung mit Ausnahme der 
Unfallversicherung der Kriegsbeschädigten 
und der beschädigten Präsentdiener in be­
ruflicher Ausbildung; 

b) die Pensionsversicherung der Arbeiter, 
die Pensionsversicherung der Angestellten 
und 
die knappschaftliche Pensionsversicherung; 

c) die Pensionsversicherung der in der gP.­
werblichen Wirtschaft selbständig Erwerbs-
tätigen; , 

d) die landwirtschaftliche Zuschußrentenver­
sicherung; 

e) die FamilienbeihiIfen; 

2. in der Schweiz auf die bundesrechtlichen 
Rechtsvorschriften über 
a) die staatliche obligatorische Unfallversiche-

rung; 
b) die Alters- und Hinterlassenenversicherung; 
c) die Invalidenversicherung; 
d) die Familienbeihilfen. 

(2) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf 
Rechtsvorschriften über ein neu es System oder 
einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit. 

(3) Rechtsvorschriften, die sich aus zwischen­
staatlichen Verträgen ,mit dritten Staaten oder 
aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren 
Ausführung dienen, sind, soweit sie nicht Ver­
sicherungslastregelungen enthalten, im Verhält­
nis zwischen den Vertragsstaaten nicht zu be~ 
rücksichtigen. 

Artikel 3 

Dieses Abkommen gilt, soweit es nichts ande­
res bestimmt,' für die Staatsangehörigen der Ver­
tragsstaaten sowie für ihre Angehörigen und 
Hinterbliebenen, soweit diese ihre Rechte von 
einem Staatsangehörigen ableiten. 

Artikel 4 

(1) Die im Artikel 3 genannten Personen ste­
hen in ihren Rechten und Pflichten aus den im 
Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften ein­
ander gleich, soweit dieses Abkommen nichts 
anderes bestimmt. 

(2) Die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten 
über die Wählbarkeit der Versicherten und deren 
Arbeitgeber zu den Organen der Selbstverwal­
tung bei den Versicherungsträgern und den Ver­
bänden sowie über die Berufung als Beisitzer in 
der Schiedsgerichtsbarkeit werden durch Absatz 1 
nicht berührt. 

Artikel 5 

Soweit dieses Abkommen nichts anderes be­
stimmt, gelten die Rechtsvorsehriften eines Ver­
tragsstaates, nach denen die Gewährung von Lei­
stungen vom Inlandsaufenthalt abhängig ist, 
nicht für die in Artikel 3 genannten Personen, 
die sich im anderen Vertragsstaat aufhalten. 

Artikel 6 

(1) Die Versicherungspflicht richtet sich, soweit 
die Artikel 7 bis 10 nichts anderes bestimmen, 
nach den Rechtsvorschriften des' Vertragsstaates, 
in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird. 

(2) Würde die Anwendung des Absatzes 1 be­
wirken, daß nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten gleichzeitig Versicherungspflicht 
bestünde, dann gilt folgendes: 

a) Bei gleichzeitiger Ausübung einer unselb­
ständigen und einer selbständigen Erwerbs­
tätigkeit richtet sich die Versicherungs­
pflicht nach den Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates, in dessen Gebiet die un­
selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird. 

b) Bei gleichzeitiger Ausübung von selbstän­
digen Erwerbstätigkeiten richtet sich die 
Versicherungspflicht nach den Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates, in dem sich 
der Erwerbstätige gewöhnlich aufhäl_t. 

Artikel 7 

(1) Wird ein Dienstnehmer (Arbeitnehmer) in 
einem Betrieb, der sich aus dem Grenzgebiet 
eines Vertragsstaates in das Grenzgebiet des 
anderen Vertragsstaates erstreckt, nicht in dem 
Betriebsteil beschäftigt, in dem der Betrieb seinen 
Sitz hat, so gelten die Rechtsvorschriften des 
Vertr~gsstaates, in dem der Betriebssitz liegt. 

(2) Wird ein Dienstnehmer (Arbeitnehmer) aus 
einem Vertragsstaat in den anderen Vertrags­
staat entsendet, so gelten während der ersten 
24 Kalendermonate der Beschäftigung im zweiten 
Vertragsstaat die Rechtsvorschriften des ersten 
Vertragsstaates so weiter, als wäre er noch in 
dessen Gebiet beschäftigt. 
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(3) Wird ein Dienstnehmer (Arbeitnehmer) 
eines Transportunternehmens, das seinen Sitz in 
einem Vertrags staat hat, im anderen Vertrags­
staat beschäftigt, so gelten die Rechtsvorschriften 
des ersten Vertragsstaates, als wäre er in dessen 
Gebiet beschäftigt; unterhält das Unternehmen 
im zweiten Vertragsstaat eine Zweigniederlas­
sung, so gelten für die von ihr beschäftigten 
Dienstnehmer (Arbeitnehmer) die Rechtsvor­
schriften dieses Vertragsstaates. 
'(4) Wird ein Dienstnehmer (Arbeitnehmer) 

eines Luftverkehrsunternehmens mit dem Sitz in 
einem Vertragsstaat in den anderen Vertrags­
staat vorübergehend oder dauernd entsendet, so 
gelten die Rechtsvorschriften des ersten Vertrags­
staates, als wäre er in dessen Gebiet beschäftigt. 

(5) Die Absätze 1 bis .4 gelten ohne Rücksicht 
auf die Staatsangehörigkeit des Dienstnehmers 
(Arbeitnehmers). 

Artikel 8 

Die Artikel 6 und 7 gelten entsprechend für 
Personen, die nach den in Artikel 2 bezeichneten 
Rechtsvorschriften 'den Dienstnehmern (Arbeit­
nehmern) gleichgestellt sind. 

Artikel 9 

(1) Wird ein Staatsangehöriger eines Vertrags­
staates im Dienste dieses Vertragsstaates oder 
eines anderen öffentlichen Dienstgebers (Arbeit­
gebers) dieses Vertragsstaates im anderen Ver­
tragsstaat beschäftigt, so gelten die Rechtsvor­
schriften des ersten Vertragsstaates. 

(2) Hält sich ein österreichischer Staatsbürger 
gewöhnlich in der Schweiz auf und wird er bei 
der österreichischen' diplomatischen oder einer 
österreichischen konsularischen Vertretung be­
schäftigt, so gelten die schweizerischen Rechts­
vorschriften. Hält sich ein Schweizerbürger ge­
wöhnlich in österreich auf und wird er dort von 
der schweizerischen diplomatischen oder einer 
schweizerischen konsularischen Vertretung be­
schäftigt, so gelten die österreichischen Rechtsvor­
schriften. Der Dienstnehmer (Arbeitnehmer) 
kann binnen drei Monaten nach Beginn der Be­
schäftigung die Anwendung der Rechtsvorschrif­
ten des Vertragsstaates wählen, dessen Staats­
angehöriger er ist. Er gilt dann als an dem Ort 
beschäftigt, an dem die Regierung dieses Ver­
tragsstaates ihren Sitz hat. Die Wahl ist gegen­
über dem Dienstgeber (Arbeitgeber) zu erklären. 
Die gewählten Rechtsvorschriften gelten vom 
Tage der Erklärung an. 

(3) Wird ein Staa tsangehöriger eines Vertrags­
staates im anderen Vertragsstaat von einem Mit­
glied der diplomatischen oder einer konsulari­
schen Vertretung des ersten Vertragsstaates in 
persönlichen Diensten beschäftigt, so gilt Absatz 2 
entsprechend. 

. (4) Für die Dienstnehmer (Arbeitnehmer) eines 
Honorarkonsuls gelten die Absätze 1 bis 3 nicht. 

Artikel 10 

Auf gemeinsam~n Antrag der betroffenen 
Dienstnehmer (Arbeitnehmer) und Dienstgeber 
(Arbeitgeber) oder auf Antrag der gleichgestell­
ten Personen im Sinne des Artikels 8 kann die 
zuständige Behörde des Vertragsstaates, dessen 
Rechtsvorschriften nach den Artikeln 6 bis 9 
anzuwenden wären, die Befreiung von diesen 
Rechtsvorschriften zulassen, wenn die in Betracht 
kommenden Personen den Rechtsvorschriften des 
anderen Vertragsstaates unterstellt werden. Bei 
der Entscheidung ist auf die Art und die Um­
stände der Beschäftigung Bedacht zu nehmen. 
Vor der Entscheidung ist der zuständigen Be­
hörde des anderen Vertragsstaates Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Ist der Dienst­
nehmer (Arbeitnehmer) nicht in dem Vertrags­
staat beschäftigt, dessen Rechtsvorschriften er 
unterstellt werden soll, so gilt er als dort be­
schäftigt. 

Artikel11 . 

Die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates 
über die Einschräp.kung eines Leistungsanspruches 
oder einer Leistung beim Zusammentreffen mit 
anderen Leistungsansprüchen oder anderen Lei­
stungen oder anderen Einkünften und über das 
Nichtbestehen eines Leistungsanspruches, solange 
eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird oder eine 
Pflichtversicherung besteht, 'sind auch in, Bezug 
auf gleichartige Tatbestände anzuwenden, die sich 
aus der Anwendung der Rechtsvorschriften des 
anderen 'Vertragsstaates oder in dessen Gebiet er­
geben. 

ABSCHNITT II 

Besondere Bestimmungen 

Kapitell 

Unfallversicherung 

Artikel 12 

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates vor, daß bei der Bemessung des Grades 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge 
eines Arbeitsunfalles (Berufskrankheit) im Sinne 
dieser Rechtsvorschriften früher eingetretene 
Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) zu berück­
sichtigen sind, so gilt dies auch für früher einge­
tretene unter die Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates fallende Arbeitsunfälle (Berufs­
krankheiten), als ob sie unter die Rechtsvorschrif­
ten des ersten Vertragsstaates gefallen wären. 
Den zu berücksichtigenden Unfällen (Krank­
heiten) stehen solche gleich, die nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften als Unfälle 
oder Entschädigungsfälle anerkannt sind. 
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(2) Der zur Entschädigung des später einge­
tretenen Versicherungsfalles zuständige Träger 
setzt seine Leistung nach dem Grad' der durch 
den Arbeitsunfall (Berufskrankheit) eingetrete­
nen Minderung der Erwerbsfähigkeit fest, den 
Cl nach den für ihn geltenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zu berücksichtigen hat~ 

(3) Die Rechtsvorschriften über die Feststel­
lung einer Gesamtrente finden keine Anwen­
dung. 

Artikel 13 

(1) Für den Leistungsanspruch auf Grund einer 
Berufskrankheit werden vom Träger eines Ver­
tragsstaates auch die Beschäftigungen berück­
sichtigt, die im Gebiet des anderen Vertrags­
staates ausgeübt wurden und ihrer Art nach ge­
eignet waren, diese Krankheit zu verursachen. 
Dabei gilt folgendes: 

a) Jeder Träger entscheidet, ob nach den für 
. ihn geltenden Rechtsvorschriften die V or­
aussetzungen für den Leistungsanspruch er­
füllt sind; 

b) besteht nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten ein Leistungsanspruch, so 
werden die Sachleistungen und die Geld­
leistungen mit Ausnahme der Rente nur 
nach den Rechtsvorschriften des Vertrags­
staates gewährt, in dessen Gebiet die Per­
son sich gewöhnlich aufhält; 

c) besteht nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten ein Anspruch auf Rente, 
so gewährt jeder Träger nur den Teil, der 
dem Verhältnis der Dauer der im Gebiet 
des einen Vertragsstaates ausgeübten zur 
Dauer der nach Satz 1 zu berücksichtigen­
den Beschäftigungen entspricht;' 

d) Buchstabe c gilt auch für die Neufeststel­
lung der Rente auf Grund einer Verschlim­
merung der Berufskrankheit. 

(2) Absatz 1 Buchstaben a und c gilt auch für 
die Gewährung der Hinterbliebenenrente. 

(3) Sind die Voraussetzungen für die Gewäh­
rung der Renfe erfüllt, so gewährt der Träger 
des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Person 
sich gewöhnlich aufhält, vor der Feststellung der 
Rente Vorschüsse. 

Artikel 14 

(1) Artikel 5 gilt vorQehaltlich der Bestim­
mung des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe b· in 
Bezug auf die Sachleistungen für eine Person, 
die während der Heilbehandlung den Aufent­
halt in den anderen Vertragsstaat v.erlegt, nur, 
wenn der zuständige Träger der Verlegung des 
Aufenthalts vorher zugestimmt hat. Die Zustim­
mung kann nur wegen des Gesundheitszustandes 
der Person verweigert werden. Sie kann nach-

träglicherteilt werden, wenn die Person aus ent­
schuldbaren Gründen die Zustimmung vorher 
nicht eingeholt hat. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Grenzgänger. 

Artikel 15 

(1) Hält sich ein Anspruchsberechtigter im 
anderen Vertragsstaat auf, so sind die Sach­
leistungen mit Ausnahme der Berufsfürsorge 

in österreich 
von der für den Aufenthaltsort zuständigen 
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und An­
gestellte, 

in der Schweiz 
von der Schweizerischen Unfallversiche­
rungsanstalt zu erbringen. 

(2) Für die Erbringung der Sachleistungen gel­
ten die für den Träger des Aufenthaltsortes maß­
gebenden Rechtsvorschriften. 

(3) An StelLe des in Absatz 1 genannten öster­
reichischen Trägers kann ein Träger der Unfall­
versicherung die Leistungen erbringen; 

(4) Körperersatzstücke und andere Sachleistun­
gen von erheblicher Bedeutung werden außer in 
Fällen unbedingter Dringlichk.eit nur gewährt, 
soweit der zuständige Träger zustimmt. Unbe­
dingte Dringlichkeit ist gegeben, wenn die Ge­
währung der Leistung nicht aufgeschoben werden 
kann, ohne das Leben oder ·die Gesundheit der 
Person ,ernsthaft zu gefährden. 

(5) Geldleistungen mit Ausnahme von Rente 
und Sterbegeld werden auf Ersuchen des zustän­
digen Trägers von dem in Absatz 1 genannten 
Träger ausgezahlt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten, soweit es sich 
um Dienstnehmer (Arbeitnehmer) nach ·Artikel7 
Absätze 1 bis 4 handelt, ohne Rücksicht auf 
deren Staatsangehörigkeit. 

Artikel 16 

(1) Der zuständige Träger erstattet dem Trä­
ger des Aufenthaltsortes die nach Artikel 15 auf~ 
gewendeten Beträg,e mit Ausnahme der Verwal-
tungskosten. ~ 

(2) Die zuständigen Behörden können auf 
Vorschlag der beteiligten Träger vereinbaren, 
daß die aufgewendeten Beträge zur verwaltungs­
mäßigen Vereinfachung in allen Fällen oder in 
bestimmten Gruppen von Fällen durch Pauschal­
beträge erstattet werden. 

Kapitel 2 

Pensions(Renten)versicherungen 

Artikel 17 

(1) Sind nach ,den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten Versicherungszeiten zurückgelegt, 
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so werden sie für da:s Recht auf Weiterversiche­
rung sowie für den Erwerb eines LeistungSc­
anspruches nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften zusammengerechnet, soweit sie nicht auf 
dieselbe Zeit entfallen. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Zusammen­
rechnung der Versicherungszeiten erfolgt nicht 
für den Anspruch auf eine vorzeitige Alterspen­
sion (Knappschaftsalterspen5ion) bei Arbeitslosig­
keit beziehungsweise bei langer Versicherungs­
dauer nach den österreichischen Rechtsvorschrif­
ten. 

(3) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften zu be­
rückruchtigen sind, insgesamt nicht zwölf Monate 
für die Berechnung der Pension (Rente), so wird 
aus der österreichischen Pensions{Renten)versiche-, 
rung keine Leistung gewährt, es sei . denn, daß 
nach den österreichischen Rechtsvorschriften 
ohne Anwendung des Absatzes 1 Pensions(Ren­
ten)ansprud1 besteht. 

Artikel 18 

(1) Beanspruchen ein Versicherter, für den die 
Voraussetzungen des Artikels 17 Absatz 1 zu­
treffen, oder seine Hinterbliebenen eine Pension 
(Rente), so stellt der österreichische Träger nach 
den für ihn geltenden Rechtsvorschriften fest, 
ob die betreffende Person uriter Berücksichtigung 
der in Artikel 17 Absatz 1 vorgesehenen Zusam­
menrechnung der Versicherungszeiten Anspruch 
auf die Pension (Rente) hat. In welchem Ausmaß 
hiebei schweizerische Versicherungszeiten zu be­
rücksichtigen sind, richtet sich nam den schweize­
rismen Rechtsvorschriften. 

(2) Besteht mit oder ohne Berücksichtigung 
des Artikels 17 Absatz 1 nach den österreichi­
schen Rechtsvorschriften Anspruch auf Pension 
(Rente), so gelten bei der Berechnung dieser Pen­
sion (Rente) die folgenden Absätze. 

(3) Der zuständige österreichische Träger be­
rechnet zunächst die Pension (Rente), die nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften der be­
treffenden . Person zustehen würde, wenn alle 
Versicherungszeiten, die nach den schweizerischen 
Rechtsvorschriften für die Beredlllung der Rente 
zu berücks1ichtigen sind, auch für die Berechnung 
der österreichsichen Pension (Rente) zu berück­
sichtigende Versicherungszeiten nach den vom 
österreichischen Träger anzuwendenden inner­
staatlichen Re~tsvorschriften wären. Hiebei blei­
ben Beiträge zur Höherversicherung und der 
Leistungszuschlag außer Betracht. 

(4) Sodann berechnet der .zuständige öster­
reichische Träger den Teil dieser Pension (Rente), 
der dem Verhältnis entspricht, in dem die Ver­
sicherungszeiten, die nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften berücksichtigt worden sind, 
zur Summe aller Versicherungszeiten stehen, die 

nach den Rechtsvorschriften beider Vertrags­
staaten berücksichtigt worden sind. Die so er­
mittelte Teilleistung er4öht sich um die Steige­
rungsbeträge für Beiträ&e zur Höherversicherung 
und um den LeistUligszuschlag. 

(5) Bei Anwendung der Absätze 3 und 4 wer­
den Beitragszeiten und gleichgestellte Zeiten wie 
folgt berücksichtigt: 

a) Trifft eine PflidItversicherungszeit, die 
nach den Rechtsvors.chriften eines Vertrags­
staates zurückgelegt ist, mit einer Zeit frei­
williger Versicherung nach den Rechtsvor­
vorschriften des anderen Vertragsstaates 
zusammen, so wird nur die Pflimtversiche­
rungszeit berücksichtigt. 

b) Trifft eine Beitragszeit nach den Rechts­
vorschriften eines Vertragsstaates mit einer 
gleichgestellten Zeit nach den Rechtsvor~ 

-schriften des anderen Vertragsstaates zu~ 
sammen, so wird nur die Beitragszeit be­
rücksichtigt. 

c) Sind nach Buchstabe a Zeiten der freiwilli­
gen Versicherung in der österreidllschen 
Pensions(Renten)versicherung nicht zu be­
rücksichtigen, so gelten die für diese Zeiten 
. entrichteten Beiträge als Beiträge zur 
Höherversicherung. 

Artikel 19 

(1) Für die Feststellung der Leistungszuge­
hörigkeit und -Leistungszuständigkeit in der 
österreichischen Pe'nsions(Renten)versicherung 
werden schweizerische Versicherungszeiten nach 
der Art der während dieser Zeiten ausgeübten 
Erwerbstätigkeit berücksichtigt. Schweizerische 
Versicherungszeiten, während derer keine Er­
werbstätigkeit ausgeübt wurde, werden nach der 
Art der vor diesen Zeiten zuletzt ausgeübten Er­
werbstätigkeit berücksichtigt; läßt sich für eine 
schweizerische Versicherungszeit die Art der Er­
werbstätigkeit nicht mehr feststellen oder wurde 
während der gesamten Versicherungszeit keine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt, so werden diese Ver­
sicherungszeiten so berücksichtigt, .als ob sie auf 
einem Versicherungsverhältnis beruht hätten, für 
das die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
zuständig gewesen wäre. Zeiten, während derer 
ein Anspruch aus der schweizerischen Renten­
versicherung aus dem Versicherungsfall des Alters 
oder der Invalidität besteht oder bestanden hat, 
werden nach der Art der vor Eintritt des Ver­
sicherungsfalles zuletzt ausgeübten Erwerbs­
tätigkeit berüCksichtigt. Für' die Feststellung der 
Leistungszugehörigkeit zur österreichischen 
knappschaftlichen Pensionsversicherung werden 
von den schweizerischen Versich.erungszeiten nur 
jene Zeiten berücksichtigt, denen eine Erwerbs­
tätigkeit zugrunde liegt, die in bestimmten 
schweizerischen Betriebsgruppen beziehungsweise, 

2 
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als Angehöriger bestimmter Gruppen von Dienst­
nehmern ausgeübt wurde. Eine diesbezüg1iche 
Liste ist von den zuständigen Behörden der 
beiden Vertragsstaaten unter Bedachtnahme auf 
§ 15 des österreichischen Bundesgesetzes vom 
9 .. September 1955 über die Allgemeine Sozial­
versicherung aufzustellen. Die vorstehenden Re­
gelungen gelten nur insoweit, als aus der danach 
in Betracht kommenden Pensions(Renten)ver­
sicherung eine Pension (Rente) zu gewähren ist. 

(2) Zeiten, die nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften nicht zurückgelegt, aber wie 
Versicherungszeiten zu berücksichtigen sind, wer­
den so berücksichtigt, als wären sie nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften zurückgelegt. 

(3) Hängt nach aen österreichischen Rechts­
vorschriften die Anrechnung von Ersatzzeiten 
von einer vorangehenden oder nachfolgenden 
VersicherUIlJgszeit ab, so ist hiebei auch eine 
solche in der schweizerischen Rentenversicherung 
zurückgelegte V ersicherungszei t heranzuziehen. 

(4) Als neutrale Zeit,en nach dem in Absatz 1 
bezeichneten österreichischen Bundesg,esetz und 
als Zeiten, elie in der Pensions(Renten)versiche­
rung der selbständig Erwerbstätigen den für die 
Erfüllung der Wart,ezeit maßgebenden Beobach­
tungszeitraum verlängern, gelten. auch gleich­
arlJige in der Schweiz zurückgelegte Zeiten. 

(5) Bei Anwendung der österreichischen Rechts­
vorschriften über die Hinzurechnung von Ver­
sicherungszeiten im Falle eines Witwenfortbetrie~ 
bes sind schw,eizerische Versicherungszeiten nicht 
zu berücksichtigen. 

(6) Bei der Ermrttlung der Gesamtleistung 
nach ArtJikel 18 Absatz 3 sind die in der schwei­
zerischen Rente ,zu berücksichtigenden schweize­
rischen Versicherungszeiten ohne Anwendung 
der österreichischen Rechtsvorschriften über die 
Anrechenbarkeit von Versicherungszeiten heran­
zuz,iehen. 

(7) Bemessungsgrundlagen werden nur aus den 
Versicherungszeiten gebildet, die nach den für 
den österr,eichischen Träger geltenden Rechts­
vorschriften zu berücksichtigen sind. Sind Bei­
tragsgrundlagen für di'e Bildung einer Bemes­
sungsgrundlage in Fällen, in denen der Stichtag 
vor dem 1. Januar 1962 liegt, nach den öster­
reichischen Rechtsvorschriften nicht feststellbar, 
so wird als Beitragsgrundlage das jeweils nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften geltende 
Vielfache des am 31. Dezember 1946 üblidJen 
ArbeitsverdienstesBeschäftigter gleicher Art bis 
zur jeweils geltenden HöchstbeitragsgrundIage 
herangezogen. 

(8) Bei Durchführung des Artikels 18 Absatz 3 
sind Beiträge, die zum Erwerb von gleichgestell­
ten Zeiten in der österreichischen Pensionsver­
sicherung entrichtet wurden, nicht als B,eiträge 
zur Höherversicherung zu behandeln. 

(9) Bei Durchführung des Artikels 18 Absätze 3 
und 4 s,ind unbeschadet des Artikels 18 Absatz 5 
die sich deckenden Versicherungszeiten mit ihrem 
tatsächlichen Ausmaß zu berücksichtigen. 

(10) Kommt bei der Bemessung deS österreichi­
schen, Steigerungsbetrages das Höchstausmaß von 
Versücherungsmonaten in Betracht, so ist das 
Teilungsverhältnis nach Artikel 18 Absatz 4 auf 
Grund sämtlicher von beiden Vertragsstaaten 
berücksichtigten Versicherungszeiten ohne Be­
d;!.ch.tnahme auf dieses Höchstausmaß zu bestim­
men. 

(11) Die österreichischen Rechtsvorschriften 
über das Ruhen der PensIon (Rente) wegen Aus­
landsaufenthaltes sind nach Feststellung der Teil­
leistu~g, wegen anderer Tatbestände vor Fest­
stellung der Teilleistung anzuwenden. 

(12) Hängt nach den österreichischen Rechts­
vorschriften die Gewährung von Leistungen der­
knappschaftlichen Pensionsversicherung davon ab, 
daß knappschaftliche Versicherungszeiten zurück­
gelegt sind, so werden von den schweizerischen 
Versicherungszeiten nur jene herücksichtigt, 
denen eine Beschäftigung der in Absatz 1 vierter 
und fünfter Satz bezeichneten Art zugrunde liegt. 
Soweit der Anspruch auf Knappsch.aftssold und 
der Anspruch auf Knappschaftspension für Ange­
stellte von der Zurücklegung bestimmter Ver­
sicherungszeiten abhängt, werden von den 
schweizerischen Versicherungszeiten nur jene be­
rücksichtigt, denen Arbeiten zugrunde liegen, die 
den in der Anlage 9 zu dem in Absatz 1 bezeich­
neten österreichischen Bundesgesetz angeführten 
Arbeiten 'unter den dort vorgesehenen Voraus­
setzungen entsprechen. Für die Bemessung des 
Teiles des KnappschaftSiSoldes, den die österreichi­
sche knappschaftliche Pensionsversicherung zu 
erbringen hat, werden die Bestimmungen des 
Artikels 18 Absatz 4 mit der Maßgabe angewen­
det, daß nur die nach dem zweiten Satz berück­
sichtigten Zeiten heranzuziehen sind. 

(13) Für die Anspruchsvoraussetzungen und 
für die Leistung des Bergmannstreuegeldes aus 
der ösrerreichischen knappschaftlichen Pensions-­
versicherung werden schweizedsche Versiche­
rungszeiten nicht herangezogen. 

(14) Für die Bemessung des Ausstattungsbei­
trages und der Abfindung werden s,chweizerisdJe 
Versicherungszeiten nicht herangezogen. 

(15) Der Hilflosenzuschuß ist von der öster­
reich,ischen Teilleistung innerhaLb der nach Ar­
tikel 18 Absatz 4 anteilmäßig gekürzten Grenz­
beträge nach den österreichischen- Rechtsvor­
schriften zu berechnen; ist der Hilflosenzuschuß 
mit einem festen Betrag bestimmt, so unterliegt 
dieser der anteilmäßigen Kürzung nach Ar­
tikel 18 Absatz 4. Besteht nach den österreichi­
sehen Rechtsvorschriften ohne Berücksichtigung 
des Artikels 17 Absatz 1 ein Anspruch auf eine 
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Pension (Rente) aus dem Versicherungsfall des, 
Alters oder des Todes, so sind die Grenzbeträge 
beziehungsweise der feste Betrag nicht zu kürzen, 
es sei denn, daß nach den schweizerischen Rechts­
vorschriften eine Hilflosenentschädigung zur 
Altersrente gewährt wird. 

(16) Die Sonderzahlungen aus der österreichi­
schen Pensions(Renten)versicherung gebühren im 
Ausmaß der österreichischen Teilleistung; Ar­
tikel 21 ist entsprechend anzuwenden. 

Artikel 20 

(1) Besteht nach den österreichischen Rechtg,.. 
vorschriften auch ohne ß.erücksichbigung des Ar­
tikels 17 Absatz 1 ein Leistungsanspruch, so 
wendet der österreichische Träger Artikel 18 
Absätze 3 und 4 nicht an, solange ein Leistungs­
anspruch nach den schweizerischen Rechtsvor­
schriften Il!icht besteht. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 werden die 
bereits festgestellten Leistungen jeweils nach den 
Bestimmungen des Artikels 18 Absätze 3 und 4 
neu festgestellt, wenn ein Leistungsanspruch nach 
den schw'eizerischen Rechtsvorschriften entsteht. 
Die Neufeststellung erfolgt mit Wirkung vom 
Tage des Beginns der Leistung aus der schweize­
rischen Versicherung. Die Rechtskraft früherer 
Entscheidungen steht der Neufeststellung nicht 
entgegen. 

(3) Der Anspruch einer Versicherten ist auch 
dann nach Absatz 2 neu festzustellen, wenn ein 
Anspruch auf eine schweizerische Ehepaar-Alters­
rente (Ehepaar-Invalidenrente) entsteht. 

(4) Die Leistung aus der österreichisch·en Pen­
sions(Renten)versicherung ist nicht neu fest­
zustellen, wenn der Anspruch auf die entspre­
chende schweizeris·che Rente wegen Entstehung 
des Anstpruches auf eine andere schweizerische 
Rente erlischt. 

(5) Die Leistung aus der österreichischen Pen­
sions(Renten)versicherung ist unbeschadet des 
Absatzes 4 auch neu festzustellen, wenn nach. den 
schweizerischen Rechtsvorschriften ein Tatbestand 
gegeben ist, der Auswirkungen auf ein nach, Ar­
tikel 18 Absatz 4 ermitteltes Teilungsverhältnils 
hat. Die Neuf.eststellung erfolgt mit Wirkung 
vom Tage des Beginns der neuanfallenden Lei­
stung aus der schweizerischen Rentenversidle­
rung. Ergibt die Neufeststellung, daß sich die 
Summe der bilSher g.ezahlten' Leistungen mindert, 
so hat der österreich ische Träger die von ihm zu 
gewährende Leistung, erhöht um den Unter­
schiedsbetrag zwischen den zu vergleichenden Be­
trägen als Teilleistung zu gewähren. Die Rechts­
kraft früherer Entscheidungen steht der Neu­
feststellung nicht entg,egen. 

Artikel 21 

(1) Hat eine Person nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften auch ohne Berücksidltigung 
des Artikels 17 Absatz 1 Anspruch auf Pension 
(Rente) und wär·e dies,e höher als die Summe der 
nach Artikel 18 Absatz 4 errechneten öster­
reichischen Leistung und der schweizerischen 
Rente, so hat der österreichische Träger eine so 
errechneteLeistung, erhöht um den Unterschieds­
betrag zwischen dieser Summe und der Pension 
(Rente), die nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften allein zustünde, als Teilleistung zu ge­
währen. 

(2) Die Teil1eistu~g nach Absatz 1 ist von 
Amts wegen neu festzustelkn, wenn sich die 
Höhe der schweizerischen Rente oder der Lei­
stung, die der Berechnung der österreichisch·en 
Teilleistung zugrunde liegt, aus anderen Grün­
den als infolge von Anpassungen ändert oder 
wenn sich der Umrechnungskurs um mehr als 
10 vom Hundert ändert. 

Artikel 22 

(1) Staatsangehörige des einen Vertragsstaates 
erhalten Eingliederungsmaßnahn:!en (Rehabilita­
tion) nach den Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates, wenn sie in dessen Gebiet ihren 
Wohnsitz -haben und, unmittelbar bevor diese 
Maßnahmen in Betracht kommen, während min­
destens eines vollen Jahres Beiträge nach den 
Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates entrich-
tet haben. " 

(2) Nichterwerbstätig.e Ehefrauen und Witwen 
sowie minderjährige Kinder österreichismer 
Staatsbürg.ersdlaft erhalten Eingliederungsmaß­
nahmen der sdlweizerisch.en Invalidenversime­
rung, wenn sie in der Smweiz ihren Wohnsitz 
haben und sich unmittelbar beyor diese Maßnah­
men in Betracht kommen, ununterbrochen wäh­
rend mindestens eines Jahres dort aufgehalten 
haben. Kinder erhalten außerdem Eingliederungs­
maßnahmen, wenn sie in der Schweiz ihren 
Wohnsitz haben und dort entweder invalid ge­
boren sind oder sim seit der Geburt ununter­
bromen dort aufgehalten haben. 

(3) Grenzgänger erhalten nach den Remts­
vorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet 
sie besmäftigt waren oder weiterhin besmäftigt 
sind, die für die Eingliederung ins Erwerbsleben 
im Gebiet di.eses Vertragsstaates notwendigen 
Maßnahmen, wenn sie in den drei Jahren unmit­
telbar bevor diese Maßnahmen in Betracht kom­
men, während mindeste'ns zwei Jahren Beiträge 
nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates 
entrid1tet haben. 

(4) Günstigere Regelungen jedes Vertragsstaates 
bleiben unberührt. 
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Artikel 23 

Soweit nach den Rechtsvorschriften über die 
schweizerische Rentenversicherung der Anspruch 
auf ordenrtlich,e Renten vom nestehen eines Ver­
sicherungsverhältnisses im Zeitpunkt des Ver­
sicherungsfalles abhängig ist, gelten als Ver­
sicherte im Sinne der schweizerischen Rechtsvor­
schriften auch 

a) österreichische Staatsbürger, die im Zeit­
punkt des Versicherungsfalles in der öster­
reichischen Pen~ions(Renten)versicherung 
versichert sind; 

b) Personen, die als Grenzgänger in der 
Schweiz beschäftigt waren und in den drei 
Jahren unmittelbar vor dem Eintritt des 
Versicherungsfalles während mindestens 
zwei Jahren Beiträge an die schweizerische 
Rentenversicherung entrichtet haben. 

Artikel 24 

,(1) österreichische Staatsbürger haben An­
spruch auf außerordentliche Renten nach den 
schweizerischen Rechtsvorschriften, wenn sie in 
der Schweiz ihren Wohnsitz haben und sich dort 
unmittelbar vor dem Monat, von dem an die 
Rente verlangt wird, im Falle einer Altersrente 
zehn Jahre und im Falle einer Invalidenrente, 
einer Hinterlassenenrente oder der sie ablösenden 
Altersrenten fünf Jahre ununterbrochen aufge­
halten haben. 

(2) Ordentliche Invalidenrenten für Ver­
sicherte, die weniger als zur Hälfte invalid sind, 
werden österreich ischen Staatsbürgern nur ge­
währt, wenn sie ihren W ohn:&itz in der Schweiz 
haben. 

Kapitel3 

Familienbeihilfen 

Artikel 25 

(1) Eine Person, die in einem Vertragsstaat 
unselbständig erwerbstätig ist und die im ande­
ren Vertragsstaat ihren Wohnsitz oder gewöhn­
lichen Aufenthalt hat, hat nach den Rechtsvor­
s'chriften des e~sten Vertragsstaates Anspruch auf 
Familienbeihilfen auch für die Kinder, die sich 
ständig im anderen Vertragsstaat aufhalten. 

(2) Ein Anspruch auf Familienbeihilfen nach 
Absatz 1 besteht nur, wenn die Beschäftigung in 
übereinstimmung mit den bestehenden Vor­
schrifen über die Beschäftigung ausländischer Ar­
beitnehmerausgeübt wird. 

(3) Wird ein Dienstnehmer (Arbeitnehmer) aus 
einem Vertragsstaat in: den anderen Vertragsstaat 
entsendet, so finden weiterhin die Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates Anwendung, in dem 
der Dienstgeber (Arbeitgeber) seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat. 

(4) Ei,ne Person, für die während eines Kalen­
dermonats nacheinander die R,echtsvorschriften 
des einen und des anderen Vertragsstaates gelten, 
hat für den betreffenden Kalendermonat nur 
Anspruch auf die Farriilienbeihilfen nach den' 
Rechtsvor:l.chriften des ersten Vertragsstaates. 

(5) Die Artikel 5, 7, 8, 10 und 11 finden in 
Bezug auf den Anspruch auf Familienbeihilfen 
keine Anw,endung. 

ABSCHNITT III 

Verschiedene Bestimmungen 

Kapitell 

Amtshilfe rind Rechtshilfe 

ArtiJkel 26 

(1) Die Träger, Verbände von Trägern, Be­
hörden und Gerichte der Vertragsstaaten leisten 
einander bei Durchführung der in Artikel 2 Ab­
satz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften und dieses 
Abkommens gegenseitig Hilfe, als wendeten sie 
die für sie geltenden Rechtsvorschriften an. Die 
Hilfe mit Ausnahme der Barauslagen ist kosten­
los. 

(2) Absatz 1 erster Satz gilt auch für ärztliche 
UntersudlUngen. Die Kosten für die Unter­
suchungen, die Reisekosten, die Kosten für 
Unterbringung zu Beobachtungszwecken und 
sonstige Barauslagen (Verdienstausfall, Taggeld 
und dergleichen) mit Ausnahme der Portokoste.n 
sind von der ersuchenden Stelle zu erstatten. Die 
Kosten werden nicht erstattet, wenn die ärzt­
liche Untersuchung im Interesse der zuständigen 
Träger bei der Vertragsstaaten liegt. 

Artikel 27 

(1) Sind Urkunden ode~ sonstige Schriftstücke, 
die bei einer d,er in Artikel 26 Absatz 1 genann­
ten Stellen eines Veitragsstaates vorzulegen sind, 
ganz od.!r teilweise von Steuern oder Gebühren 
einschliei51ich Konsulargebühren und Verwal­
tungsabgaben !befreit, so erstreckt si~ diese ~e­
freiung :luch auf Urkunden oder sonstige Schrtft­
stücke die bei Durchführung der in Artikel 2 
Absat~ 1 bez,eichneten Rechtsvorschriften einer 
entsprechenden Stelle des anderen Vertrags­
staates vorzulegen sind. 

(2) Urkunden, die bei Durchführung der .in 
Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschnf­
ten eim,r der in Artikel' 26 Absatz 1 genannten 
Stellen I!ines Vertragsstaates vorzulegen' sind, be­
dürfen zur Verwen,dung gegenüber Stellen des 
anderen Vertragsstaates keiner Beglaubigung. 

Artikel 28 

(1) Die in Artikel 26· Absatz 1 ge~Qnnte~ Stel­
len können bei Durchführung der lfi Artikel 2 
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Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften und 
dieses Abkommens über die in Artikel 30 ge­
nannten Verbindungsstellen oder unmittelbar 
miteinander und mit den beteiligten Personen 
und deren Vertretern verkehren. 

(2) Die Träger, Behörden und Gerichte eines 
Vertragsstaatesdürfen die bei ihnen eingereich­
ten Anträge und sonstigen Schriftstücke nicht 
deshalb zurückweis.en, weil si,e in einer Amts­
sprache des anderen Vertragsstaates abgefaßt 
sind. 

Artikel 29 

(1) Ist der Antrag auf eine Leistung nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates im 
anderen Vertragsstaat bei einer Stelle gestellt 
worden, die für den Antrag auf eine entspre­
chende Leistung nach den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften zulässig ist, so gilt der An­
trag als bei dem zuständigen Träger gestellt. 
Dies gilt für sonstige Anträge sowie für Erklä­
rungen und Rechtsbehelfe entsprechend. 

(2) Ein bei einer zulässigen Stelle eines Ver­
tragsstaates gestellter Antrag auf eine Leistung 
nach den Rechtsvorschriften dieses Vertrags­
staates gilt auch als Antrag auf eine entspre­
chende Leistung nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Vertragsstaates, die unter Berücksich­
tigung dieses Abkommens in Betracht kommt. 

(3) Anträge, Erklärungen und Rechtsbehelfe 
sind von der Stelle, bei der sie eingereicht wor­
den sind, unverzüglich an ,die zuständige Stelle 
des anderen Vertragsstaates weiterzuleiten. 

Kapitel 2 

Durchführung und Auslegung des Abkommens 

Artikel 30 

(1) Die zuständigen Behörden können die zur 
Durchführung dieses Abkommens notwendigen 
Verwaltungsmaßnahmen in einer Vereinbarung 
regeln. 

(2) Die zuständigen Behär1den untJerrichten 
einander über die zur Durchführung dieses Ab­
kommens getroffenen Maßnahmen sowie über 
Anderungen und Ergänzungen ihrer Rechtsvor­
schriften, die seine Durchführung herühren. 

(3) Zur Erleichterung der Durchführung 
dieses Abkommens werden Verbindungsstellen 
eingerichtet. Verbindungsstellen sind 

in österreich 
für die Unfall- und Pensions(Renten)ver­
sicherung der Hauptverband der österrei­
chischen Sozialversicherungsträger - Ver­
bindungsstelle für zwischenstaatliche Sozial­
versicherung, 
für die Familienbeihilfen 
das Bundesministerium für Finanzen; 

in der Schweiz 
für die Alters-, Hinterlassenen- und Invali­
denversicherung 
die Schweizerische' Ausgleichskasse, Genf, 
für die Unfallversicherung 
die Schweizerische Unfallversicherungsan­
stalt, Luzern, 
für die Familienbeihilfen 
das Bundesamt für Sozialversicherung, Bern. 

Artikel 31 

(1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvor­
s,chriften eines Vertragsstaates Leistungen für 
einen Schaden zu erhalten hat, der im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach 
dessen Vorschriften gegen einen Dritten An­
spruch auf Ersatz des Schadens, so geht der Er­
satzanspruch auf den Träger des ersten Vertrags­
staates nach den für ihn geltenden Rechtsvor­
schriften über. Voraussetzung ist, daß auch die für 
den gleichen Versicherungszweig geltenden 
Rechtsvorschriften des zweiten Vertragsstaates 
den übergang des Ersatzanspruches vorsehen. 

(2) Stehen Ersatzansprüche hinsichtlich gleich­
artiger Leistungen aus demselben Schadensfall so­
wohl einem Träger des einen Ver,tragsstaates als 
auch einem Träger des anderen Vertragsstaates 
zu, so kann der Dritte die nach Absatz 1 auf die 
beiden Träger übel'lgegangenen Ansprüche mit be­
freiender Wirkung durch Zahlung an den einen 
oder anderen Träger befriedigen. Im Innenver­
hältnis sind die Träger anteilig im Verhältnis der 
von ihnen zu erbringenden Leistungen ausgleichs­
pflichtig. 

Artikel 32 

Geldleistung'en können von einem Träger 
eines Vertragsstaates an eine Person, die sim im 
Gebiete des anderen Vertragsstaates aufhält, in 
dessen, Währung mit befreiender Wirkung er­
bracht werden. Im Verhältnis zwis,chen dem Trä­
ger und dem Bere.chtigten ist für die Umrechnung 
der Kurs des Tages maßgebend, der bei der über­
mittlung ,der Geldleistung zugrunde gelegt wor­
den ist. Hat ein Träger an einen Träger des ande­
~en Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so 
sind diese in der Währung des zweiten Vertrags­
staates zu leisten. 

Artikel 33 

Hat ein Träger eines Vertragsstaates ,einen 
Vorschuß gezahltt, so kann die auf denselben Zeit­
raum entfallende-Nachzahlung einer entsprechen­
den Leistung, auf die nach den Rechuvorschrif­
ten des anderen Vertra,gsstaates Anspruch besteht, 
einbehalten werden. Hat der Träger eines Ver­
tragsstaates für eine Zeit, für die der Träger des 
anderen Vertragsstaates nachträglich eine ent­
sprechende Leistung zu erbringen hat, eine höhere 
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als die gebührende Leistung gezahlt, so gilt der 
diese Leistung übersteigende Betrag bis zur Höhe 
des nachzuzahlenden Betrages als Vors,chuß im 
Sinne des ersten Satzes. 

Artikel 34 

(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten 
über Auslegung oder Anwendung dieses Abkom­
mens sollen, soweit möglich, durch die zuständi­
gen Behörden der Vertragsstaaten beigelegt wer­
den. 

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht 
beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen eines 
Vertragsstaates einem Schiedsgericht unterbreitet. 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
gebik!et, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied 
bestellt und beide Mitglieder sich auf den Ange­
hörigen eines dritten Staates als Obmann einigen, 
der von den Regierungen beider Vertragsstaaten 
bestellt wird. Die, Mitglieder werden innerhalb 
von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von 
drei Monaten bestellt, nachdem der eine Ver­
tragsstaat dem anderen mitgeteilt hat, daß er die 
Streitigkeiten einem Schiedsgericht unterbreiten 
will. 

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen 
nicht eingehalten, so kann jeder Vertragsstaat 
den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte bitten, die erforderlichen Er­
nennungen vorzunehmen. Ist der Präs,ident 
Staatsangehöriger eines Vertragsstaates oder ist 
er verhindert, so soll der Vizepräsident die Er­
nennungen vornehmen. Ist auch der Vizepräsi­
dent Staatsangehöriger eines Vertragsstaates oder 
ist auch er verhindert, so soll das im R:ang nächst­
folgende Mitglied des Gerichtshofes, das nicht 
Staatsangehöriger eines Vertragsstaates ist, die 
Ernennungen vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim­
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind bin­
dend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines 
Mitgliedes sowie seiner Vertretung in dem Ver­
fahren vor dem Schiedsgericht; di,e Kosten des 
Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von 
den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. 
Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst. 

ABSCHNITT IV 

o b erg a n g s- und S chi u ß b e s t i m­
mungen 

Artikel 35 

(1) Dieses Abkommen gilt auch für die vor 
seinem Inkrafttreten eingetretenen Versich,e­
rungsfälle. Es gilt ferner für die vor seinem In­
krafttreten zurückgelegten V ersicherungszei ten, 
soweit sie für Bestand und Umfang eines Lei­
stungsanspruches sowie für das Recht auf Weiter­
versicherung zu berücksichtigen sind. 

(2) Zeiten, für die nach Artikel 6 Absatz 3 des 
in Artikel 39 bezeichneten Abkommens vom 
15. Juli 1950 Beiträge überwiesen wurden, stehen 
den auf Grund einer versicherungspflichtigen Be­
schäftigung nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften zurückgelegten Beitragszeiten gleich. 

(3) Absatz 1 begründet keinen Anspruch a~f 
Leistungen für Zeiten vor Inkrafttreten dieses 
Abkommens. 

(4) In den Fällen des Absatz,es 1 erster Satz gilt 
folgendes: 

a) Pensionen (Renten), die vor dem Inkraft-­
treten dieses Abkommens festgestellt wor­
den sind, sind auf Antrag nach den Bestim­
mungen dieses Abkommens ab s,einem In­
kra,fttreten ,neu festzustellen; s.ie können 
auch von Amts wegen neu fesugestellt wer­
den. 

b) Pensionen (Renten), auf die bei rechtzeiti­
ger Antragstellung bereits nach den bisheri­
gen Rechtsvorschriften Anspruch bestanden 
hätte, sind auf Antrag nach den Bestim­
mungen dieses Abkommens festzustellen, 
wobei für den' Beginn der Leistung die 
innerstaatlichen Rechtsvors,chriften gelten. 

c) Pensionen (Renten), auf die ,erst unter Be­
rücksichtigung dieses Abkommens An­
spruch besteht, sind auf Antra'g des Berech­
tigten vom Inkrafttreten dieses Abkom­
mens an festzustellen, sofern der Antrag 
innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft­
treten dieses Abkommens gestellt wird, 
sonst von dem nach den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften bestimmten Tag an. 

(5) Ergibt die Neufeststellung nad1 Absatz 4 
Buchstabe a, daß die Summe der nach diesem Ab­
kommen für denselben Versicherungsfall errech­
neten Leistungen niedriger ist als der Betrag, der 
am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Abkom­
mens zustehenden österreichischen Leistung, so 
hat der österreichische Träger seine Leistung, er­
höht um den Unterschiedsbetrag zwischen den 
zu vergleichenden Beträgen, als Teilleistung zu 
gewähren. 

(6) In den Fällen des Absatzes 4 Buchstaoe a 
ist Artikel 33 entsprechend anzuwenden. 

(7) Die Einleitung eines N eufeststellungsver­
fahrens nach Absatz 4 Buchstabe a durch den 
österreichischen Träger gilt für den schweizeri­
schen Träger als Antrag auf erstmalige f.eststel­
lung der, Leistung. 

(8) Wurde in der Zeit vor dem Inkrafttreten 
dieses Abkommens VOn den Bestimmungen des 
in Artikel 39 bezeichneten Abkommens vom 
15. Juli 1950 ahgewichen, so hat es unbeschadet 
des Absatzes 4 Buchstabe a dabei sein Bewenden, 
soweit dk Abweichungen notwendig waren, um 
den seit dem Inkrafttreten des bezeichneten Ab­
kommens eingetretenen Knderungen der inner-, 
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staatlichen Rechtsvorschriften oder den Grund­
sätzen des vorliegenden Abkommens Rechnung 
zu tragen. 

(9) Die Rechtskraft früherer Entscheidungen 
steht der Neufeststellung nicht entgegen. 

Artikel 36 

Das beiliegende Schlußprotokoll ist Bestandteil 
. dieses Abkommens. 

Artikel 37 

(1) Dieses Abkommen. bedarf der Ratifizierung; 
die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich in Bern ausgetauscht werden. 

(2) Das Abkommen tritt am ersten Tag des 
zweiten Monates nach Ablauf des Monates in 
Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausge­
tauscht werden. 

Artikel 38 

(1) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte 
Zei t geschloss en. Jeder V ertragss taa t kann es 
unter Einhaltungeiner Frist von drei Monaten 
kündigen. ' 

(2) Tritt das Abkommen inf01ge Kündigung 
außer Kraft, so gelten seine B,estimmungen für 
die bis dahin erworbenen LeistungsansprUche 
weiter; einschränkende Rechtsvorschriften über 
den Ausschluß eines Anspruchs oder das Ruhen 
oder die Entziehung von Leistungen wegen des 
Aufenthaltes im Ausland bleiben für diese An­
sprüche unberücksichtigt. 

Artikel 39 

Mit Inkrafttreten dieses Ahkommens treten 
unbeschadet der Nummer 13 des Schlußproto­
kolls zu diesem Abkommen außer Kraft: 

Das Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über Sozialversicherung vom 15. Juli 1950 sowie 
das Zusatzabkommen zwischen der Republik 
österreich und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft über Sozialversicherung vom 20. Februar 
1965. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll­
mächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und 
mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Salzburg, am 15. Novem­
ber 1967, in zwei Urschriften. 

Für die Republik österreich: 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

SCHL USSPROTOKOLL 
ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER 
REPUBLIK öSTERREICH UND DER 
SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSEN­
SCHAFT ÜBER SOZIALE SICHERHEIT 

Bei Unterzeichnung des heute zwisch·en der Re­
publik österreiCh und der Schweizerischen Eid­
genossens.chaft geschlossenen Abkommens über 
Soziale Sicherheit erklären die Bevollmächtigten 
bei der V ertragsstaa ten, daß Einverständnis über 
folgendes besteht: 

1. Zu Artikel 2 des Abkommens: 
Das Abkommen bezieht sich mit Ausnahme 

seines Artikels 11 auch auf die schweizerischen 
Rechtsvorschriften über die Nichtbetriebsunfall­
versicherung. 

2. Zu Artikel 3 des Abkommens: 
Als österre~chische Staatsbürger im Sinne des 

Abkommens gelten auch Personen, die sich am 
11. Juli 1953, am 1. Januar 1961 oder am 27. No­
vember 1961 im Gebiete österreichs nicht nur 
vorübergehend aufgehahen haben und an dem 
danach in Betracht kommenden Tag deutscher 
Sprachzugehörigkeit und entweder staatenlos 
oder ungeklärter Staatsangehörigkeit sind. 

3. Zu Artikel 4 des Abkommen: 
a) Versicherungslastregelungen in zwischen~ 

staatlichen Verträgen der Vertragsstaaten 
mit anderen Staaten bleiben unberührt. 

b} Die Vorschriften des österreichischen Bun­
desgesetzes vom 22. November 1961 über 
Leistungsansprüche und Anwartschaften in 

-der Pensiqns{Renten}versicherung und Un-
fallversicherung auf Grund von Beschäfti­
gungen im Ausland sowie die Vorschriften 
über die Berücksichtigung der im Gebiete 
der ehemaligen österreichisch-ungarischen 
Monarchie außerhalb des Gebietes der Re­
publik Österreich zurückgelegten Zeiten 
einer s·elbständigen Erwerbstätigkeit finden 
auf Schweizerbürger keine Anwendung. 

c) Die Gleichstellung der Schweizerbürger mit 
den österreichis·chen Staatsbürgern nach Ab­
satz 1 bezieht sich nicht auf die Erfüllung 
der persönlichen Voraussetzungen nam den 
österreichischen Re.chtsvorschriften, soweit 
es sich handelt: 
aa) in der Pensions(Renten)versimerung 

um die Berücksichtigung von Beitrags­
zeiten, die nach dem 12. März 1938 
und vor dem 10. April 1945 in einer 
Rentenversicherung des ehemaligen 
Deuts,chen Reiches auf Gr.und der Ver­
sicherungs pflicht beziehungsweise der 
Versicherungsberechtigung mit dem 
Beschäftigungsort beziehungsweise 
Wohnort außerhalb des Gebietes 

. österreichs zurückgelegt worden sind, 
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hb) in der Unfallversicherung um die 
übernahme der Entschädigungspflicht 
aus Arbeitsunfällen (Berufskrankhei­
ten), die in dem in Buchstabe aa be­
zeichneten Zeitraum in der Unfallver­
sicherung des ehemaligen Deutschen 
Reiches außerhalb des Gebietes öster­
reichs eingetreten sind. 

d) Die in Absatz 1 festgesetzte Gleichstellung 
der Staatsangehörigen bezieht sich nicht 
auf die Erfüllung der persönlichen Voraus­
setzungen nach den österreichischen Rechts­
vorschriften hinsichtlich der Berücksichti­
gung von Kriegsdienstzeiten und diesen 
gleichgehaltenen Zeiten. 

e) Die Gleichstellung der österr,eichischen 
Staatsbürger mit den Schweizer bürgern be­
zieht sich nicht auf die schweizerischen 
Rechtsvorschriften über die freiwillige Ver­
sicherung der im Ausland niedergelassenen 
Schweizerbürger . 

f) Die Gleichstellung der österreich ischen 
Staatsbürger mit den Schweizerbürgern 
gilt nicht für die schweizerischen. Rechts­
vorschriften über die Alters-, Hinterlass.e­
nen- und Invalidenversicherung von 
Schweizerbürgern, die außerhalb des Ge­
biets der Vertragsstaaten für einen Arbeit­
geber in der Schweiz tätig sind und von 
diesementlohnt werden, sowie über die 
Fürsorgeleistungen für im Ausiand wohn­
hafte Schweizerbürger. 

4. Zu Artikel 5 des Abkommens: 

Die Ausgleichszulage nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften wird beim Aufenthalt des 
Pensionshere.chtigten in der Schweiz nicht ge­
währt. 

5. Zu Artikel 6 des Abkommens: 

a) österreichische Staatsbürger, die als Rhein­
schiffer im Sinne des internationalen Ab­
kommens über die Soziale Sicherheit der 
Rheinschiffer vom 13. Februar 1961 auf 
Rheinschiffen von Unternehmen mit Sitz 
in der Schweiz beschäftigt werden, gelten, 
soweit sie nicht Wohnsitz in der Schweiz 
~aben, als in der Schweiz beschäftigt; sie 
smd den Grenzgängern gleichgestellt. 

b) Eine freiwillige Versicherung in der 6ster­
reichischen Pensions(Renten)versicherung 
ist während des Bestehens einer Pflichtver­
sicherung in der schweizerischen Renten­
versicherung nicht zulässig. 

e) Eine in der österreichischen Pensions(Ren­
ten)versicherung bestehende Pflichtversiche­
rung steht einer Höherversicherung durch 
die schweizerische freiwillige Rentenver­
sicherung nicht entgegen. 

d) Beiträge zur schweizerischen freiwilligen 
Rentenversicherung und zur Weiterver­
sicherung in der österreichischen Pensions­
(Renten)versicherung können nicht für 
denselben Zeitraum entrichtet werden. 

6. Zu Artikel 9 des Abkommens: 

a) Für Personen, die Sta~tsangehörige beider 
Vertragsstaaten sind, gelten die Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates, in dem sie be­
schäftigt sind. 

b) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet auf 
den österreichischen Handelsdelegierten 
und auf die ihm von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft zugeteilten 
fachliclien Mitarbeiter mit der Maß'gabe 
Anwendung, daß für die Beschäftigung 
dieser Personen in der Schweiz die österrei­
chischen Rechtsvorschriften gelten. 

c) Den im Dienste schweizerischer öffentlicher 
Verwaltung stehenden Personen sind die 
nach österreich entsendeten Dienstnehmer 
schweizerischer Staatsangehörigkeit der 
Schweizerischen Zentrale für Verkehrsför-

. derung gleichgestell t. 
d) Die in Absatz 2 festgesetzte Frist beginnt 

für Personen, die am Tage des Inkrafttre­
tens des Abkommens beschäftigt sind, mit 
diesem Tage. 

7. Zu Artikel 11 des Abkommens: 

a) Eine schweizeri~che Versicherung, während 
der eine Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt 
wird, schließt die Entstehung eines An­
spruchs auf eine österreichische Alterspen­
sion (Knappschaftsalterspension) nicht aus. 

b) Für die Ausnahme von der Pflichtversiche­
rung in der österreichischen Pensions(Ren~ 
~en)versicherung der selbständig Erwerbs­
tätigen ist eine schweizerische Rente ohne 
Zusatzrente und Hilflosenentschädigung zu 
berücksich tigen. 

c) Für die Entstehung eines Pensionsanspru­
chesaus der österreich ischen Pensionsver­
sicherung der in der gewerblichen Wirt­
schaft selbständig Erwerbstätigen steht dem 
Erlöschen der Gewerbeberechtigung bezie­
hungsweise des Gesellschaftsverhältnisses in 
österreich die Einstellung der entsprechen­
den selbständigen Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz gleich. 

8. Zu den Artikeln 17 bis 21 des Abkommens: 

In Fällen, in denen an Stelle einer schweizeri­
schen Witwenrente eine Altersrente oder an 
Stelle einer schweizerischen einfa·chen Alters­
(Invaliden}rente eine Ehepaaralters(Ehepaarinva­
liden)rerite gebührt, sind die Artikel 17 bis 21 so 
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anzuwenden, als ob Anspruch auf die der öster­
reichischen Pension (Rente) entsprechende schwei­
zerische Rente bestünde. 

9. Zu Artikel 23 des Abkommens: 

a) Bei Anwendung des Buchstabens a gelten als 
Versicherte auch Personen, 
aa) die eine Pension (Rente) wegen g.emin­

derter Arbeitsfähigkeit (dauernder Er­
werbsunfähigkeit) beziehen, sofern der 
Anspruch auf Grund österreichischer 
Versicherungszeiten allein oder auf 
Grund einer Zusammenrechnung von 
V ersicherungszei ten nach Artikel 17 
~bsa.tz 1 des Abkommens besteht; 

bb) die Krankengeld oder Wochengeld auf 
Grund gesetzlicher Vers·icherung bezie­
hen; 

cc) die sich auf Rechnung eines Versiche­
rungsträgers in Anstaltspflege befin-
den; . 

dd) die wegen Arbeitslosigkeit eine Geld­
leistung aus der Arbeitslosenversiche­
rung beziehen. 

b) Die Gleichstellung nach diesem Artikel gilt 
nicht für die Begründung eines Anspruches 
auf Waisenrente für Pflegekinder. 

10. Zu Artikel 24 des, Abkommens: 

a) Die Aufenthaltsdauer gilt als nicht unter­
brochen, wenn die Schw.eiz während eines 
Kalenderjahres nicht läng.er als drei Monate 
verlassen wurde. 

b) Zeiten der Befreiung von der Ve'rs,icherung 
in der schweizerischen Alters-, Hinterlasse­
nen- und Invalidenv·ersicherung werden auf 
die Atifenthaltsdauer nicht angerechnet. 

11. Zu Artikel 25 des Abkomme~s: 

a} Ein Anspruch auf die österreichischen Fa­
milienbeihilfen besteht nur, wenn die Be­
schäftigung mindestens einen Monat dauert. 

b) Absatz 4 s·chließt die Gewährung von Fa­
- milienbeihilfen nach den schweizerischen 

Rechtsvorschriften für kürzere Zeiträume­
als, ·einen Monat nicht aus. 

12. Zu Artikel 26 des Abkommens: 

Absatz 1 umfaßt nicht die Vollstreckungshilfe. 

13. Zu Artikel 35 des Abkommens: 

a) Auf Versicherungsfälle, für die der Vierte 
Teil des österreichischen AUgemeinen So­
zialversicherungsgesetzes nicht gilt, werden 
statt Artikel 18 und A'rtikel 19 Absätze 1 
bis 13 des Abkommens sowie der Num­
mer 3 Buchstabe d dieses Schluß protokolls 
Artikel 7 und Artikel 8 Absatz 2 des in 
Artikel 39 des Abkommens bez·eichneten 

Abkommens vom- 15. Juli 1950 SOWle die 
Verordnung des österreichischen Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung vom 
11. Januar 1952 über die Gewährung zu­
sätzlicher Steigerungsbeträge für aus der 
schweizerischen Alters- und Hinterlasse­
nenversicherung überwiesene ß,eiträge w.ei­
ter angewendet. 

b) Ordentliche Renten der schweizerisch·en 
Alters-' und Hinterlassenenversicherung 
werden nach diesem Abkommen nur ge­
währt, wenn der Versicherungsfall nach 
dem 31. Dezember 1959 eingetreten ist und 
die Beiträge nicht nach Artikel 6 Absatz 3 
des in Artikel 39 des Abkommens bezeich­
neten Abkommens vom 15. Juli 1950 über­
wiesen oder erstattet worden sind. Der An­
spruch österreichischer Staatsbürger aus 
früher eingetretenen Versicherungsfällen 
richtet sich weiterhin nach Artikel 6 des er­
wähnten Abkommens. 

c) Zeiten nach Absatz 2 bleiben bei der Bil­
dung. einer Bemessungsgrundlage außer Be­
tracht. 

cl) Absatz 4 findet in der Unfallversicherung 
auf vor dem Inkrafttreten des Abkommens 
festgestellte Leistungsansprüche keine An­
wendung. 

14. Der übertritt von der Krankenversichemng 
des einen in die Krankenversiicherung des ande­
ren Vertragsstaates wird wie folgt erleichtert: 
a) Scheidet ein Staatsangehöriger eines Ver­

tragsstaates, der in der Schweiz wohnt oder 
dorthin von österreich seinen Wohnort 
verlegt, aus der österreichischen gesetzlichen 
Krankenversicherung aus, so wird er unge­
achtet seines· Alters in eine der ane·rkannten 
Krankenkassen, die von der zuständigen 
schweizerisch·en Behörde bezeichnet werden, 
aufgenommen und für Krankengeld und 
Krankenpflege versichert, sof,ern er 

die übrig·en statutarischen Aufnahme­
bedingungen erfüllt, 
vor der übersiedlung bei einem Träger 
der österreichischen gesetzlichen Kran­
kenversicherung versichert war, 
sich innerhalb von dr,ei Monaten seit 
seinem Auss,cheiden aus dieser Versiche­
rung um die Aufnahme bewirbt und 
nicht ausschließlich zu Kur- und Heil­
zwecken übersiedelt. 

Das Recht auf die Aufnahme in eine aner­
kannte Krankenkasse steht bezüglich der 
Krankenpflegeversich.erung auch der Ehe­
frau und den Kindern unter 20 Jahren eines 
Staatsangehörigen ,eines Vertragsstaates zu, 
der die vorerwähnten Bedingungen erfüllt. 
Für den Erwerb eines Leistungsanspruches 
nach den Statuten der Krankenkasse wer-
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. den auch die. in der österreichischen gesetz­
lichen Krankenversicherung zurückgelegten 
Versicherungszeiten berücksichtigt. Dies gilt 

,für Leistungen bei Mutterschaft nur dann, 
wenn die Versich·erte der schweizerischen 
Krankenkasse zuletzt während mindestens 
drei Monaten angehört hat. Von der Kran­
kenkasse verfügte Vorbehalte für Kriegs­
leiden bleiben unberührt. 

b) Scheidet ein Staatsangehörige't eines Ver­
tragsstaates aus der Versicherung bei einer 
schweizerischen anerkannten Krankenkasse 
aus, so werden für das Recht auf Weiter­
vers,icherung und die Erfüllung einer War­
tezeit in der österreichischen gesetzlichen 
Krankenversicherung auch die in der 
schweizerischen Krankenpflegeversicherung 
zurückgelegten Versicherungszeiten so be­
rücksichtigt, als hätte während dies,er Zeiten 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
österreichis,chen Krankenversicherung be­
standen. Die Versicherung wird bei der für 
den Wohnort zuständigen österreichischen 
Gebietskrankenkass,e für Arbeiter und 
Angestellte durchgeführt. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll­
mächtigten dieses Schluß protokoll unterzeichnet 
und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Salzburg, am 15. Novem­
ber 1967, in, zwei Urschriften. 

Für die Republik österreich: 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

705 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 39

www.parlament.gv.at



705 der Beilagen 15 

Erläuternde Bemerkungen 

I. Der Werdegang des Abkommens 
Am 15. Juli 1950 wurde zwischen der Repu­

blik Österreich und der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft ein Abkommen über Sozialversiche­
rung samt Schlußprotokoll unterzeichnet. Das 
Abkommen, das am 1. September 1951 in Kraft 
getreten ist (BGBL Nr. 232/1951) beinhaltet Re­
gelungen auf dem Gebiete der Unfall- und Pen­
sions(Renten)versicherung. Am 20. Feber 1965 
wurde ein Zusatzabkommen betreffend die Ge­
währung außerordeiltlicher Renten aus der 
schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversi­
cherung an österreichische Staatsbürger geschlos­
sen, welches am 1. Mai 1966 in Kraft getreten 
ist (BGBL Nr. 41/1966). 

Das Abkommen vom 15. Juli 1950 beruhte 
auf der innerstaatlichen Gesetzeslage der beiden 
Vertragsstaaten im Zeitpunkt seiner Unterzeich­
nung. Diese Gesetzeslage hat in österreich 
insbesondere durch das 1. Sozialversiche­
rungs-Neuregelungsgesetz, BGBl. Nr. 86/1952, 
durch das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 189/1955, und die hiezu er­
gangenen Novellen sowie durch die Ein­
führung der Pensions(Renten)versicherung der 
in der gewerblichen Wirtschaft und in der Land­
und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen, 
in der Schweiz insbesondere durch die Novellen 
zum Alters- und Hinterlassenenversicherungs­
gesetz und durch die Einführung der Invaliden­
versicherung ab 1. Jänner 1960 wesentliche Kn­
derungen erfahren. Es war deshalb notwendig, 
Verhandlungen über die Revision des Abkom­
mens aufzunehmen. Diese Verhandlungen fanden 
in der Zeit vom 3. bis 11. Mai 1967 in Bern und 
vom 7. bis 15. November 1967 in Salzburg statt 
und führten zur Erstellung eines neuen Abkom­
mens über Soziale Sicherheit, das am 15. Novem­
ber 1967 unterzeichnet wurde und nunmehr an 
die Stelle der Abkommen vom 15. Juli 1950 und 
vom 20. Feber 1965 treten soll. 

. II. Das Abkommen im allgemeinen 
Das Abkommen gliedert sich in vier Ab­

schnitte: 
Abschnitt I (Art. 1 bis 11) enthält die allge­

meinen Bestimmungen über den sachlichen und 

persönlichen Geltungsbereich des Abkommens, 
die Gleichstellung der beiderseitigen Staatsange­
hörigen im Bereich der Sozialen Sicherheit sowie 
die Gleichstellung des Aufenthaltes in dem einen 
Vertragsstaat mit dem Aufenthalt im anderen 
Vertragsstaat bezüglich der Gewährung von Lei­
stungen. Ferner sehen die allgemeinen Bestim­
mungen den Territorialitätsgrundsatz für die an­
zuwendenden Rechtsvorschriften und Ausnah­
men von diesem Grundsatz sowie eine Gleichstel­
lung rechtlich relevanter Tatbestände in den bei­
den Vertragsstaaten vor. 

Abschnitt 11 'enthält die besonderen Bestim­
mungen für die Unfallversicherung (Kapitell, 
Art. 12 bis 16), für die Pensions(Renten)versi­
cherungen (Kapitel 2, Art. 17 bis 24) und für die 
Familienbeihilfen (Kapitel 3, Art. '25). 

Besonders hervorzuheben wäre die gegenüber 
dem Abkommen vom 15. Juli 1950 neue Me­
thode der Leistungsfeststellung in der österrei­
chischen Pensionsversicherung bei Vorliegen 
österreichischer und schweizerischer Versiche­
rungszeiten. Während nämlich nach dem bisheri­
gen Abkommen eine Zusammenrechnung der 
beiderseitigen Versicherungszeiten und eine Fest- ' 
stellung von Teilleistungen nur insoweit vorzu­
nehmen war, als dies zur Erfüllung der An­
spruchsvoraussetzungen nach österreichischem 
Recht erforderlich war, sieht das neue Abkom­
men - in gleicher Weise wie alle übrigen, von 
österreich bisher abgeschlossenen Abkommen 
im Bereich der Sozialen Sicherheit - eine solche 
Zusammenrechnung und Teilleistungsfeststellung 
in sämtlichen Fällen vor, in denen in bei den Ver­
tragsstaaten Versicherungszeiten erworben wur­
den. 

Abschnitt III enthält verschiedene Bestimmun­
gen, und zwar im Kapitell (Art. 26 bis 29) über 
Amtshilfe und Rechtshilfe und im Kapitel 2 
(Art. 30 bis 34) über die Durchführung und Aus­
legung des Abkommens . 

Im Ab~chnitt IV (Art. 35 bis 39) sind die 
Übergangs- und Schlußbestimmungen, insbeson­
dere über die Abgrenzung des vorliegenden Ab­
kommens gegenüber dem Abkommen vom 
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15. Juli 1950, über das Inkrafttreten und die 
Geltungsdauer des vorliegenden Abkommens so­
wie über das Außerkrafttreten des Abkommens 
vom 15. Juli 1950 zusammengefaßt. 

Das Schlußprotokoll, das einen integrierenden 
Bestandteil des Abkommens bildet, enthält im 
wesentlichen Bestimmungen, nach denen der An-

. wendungsbereich einzelner Rechtsvorschriften 
der beiden Vertragsstaaten beziehungsweise der 
Anwendungsbereich des Abkommens für be­
stimmte Fälle erweitert beziehungsweise einge­
schränkt wird, sowie Bestimmungen, die zur An­
wendung der österreichischen beziehungsweise 
der schweizerischen Rechtsvorschriften in Durch­
führung des Abkommens erforderlich sind. 

111. Übersicht über die vom Abkommen er­
faßten Zweige der Sozialen Sicherheit in der 

Schweiz 

DIE SCHWEIZERISCHE RENTEN­
VERSICHERUNG 

EINFüHRUNG 

Die schweizerische Rentenversicherung ist ent­
sprechend dem Versicherungsrisiko in zwei Teile 
gegliedert: Die Alters- und Hinterlassenenversi­
cherung (AHV.) für die Versicherungsfälle des 
Alters und des Todes, die Invalidenversicherung 
(IV.) für den Versicherungsfall der Invalidität. 
Bei der Betrachtung beider Versicherungszweige 
muß davon ausgegangen werden, daß die Auf­
gabe der schweizerischen Rentenversicherung -
im Gegensatz zur österreichischen Pensionsversi­
cherung - nicht darin besteht, dem Versicherten 
und seinen Hinterbliebenen eine möglichst dem 
Lebensstandard vor der Berentung entsprechende 
Leistung zu sichern, sondern ein zur Bestreitung 
des Lebensun'terhaltes ausreichendes Minimalein­
kommen zu gewährleisten, das die Basis für indi­
viduelle Vorsorge auf privater Grundlage (zum 
Beispiel durch Ersparnisse, betriebliche Versiche­
rungseinrichtungen, Gewerkschaftskassen u. ä.) 
bilden soll. 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Die schweizerische AHV. wurde durch Bundes· 
gesetz vom 2Q. Dezember 1946 (AHVG.) mit 
Wirkung ab 1. Jänner, 1948, die Invalidenversi­
cherung durch Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 
(IVG.) ab 1. Jänner 1960 eirigeführt. Grundlage 
für die folgende Darstellung bilden die ange­
führten Gesetze unter Berücksimtigung der 
AHVG.-Novellen vom 21. Dezember 1950, 
30. September 1953, 22. Dezember 1955, 21. De­
zember 1956, 19. Juni 1959, 23. März 1961 und 
19. Dezember 1963, des Bundesgesetzes über die 
Erhöhung der Renten der AHV. und IV. ,vom 

6. Oktober 1966, der IVG.-Novelle vom 5. Ok­
tober 1967 sowie der Vollzugsverordnungen zum 
AHVG. und Zum IVG. in ihrer derzeit geltenden 
Fassung. 

A. DER UMFANG DER VERSICHERUNG 

1. Die Pflichtversicherung 

Im Gegensatz zur österreichischen Pensions­
versicherung, die im wesentlichen eine Risken­
gemeinschaft erwerbstätiger Personen darstellt, 
umfaßt die Pflichtversicherung in der schweizeri­
schen AHV. und IV. als echte Volksversicherung 
alle natürlichen Personen, die in der Schweiz 
ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben, ferner 
alle natürlichen Personen, die in der Schweiz eine 
Erwerbstätigkeit ausüben, und alle Schweizerbür­
ger, die im Ausland flir einen Arbeitgeber mit 
dem Sitz in der Schweiz beschäftigt sind. Von 
der Pflichtversicherung befreit sind lediglich Per­
sonen, denen -Exterritorialität zukommt, Per­
sonen, die einer ausländischen Rentenversiche­
rung angehören, sofern eine Doppelversicherung 
für sie eine nicht zumutbare Belastung darstellen 
würde, und Personen, die die Voraussetzungen 
für eine Pflichtversicherung nur für verhältnis­
mäßig kurze Zeit (zum Beispiel durch eine Sai­
sonarbeit von weniger als drei Women) er­
füllen. 

2. Die freiwillige Versicherung 

Die Möglichkeit einer freiwilligen Versiche­
rung besteht sowohl in Form einer Selbstversi­
cherung als auch einer Weiterversicherung. Der 
Beitritt zur Selbstversicherung ist für Auslands­
schweizer, die das 40. Lebensjahr noch nicht voll­
endet haben, möglich, eine Weiterversimerung ist 
für Schweizerbürger, die aus der obligatorischen 
Versicherung ausgeschieden sind, ohne Rücksicht 
auf ihr Alter und auf die Dauer der Vorversiche­
rungszeit vorgesehen. Mit Rücksicht darauf, daß 
bereits der Wohnsitz in der Schweiz die Pflicht­
versicherung begründet, kommt daher auch die 
Weiterversicherung praktisch nur für Auslands­
schweizer - allerdings ohne altersmäßige Be­
grenzung - in Betracht. 

B. DIE BEITRÄGE 

1. Die Beiträge der Versicherten 

a) Die Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme 
der Erwerbstätigkeit, spätestens aber ab L Jän­
ner des der Vollendung des 20. Lebensjahres fol­
genden Jahres. Sie endet am letzten Tage des Mo­
nates, an dem Männer das 65., Frauen das 62. Le­
bensjahr vollendet haben, auch wenn die Er­
werbstätigkeit darüber hit).aus andauert. Von 4er 
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Beitragspflicht ausgenommen sind Erwerbstätige 
bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 17. Le~ 
bensjahr vollenden, nicht erwerbstätige Ehe­
frauen von Versicherten und Frauen im Betrieb 
des Ehegatten ohne Barlohn sowie nicht erwerbs­
tätige Witwen. Ferner sind von der Beitrags­
pflicht auch Lehrlinge und mitarbeitende Fami­
lienmitglieder ohne Barlohn bis zum Ende des 
Jahres befreit, in dem' sie das 20. Lebensjahr 
vollenden. 

b) Die Beitragshöhe 

Bei uns el b s t ä n d i gEr wer b s t ä t i­
gen wird ein Beitrag zur AHV. von 2 v. H., 
zur IV. von 0'25 v. H. des maßgebenden Lohnes 
eingehoben. Als maßgebender Lohn gilt - mit 
Ausnahme für Lehrlinge und mitarbeitende Fa­
milienmitglieder - jedes Entgelt für in unselb­
ständiger Beschäftigung auf bestimmte oder un­
bestimmte Zeit geleistete Arbeit und umfaßt 
auch alle 'Zulagen, Provisionen, Zuwendungen, 
Naturalleistungen, Ferien- und Feiertagsentschä­
digungen sowie wesentliche Trinkgelder. Beson­
dere Vorschriften besti~men jene Sozialleistun­
gen und Zuwendungen, die nicht zum maßge­
benden Lohn zählen. Unterliegt der Arbeitgeber 
nicht der Beitragspflicht, so beträgt der AHV.­
Beitrag 4 v. H., der IV.-Beitrag 0'5 v. H. des 
maßgebenden Lohnes, ist dieser jedoch weniger 
als 12.000 Franken jährlich, dann gilt ein tabel­
lenmäßig bestimmter, in der AHV. bis zu 2 v. 
H., in der IV. bis zu 0'25 v. H. fallender Pro­
zentsatz. 

Für sei b s tä n d i gEr wer b s t ä t i g e be­
trägt der Beitrag zur AHV. 4 v. H., zur IV. 
0'5 v. H. des Einkommens. Ist dieses weniger als 
12.000 Franken jährlich, dann gilt der gleiche 
tabellenmäßige Beitragssatz wie für die Arbeit­
nehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber. Für 
Selbständige mit einem Einkommen von weniger 
als 600 Franken jährlich ist ein fester Beitrag von 
einem Franken monatlich vorgesehen. Die Art 
der 'Ermittlung des beitragspflichtigen Einkom­
mens ist durch besondere Bestimmungen gere­
gelt. 

Für n ich t e r wer b s t ä t i g e Ver s i­
c her t e (zu denen zum Beispiel auch Militär­
dienstpflichtige zählen) beträgt der Beitrag zur 
AHV. je nach den sozialen Verhältnissen 12 bis 
600 Franken jährlich entsprechend den näheren 
Vorschriften 'de~ Vollzugsverordnung zum 
AHVG. Nicht erwerbstätige Versicherte, die aus 
öffentlichen Mitteln oder von dritten Personen 
erhalten oder dauernd unterstützt werden, so­
wie Lehrlinge ohne Barlohn und Studenten ha­
ben einen Beitrag von 12 Franken im Jahr zu 
entrichten. Der Beitrag der nicht erwerbstätigen 
Versicherten zur IV. beläuft sich auf 1/8 des Bei­
trages zur AHV. 

Selbständig erwerbstätigen und nicht erwerbs­
tätigen Versicherten, für die die Beitragsentrich­
tung eine große Härte bedeuten würde, können 
die Beiträge über Ansuchen herabgesetzt oder 
erlassen werden. ' 

Zu bemerken ist, daß weder für die Beitrags­
pflicht noch für die Bemessung der Beiträge eine 
Einkommenshöchstgrenze besteht. Da hingegen 
im Leistungsrecht Höchstbeträge für die Renten 
vorgesehen sind, bedeutet dies eine gewisse Soli­
darität der Versicherten mit höherem gegenüber 
jenen mit niedrigerem Einkommen. 

2. Die Beiträge der Arbeitgeber 

a) Die Beitragspflicht 

Der Beitragspflicht unterliegen alle Arbeit­
geber, die in der .schweiz eine Betriebsstätte 
haben. Befreiungen von der Beitragspflicht gelten 
für Exterritoriale oder können durch zwischen­
staatliche Abkommen vereinbart werden. 

b) Die Beitragshöhe 

Der Arbeitgeberbeitrag zur AHV. beträgt 
2 v. H., der zur IV. 0'25 v. H. der Summe der an 
beitragspflichtige Arbeitnehmer gezahlten maß­
gebenden Löhne. 

3. Gemeinsame beitragsrechiliche Bestimmungen 

Die Beiträge werden bei unselbständig Er­
werbstätigen durch Lohnabzug eingezogen und 
zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag abge­
führt. Für die Beitragsabfuhr sind bestimmte Be­
messungs~ und Beitragsperioden festgesetzt. Bei­
träge von Pflichtversicherten, die 'trotz Mahnung 
nicht entrichtet wurden, werden, soweit sie nicht 
auf fällige Renten angerechnet werden können, 
im Wege der Zwangsvollstreckung hereinge­
bracht. Beitragsforderungen, die nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
auf das sie sich beziehen, geltend gemacht wur­
den, gelten als verjährt. 

C. DIE LEISTUNGEN 

1. Die Leistungen im allgemeinen 

Als Leistungen sind für Schweizerbürger, für 
Ausländer und Staatenlose vorgesehen: 

i n der Alt e r s - u n cl Hin t e r las sen e n­
versicherung 
a) Altersrenten (einfache und Ehepaar-Alters-

renten), 
b) Witwenrenten (Witwenabfindungen), 

c) Waisenrenten und 
cl) Zusatzrenten zu -den Altersrenten; 
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In der Invalidenversicherung 
a) Invalidenrenten (einfache und Ehepaar-In-

validenrenten), 
b) Zusatz renten zu den Invalidenrenten, 
c) Hilflosenentschädigungen, ' 
d) Eingliederungsmaßnahmen. 

Von den angeführten Rentenarten kann jede 
als ordentliche Rente (diese wieder als Voll­
oder Teilrente) oder als außerordentliche Rente 
gewährt werden. 

a) Die ordentlichen Renten 

Ans p r u c h auf eine ordentliche Rente ha­
ben alle rentenberechtigten Personen, die wäh­
rend mindestens eines vollen Jahres Beiträge 
entrichtet haben. beziehungsweise ihre Hinter­
bliebenen. Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn 
der Versicherte insgesamt länger als elf Monate 
der Beitragspflicht unterstellt war und die ent­
sprechenden Beiträge entrichtet wurden. In der 
AHV. sind Ausländer, Staatenlose und Hinter­
bliebene solcher Personen nur dann anspruchs­
berechtigt, solange sie ihren Wohnsitz in der 
Schweiz haben und mindestens durch zehn Jahre 
Beiträge entrichtet wurden, sofern nicht durch 
zwischenstaatliche Vereinbarungen etwas anderes 
bestimmt wird 1). Sofern diese Personen mangels 
eines entsprechenden Abkommens keinen Ren­
tenanspruch erlangen, ist unter bestimmten Vor­
aussetzungen eine Erstattung der Beiträge vor­
gesehen. In der Invalidenversicherung werden 
zur Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
auch die vor dem Inkrafttreten des IVG. (1. Jän­
ner 1960) in der AHV. zurückgelegten Beitrags­
zeiten angerechnet. Ausländer und Staatenlose 

: sind in der Invalidenversicherung nur anspruchs­
. berechtigt, solange sie ihren Wohnsitz in der 
Schweiz haben und bei Eintritt der Invalidität 

. während mindestens zehn vollen Jahren Beiträge 
geleistet oder ununterbrochen während 15 Jah­
ren in der Schweiz gewohnt haben. 

Für die B e r e c h nun g der ordentlichen 
Renten ist - neben der jeweiligen Beitragsdauer 
- der durchschnittliche Jahresbeitrag des Versi­
cherten maßgebend. Zur Ermittlung dieses 
durchschnittlichen Jahresbeitrages werden zu­
nächst sämtliche Beiträge, die bis zum Ende des 
der Entstehung des Anspruches vorangegangenen 
Jahres entrichtet wurden, zusammengezählt, wo­
bei die für die Zeit vor dem 1. Jänner 1965 ge-

1) Für österreichische Staatsbürger sind nach Art. 6 
Abs. 1 des derzeit geltenden österreichisch-schweize­
rischen Sozialversicherungsabkommens die Anspruchs­
voraussetzungen für eine ordentliche Rente ohne 
R~cksicht auf den Wohnort bereits nach fünf jähriger 
BeItragsdauer erfüllt. . 

leisteten Beiträge um em Drittel aufgewertet 
werden. Die so ermittelte Beitragssumme wird 
so dann durch die Anzahl der Jahre geteilt, die 
von dem der Vollendung des 20. Lebensjahres 
folgenden bis zu dem der Entstehung des An­
spruches vorangehenden Jahr reichen und wäh­
rend welcher der Versicherte Beiträge entrichtet 
hat. Hiebei bleiben bei Versicherten mit minde­
stens acht vollen Beitragsjahren je nach der An­
zahl dieser Jahre die Jahre mit den niedrigsten 
Beiträgen außer Betracht, und zwar 

Sei 8 bis 15 vollen Beitragsjahren 1 Jahr, 
bei 16 bis 23 vollen Beitragsjahren 2 Jahre, 
bei 24 bis 31 vollen Beitragsjahren 3 Jahre, 
bei 32 bis 39 vollen Beitragsjahren 4 Jahre, 
bei 40 bis 45 vollen Beitragsjahren 5 Jahre. 

Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeit­
geber sowie selbständig Erwerbstätigen, die Bei­
träge von weniger als 4 v. H. des maßgebenden 
Lohnes bzw. Einkommens entrichtet haben, wer­
den jedenfalls 4 v. H. desselben als Beiträge an­
gerechnet. In der Invalidenversicherung werden 
auch die vor dem 1. Jänner 1960 zur AHV. ge­
leisteten Beiträge berücksichtigt. 

aa) Die Vollrenten 

Ans p r u c h auf eine ordentliche Vollrente 
haben Versicherte mit vollständiger Beitrags­
dauer sowie deren Witwen und Waisen. Unter 
vollständiger Beitragsdauer ist eine durchgehende 
Beitragsleistung vom 1. Jänner 1948 beziehungs­
weise vom 1. Jänner des der Vollendung des 
20. Lebensjahres folgenden Jahres bis zum Ein­
tritt des Versicherungsfalles zu verstehen. 

Die Be r e c h nun g der Vollrente wird bei 
jeder Rentenart einzeln angeführt . 

bb) Die Teilrenten 

Ans pr u c h auf eine ordentliche Teilrente 
haben - bei Erfüllung der oben angeführten 
Mindestbeitragsdauer - Versicherte mit unvoll­
ständiger Beitragsdauer sowie deren Witwen und 
Waisen. 

Der Be r e c h nun g der Teilrenten wird das 
gerundete Verhältnis zwischen den tatsächlich zu­
rückgelegten vollen Beitragsjahren des Versicher­
ten und der Zeit vom 1. Jänner 1948 (bezie­
hungsweise vom 1. Jänner des der Vollendung 
des 20. Lebensjahres folgenden Jahres) bis zum 
Eintritt des Versicherungsfalles zugrundegelegt. 
Die Teilrente ergibt sich sodann als jener Teil 
der Vollrente, der diesem Verhältnis entspricht. 
Die praktische Durchführung der Teilrentenbe­
rechnung erfolgt an Hand von zwanzig, den ge­
rundeten Verhältniszahlen entsprechend ge­
staffelten Rentenskalen. 

.-
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b) Die außerordentlichen Renten 2. Die Leistungen im besonderen 

Während das System der ordentlichen Renten 
auf dem Versicherungsprinzip beruht, handel~ es 
sich bei den außerordentlichen Renten um eine 
besondere Einrichtung mit fürsorgeähnlichem 
Charakter. 

Ans pr u c h auf eine außerordentliche 
Rente haben unbeschadet zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen nur die in der Schweiz wohnhaf­
ten Schweizerbürger, denen keine ordentliche 
Rente zusteht oder deren ordentliche Rente ge­
ringer wäre als die außerordentliche, wenn zwei 
Drittel des Jahreseinkommens zuziiglich eines 
angemessenen Teiles des Vermögens folgende 
Grenzbeträge nicht erreichen: 

Für Bezieher von_ 
einfachen Altersrenten und Wit-

wenrenten ................ 4000 Franken, 
Ehepaar-Altersrenten . . . . . . .. 6400 Franken, 
einfachen Waisen- und Doppel-

. waisenrenten 2000 Franken . 

Die· Bezieher außerordentlicher Renten glie­
dern sich demnach in zwei Hauptgruppen: Einer­
seits jene Personen, die bei Inkrafttreten des 
AHVG. bereits die Altersgrenze überschritten 
hatten oder verwitwet (verwaist) waren bezie­
hungsweise die bei Inkrafttreten des IVG. be­
reits invalide waren und hiedurch die für einen 
Anspruch auf ordentliche Rente erforderliche 
Mindestbeitragsdauer nicht erfüllen konnten; an­
dererseits jene Personen, die zwar Anspruch auf 
eine ordentliche Rente haben, die jedoch gerin­
ger wäre als die außerordentliche, und denen auf 
diese Weise - unter Berücksichtigung ihrer~ Ein­
kommensverhältnisse - eine. gewisse Mindest­
rente gewährleistet wird 1). 

Das Aus maß der außerordentlichen Rente 
entspricht grundsätzlich dem Mindestbetrag der 
betreffenden ordentlichen Vollrente (siehe bei 
den Leistungen im besonderen), es findet jedoch 
eine Kürzung statt, soweit die Rente zusammen 
mit zwei Dritteln des Jahreseinkommens zuzüg­
lich eines angemessenen Teiles des Vermögens 
den jeweils maßgebenden obigen Grenzbetrag 
übersteigen würde. Außerordentliche Invaliden­
renten von Personen, die vor Vollendung des 
20. Lebensjahres invalid geworden sind, sind von 

. dieser Kürzung ausgenommen. 

1) In der ersten Gruppe von Fällen haben öster­
reichische Staatsbürger auf Grund des österreichisch­
schweizerischen Zusatzabkommens vom 20. Feber 
1965 Anspruch auf außerordentliche Renten unter 
den gleichen Voraussetzungen wie Schweizerbürger, 
in der zweiten Gruppe von Fällen sind jedoch öster­
reichische Staatsbürger derzeit nicht erfaßt. 

a) Die einfache Altersrente 

Anspruch auf eine einfache Altersrente haben 
Männer, die das 65. und Frauen, die das 62. Le­
bensjahr vollendet haben, sofern kein Anspruch 
auf Ehepaar-Altersrente oder Ehepaar-Invaliden­
rente besteht. Der Anspruch entsteht - ohne 
Rücksicht darauf, ob der Berechtigte weiterhin 
erwerbstätig ist oder nicht -mit dem Beginn 
des auf die Vollendung des 65. (62.) Lebensjahres 
oder den Wegfall eines Anspruches auf Ehepaar­
Altersrente (Ehepaar-Invalidenrente) folgenden 
Monates. Er erlischt mit der Entstehung eines 
Anspruches auf Ehepaar-Altersrente oder dem 
Tode des Berechtigten. 

Die ordentliche Vollrente besteht aus einem 
festen Rententeil von 1000 Franken jährlich und 
einem veränderlichen Rententeil. Der veränder­
liche Rententeil wird ermittelt, indem man den 
maßgebenden durchschnittlichen Jahresbeitrag bis 
zu einem Betrag von 400 Franken vervierfacht 
und von 400 bis 700 Franken verdoppelt. Die 
so errechnete Rente erhöht sich (mit Wirkung ab 
1. Jänner 1967) um 10 v. H. Die Mindestvoll­
rente beträgt 1650, die Höchstrente 3520 Fran­
ken jährlich. Einfache Altersrenten, die nach 
Wegfall einer Ehepaar-Altersrente (zum Beispiel 
durch den Tod eines Ehepartners) entstehen, 
werden auf der Grundlage der bei der Ehepaar­
Altersrente vorgesehenen Zusammenrechnung 
der durchschnittlichen Jahresbeiträge beider Ehe­
gatten berechnet. 

b) Die Ehepaar-Altersrente 

Anspruch auf eine Eh~paar-Altersrente haben 
Ehemänner, sofern sie das 65. Lebensjahr voll­
endet haben und ihre Ehefrau entweder das 
60. Lebensjahr vollendet hat oder mindestens zur 
Hälfte invalid ist. Der Anspruch entsteht am 
Monatsersten, der der Erreichung beider Voraus­
setzungen folgt. Er erlischt mit der Scheidung 
der Ehe, dem Tode eines der beiden Ehegatten 
oder dem Wegfall der Invalidität der Ehefrau 
~nd im Falle einer außerordentlichen Rente mit 
dem Entstehen eines Anspruches der Ehefrau auf 
eine ordentliche einfache Altersrente. Sorgt der 
Ehemann nicht für die Ehefrau oder leben die 
Ehegatten getrennt, dann ist die Ehefrau be­
rechtigt, die halbe Ehepaar-Altersrente für sich 
zu beanspruchen. 

Die Ehepaar-Altersrente beträgt 160 v. H. der 
einfachen Altersrente mit der Maßgabe, daß dem 
für die Berechnung der Rente maßgebenden 
durchschnittlichen Jahresbeitrag des Ehemannes 
die von der Ehefrau vor oder während der Ehe 
bis zur Entstehung des Anspruches auf die Ehe­
paar-Altersrente entrichteten Beiträge hinzuge­
zählt werden. 
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c) Die Witwenrente 

Anspruch auf eine Witwenrente haben Wit­
wen, die im Zeitpunkt der Verwitwung minde­
stens ein leibliches oder an Kindes Statt angenom­
menes Kind haben, sowie Witwen, die im Zeit­
punkt des Todes des Ehegatten das 40. Lebens­
jahr vollendet haben und mindestens 5 Jahre 
verheiratet waren. Unter den gleichen Voraus­
setzungen haben auch geschiedene Frauen An­
spruch auf Witwenrente, wenn- der Mann zu 
Unterhaltsbeiträgen verpflichtet-war und die Ehe 
mindestens 10 Jahre lang gedauert hatte. Der 
Anspruch entsteht mit dem dem Tode des Ehe­
mannes folgenden Monatsersten. Er erlischt mit 
der Wiederverehelichung, mit dem Entstehen 
eines Anspruches auf einfache Altersrente bezie­
hungsweise einfache Invalidenrente oder mit dem 
Tode der Witwe. 

Die Witwenrente beträgt 80 v. H. der ein­
fachen Altersren,te. Das Ausmaß der einer ge­
schiedenen Frau gebührenden Witwenrente ist 
mit der Höhe des Unterhaltsbeitrages des Mannes 
begrenzt. 

d) Die Witwenabfindung 

Anspruch auf eine einmalige Witwenabfindung 
haben Witwen, die beim Tode des Ehegatten die 
Voraussetzungen für einen Anspruch auf Wit­
wenrente nicht erfüllen. 

Die Witwenabfindung entspricht für Frauen, 
die vor der Vollendung des 40. Lebensjahres ver­
witwet sind, dem dreifachen, für Frauen, die nach 
der Vollendung des 40. Lebensjahres verwitwet 
sind, dem vierfachen Jahresbetrag der Witwen­
rente. Hat die Ehe weniger als ein Jahr lang be­
standen, dann gebührt als Witwenabfindung der 
doppelte Jahresbetrag der Witwenrente. In jedem 
Falle darf jedoch die Abfindung den Betrag nicht 
übersteigen, der an Witwenrente bis zum Ent­
stehen eines Anspruches auf eine einfache Alters­
rente gebühren würde. 

e) Die Waisenrente 

Anspruch auf eine ein f ach e W ais e n­
ren t e haben Kinder, deren leiblicher Vater 

, beziehungsweise Adoptivvater gestorben ist. Für 
Kinder, denen durch den Tod der Mutter erheb­
liche wirtschaftliche Nachteile erwachsen, sind be­
sondere Bestimmungen vorgesehen. Der An­
spruch entsteht am Monatsersten nach dem Tode 
des Vaters. Er erlischt mit dem Entstehen eines 
Anspruches auf Vollwaisenrente, mit der Voll­
endung des 18. Lebensjahres oder mit dem Tod 
der Waise. Für in Ausbildung stehende Waisen 
besteht der -Anspruch bis zum Abschluß dieser 

Ausbildung, längstens jedoch bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres, für mindestens zur Hälfte 
invalide Waisen bis zur Vollendung des 20. Le­
bensjahres. 

Die einfache Waisenrente beträgt 40 v. H. der 
einfachen Altersrente. 

Anspruch auf eine Voll w ais e n ren t e . 
haben Kinder, deren leibliche Eltern beziehungs­
weise Adoptiveltern gestorben sind. Der An­
spruch entsteht am Monatsersten nach dem Tode 
des überlebenden Elternteiles und erlischt mit 
der Vollendung des 18. Lebensjahres oder mit 
dem Tod der Waise. Für den Anspruch über das 
18. Lebensjahr hinaus gelten die gleichen Vor­
aussetzungen wie für die einfache Waisenrente. 

Die Vollwaisenrente beträgt 60 v. H. der ein­
fachen Altersrente. 

f) Die Invalidenrente 

Anspruch auf eine Invalidenrente haben alle 
bei Eintritt der Invalidität versicherten Personen, 
die mindestens zur Hälfte invalid sind. In Härte­
fällen (wofür das Einkommen, der Familieristand 
und die Arztkosten des Versicherten maßgebend 
sind) genügt hiezu auch eine Invalidität von 
mindestens einem Drittel. . 

Als Invalidität gilt grundsätzlich die durch 
einen körperlichen oder geistigen Gesundheits­
schaden als Folge von Geburtsgebrechen, Krank­
heit oder Unfall verursachte, voraussichtlich blei­
bende oder längere Zeit dauernde Erwerbs­
unfähigkeit, bei deren Beurteilung jede nur zu­
mutbare Tätigkeit berücksichtigt wird. Für die 
Bemessung des Grades der Invalidität wird das 
Erwerbseinkommen, das der Versicherte nach 
Eintritt der Invalidität und nach Durchführung 
allfälliger Eingliederungsmaßnahmen durch eine 
ihm zuinutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Ar­
beitsmarktlage erzielen könnte, zu dem Erwerbs­
einkommen, das er erzielen könnte, wenn er 
nicht invalid geworden wäre, in Beziehung ge­
bracht. 

So wie die Altersrente wird auch die Invaliden­
rente als ein f ach eIn val i den ren t e 
oder als Ehe p aar - I n val i den ren t e ge­
währt. Anspruch auf eine einfache Invaliden­
rente haben invalide Männer und Frauen, sofern 
kein Anspruch auf Ehepaar-Invalidenrente be­
steht; Anspruch auf Ehepaar-Invalidenrente 
haben invalide Ehemänner, deren Ehefrau das 
60. Lebensjahr vollendet hat oder ebenfalls min­
destens zur Hälfte invalid ist. Bei getrennt leben­
den Ehegatten kann die Ehepaar-Invalidenrente 
in gleicher Weise wie die Ehepaar-Altersrente ge­
teilt werden. 

Der Anspruch entsteht, sobald der Versicherte 
mindestens zur Hälfte bleibend erwerbsunfähig 
geworden ist oder während 360 Tagen ohne 
wesentliche Unterbrechung durchschnittlich zur 
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Hälfte arbeitsunfähig war und weiterhin minde- auf eine einfache Waisenrente hätte, die Doppel­
stens zur Hälfte erwerbsunfähig ist. Die Rente Kinderrente für jedes Kind, das beim Tod des 
wird frühestens ab dem der Vollendung des Berechtigten Anspruch auf Vollwaisenrente hätte, 
18. Lebensjahres folgenden Monatsersten ge- gewährt. 
währt. Hat ein Versicherter die Invalidität vor- Die Zusatzrente für die Ehefrau und die ein­
sätzlich oder grobfahrlässig oder bei der Aus- fache Kinderrente betragen je 40 v. H., die Dop­
übung eines Verbrechens oder Vergehens herbei- pel-Kinderrente 60 v. H. der einfachen Alters­
geführt oder verschlimmert, so kann die Rente rente. 
dauernd oder vorübergehend verweigert, gekürzt . 
oder entzogen werden. Khnliches gilt für Ver- h} Die Hilflosenentschädigung 
sicherte, die sich einer zumutbaren Eingliede­
rungsmaßnahme entziehen oder widersetzen. Der 
Rentenanspruch erlischt - außer mit .dem Weg­
fall der Invalidität - mit der Entstehung eines 
Anspruches auf Altersrente oder mit dem Tod 
des Berechtigten. 
. Die Bemessung der Invalidenrente erfolgt in 

gleicher Weise wie die der Altersrente, wobei 
auch die vor dem Inkrafttreten des IVG. Zur 
AHV. geleisteten Beiträge angerechnet werden. 
Hat der Versicherte bei Eintritt der Invalidität 
das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht, so wird 
der der Rentenberechnung zugrundezulegende 
durchschnittliche Jahresbeitrag gemäß einer auf 
das Lebensalter abgestellten Skala um einen Zu­
schlag von 5 bis 40 v. H. erhöht. Bei Versicher­
ten, die zu weniger als zwei Dritteln invalid sind, 

Anspruch' auf eine Hilflosenentschäd~gung ha­
ben in der Schweiz wohnhafte invalide Ver­
sicherte, die derart hilflos sind, daß sie für die 
alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd der 
Hilfe Dritter oder der persönlichen überwachung 
bedürfen. Die Hilflosenentschädigung wird da­
her in der Regel als zusätzliche Leistung zu einem 
bereits bestehenden Anspruch auf Invalidenrente 
hinzutreten; sie wird aber auch zu einer die Inva­
lidenrente ablös·enden Altersrente weitergewährt. 

Die HilflosenentsChädigung wird nach dem 
Grad der Hilflosigkeit bemessen und entspricht 
höchstens dem Mindestbetrag der orderitlichen 
einfachen Altersrente, mindestens einem Drittel 
dieses Betrages. 

wird nur die Hälfte der errechneten Rente ge- i) Die Eingliederungsmaßnahmen 
währt. Dies gilt nicht für Ehepaar-Invaliden- Wesentlich größere Bedeutung als den Renten 
renten, wenn die Ehefrau das 60. Lebensjahr kommt in der Invalidenversicherung den Ein­
vollendet hat oder mindestens zu zwei Dritteln gliederungsmaßnahmen zu. Diese stehen allen 
invalid ist. Da beim Zusammentreffen eines An- versicherten Schweizerbürgern, die invalide oder 
spruches auf Invalidenrente mit einem Anspruch von einer Invalidität unmittelbar hedroht sind, 
a,:f Wi~wenrente nur die Invali~enrente ge",:~hrt ohne Erfüllung irgendwelcher Wartefristen als 
W:lrd, sleh.t das Gesetz. vor, daß ~n solchen Fallen Rechtsanspruch zu. Sie umfass:en daher auch die 
die Invahdenre.nte mmdestens I~ Aus~aß der I auf Grund ihres Wohnsitzes in der Schweiz 
entfallenden Witwenrente zu gewahren 1st. pflichtversicherten Kinder und Jugendliche, was 

Kndert sich der Grad der Invalidität eines Ren- besonders in Fällen von Geburtsgebrechen (deren 
tenberechtigten in einer für den Anspruch er- Behandlung nicht in die Kompetenz der Kranken­

, heblichen Weise, dann wird die Rente entspre- vers,icherung fällt) sowie für Maßnahmen auf dem 
chend erhöht, herabgesetzt oder entzogen. Gebiet der Sonders·chulen eine bedeutende Rolle 

g) Die Zusatzrenten ~ 

Wie schon die Bezeichnung sagt, handelt es 
sich bei den Zusatz renten um keine selbständigen 
Renten wie die bisher behandelten, sondern um 
zusätzliche Leistungen für anspruchsberechtigte 
AIters- bzw. Invalidenrentner, die für eine Ehe­
frau oder für Kinder zu sorgen haben. Dem­
entsprechend unterscheidet man zwischen einer 
Zusatzrente für die Ehefrau und einer einfachen 
beziehungsweise einer Doppel-Kinderrente. An­
spruch auf eine Zusatzrente für die Ehefrau 
haben Ehemänner, denen eine einfache Alters­
rente zusteht, sofern die Ehefrau das 45. Lebens­
jahr vollendet hat, sowie invalidenrentenberech­
tigte Ehemänner, denen keine Ehepaar~Inva1iden­
rente zusteht, ohne Rücksicht auf das Alter der 
Ehefrau. Die einfache Kinderrente wird für jedes 
Kind, das beim Tod des Berechtigten Anspruch 

spielt. Bei Erwachsenen kommen neben den 
medizinischen Maßnahmen als Leistungen zur 
Eingliederung ins ErwerbsIeben noch Maßnah­
men beruflicher Art (Berufsberatung, er~tmalige 
berufliche Ausbildung, Umschulung, Arbeitsver­
mittLung) sowie die Gewährung von Hilfsmitteln 
und Taggeldern in Betracht. . 

Unbeschadet zwischenstaatlich·er Vereinbarun­
gen haben Ausländer und Staatenlose - ebenso 
wi,e bei den Invalidenrenten --'- nur Anspruch auf 
Eingliederungsmaßnahmen, solange si·e ihren 
Wohnsitz in der Schweiz haben und bei Eintritt 
der Invalidität während mindestens zehn vollen 
Jahren Beiträge geleistet oder ununterbroch,en 
während 15 Jahren in der Schweiz gewohnt 
haben. Bei minderjährigen Ausländern, die in der 
Schweiz invalid geboren wurden oder sich bei Ein­
tritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr 
oder seit Geburt ununterbrochen .in der Schweiz 
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aufgehalten haben, kann die Voraus~etzung der 
zehnjähri-gen Beitrags- beziehungsweise der fünf­
zehnjährigen Wohnsitzdauer durch einen Eltern­
teil erfüllt werden. 

3. Gemeinsame leistungsrechtliche Bestimmungen 

Die aus der AHV. und aus der Invalidenver­
sicherunggebührenden Rentenansprüche sind 
unabtretbar,unverpfändbar und der Zwangsvoll­
streckung entzogen. Auf ·die Renten dürfen nur 
Beitragsschulden, Rentenüberbezüge und Ord­
nungsstrafen angerechnet werden. 

Die Renten werden monatlich im voraus ge­
zahlt. Die Auszahlung erfolgt im allgemeinen 
durch die Post, bei bestimmten umelbständig Er­
werbstätigen durch den Arbeitgeber. 

Nicht geltend gemachte Rentenansprüche aus 
der AHV. sowie bereits zuerkannte, jedoch nicht 
bezogene Rentenbeträge aus der AHV. und der 
Invalidenversicherung können innerhalb von 
fünf Jahren nachgefordert werden. Unrechtmäßig 
bezogene Rentenbeträge sind zurückzuerstatten. 

_ In Härtefällen kann bei gutgläubigem Empfang 
von der Rückforderung Abstand genommen wer­
den. 

D. DIE ORGANISATION 

Als Träger der schweizerischen Rentenversiche­
rung fungieren die ·der Aufsicht des Bundes unter­
stelLten Ausgleichskassen, von denen drei ver­
schiedene Arten zu unterscheiden sind: 

A. Die Ver ba n d sau s g 1 eie h s k a So-

- sen, die von Berufsverbänden oder zwischen­
beruflichen Verbänden allein oder gemeinsam 
mit Arbeitnehmerverbänden errichtet wurden 
und denen alle den Grunderverbänden angehöri­
gen selbständigen Erwerbstätigen und Arbeit­
geber mit den von ihnen entlohnten Arbeitneh­
mern angeschlossen sind. 

B. Die von den Kantonen errichteten k a n­
ton ale n A .u s g 1 eie h s k ass e n, denen 
die keinem Gründerverband angehörigen selb­
ständig Erwerbstätigen und Arbeitgeber mit 
ihren Arbeitnehmern sowie die Nichterwerbs­
tätigen und die Arbeitnehmer nichtbeitrags­
pflichtiger Arbeitgeber angeschlossen sind. 

e. Die zwei Aus gl eie h s k a ~ s ,e n des 
B und e s, deren eine für das Personal der Bun­
desverwaltung und der Bundesanstalten be­
stimmt ist, während der anderen die Durchfüh­
rung der freiwilligen Versicherung, der ihr durch 
zwischenstaatliche Vereinbarungen zugewiesenen 
Aufgaben sowie die Leistungsgewährung ins 
Ausland obliegt. 

Den Ausgleichskassen s'ind folgende Aufgaben 
zugewIesen: 

1. Di,e Festsetzung, Herabsetzung, der Nachlaß 
und die Einhebung der Beiträge; 

2. die Festsetzung und Auszahlung der Renten 
und Hilflosenentschädigungen (soweit letz­
tere nicht dem Arbeitgeber obliegt); 

3. di,e Abrechnung der Beiträge und der 
Renten mit den Arbeitgebern und Ver­
sicherten einerseits und der z·entralen Aus­
gleichsstelle (siehe unten) andererseits; 

4. die Führung der für jeden Versicherten vor­
gesehenen individuellen Beitragskonten; 

5. die Durchführung des Mahn- und Voll­
streckungsverfahrens und die Einhebung 
von Verwaltungskostenbeiträgen. 

Für den Bereich der Invalidenversicherung be­
stehen außerdem die auf kantonaler Grundlage 
eingesetzten I n val i den ver s ie her u n g s -
Kom m iss ion e n, denen die Feststellung der 
Eingliederungsfähigkeit df?r Versicherten, die 
Festsetzung der Eingliederungsmaßnahmen, die. 
Bemessung der Invalidität und der Hilflosigkeit 
sowie die Feststellung des Leistungsbeginnes ob­
liegt. Die Invalidenversicherungs-Kommissionen 
-haben ferner die Durchführung der Eingliede­
rungsmaßnahmen' zu überwachen. Die Eingliede­
rungsmaßnahmen beruflich,er Art werden durch 
besondere, von den Kantonen oder von gemein­
nützigen privaten Organisationen errichtete R e­
g ion als tell e n durchgeführt. 

Die vom Bundesrat errichtete zen t r ale 
Aus gl eie h ss tell e rechnet mit den Aus­
gleichskassen periodisch die vereinnahmten Bei­
träg.e und ausgezahlten Renten ab und sorgt für 
den dementsprechenden überweisungsverkehr 
mit dem hiefür bestimmten Ausgleichsfonds. Zu 
den Aufgaben dieser Stelle gehört u. a. auch 
die Führung eines Registers über die bei den 
Ausgleichskassen bestehenden individuellen Bei­
tragskonten, wodurch bei Eintritt des Versiche­
rungsfalles die Berücksichtigung sämtlicher Bei­
träge des Versicherten gewährleistet ist. 

E. RECHTSMITTEL 

Die von den Ausgleichskassen getroffenen Fest­
stellungen sowohl beitrags- als auch leistungs­
rechtlicher Art können von den B.etroffenen in­
nerhalb von 30 Tagen ab Zustellung durch Be­
schwerde angefochten werden. Bei Entscheidun­
gen über Rentenanträg,e steht das gleiche Recht 
auch den Verwandten in auf- und absteigender 
Linie sowie den Geschwistern des Rentenwerhers 
zu. 

über die Beschwerden entscheidet in erster In­
stanz eine von der Verwaltung unabhängige,' 
kantonale Rekursbehörde. Für Beschwerden der 
im Ausland wohnhaften Personen ist eine be­
sonder,e, vom schweizerischen Bundesrat bestellte 
Rekurskommission zuständig. 

Die Grundsätze des Rekursverfahrens sind im 
AHVG. - auch für den Bereich der Invaliden-
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versicherung - rahmengesetzlich festgelegt, die 
Einzelheiten sind kantonal geregelt. Es ist her­
vorzuheben, daß das Rekursverfahren für die 
Parteien grundsätzlich kostenlos ist. 

Gegen die Entscheidungen der kantonalen Re­
kursbehörde können die Beteiligten sowie das 
Bundesamt für Sozialversicherung in Bern inner­
halb von 30 Tagen die Berufung beim Eidgenös­
sischen Versicherungsgericht einlegen das hier­
über in zweiter und letzter Instanz entscheidet. 

F. DIE FINANZIERUNG 

Die aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invali­
denversicherung zu erbringenden Leistungen 
werden' finanziert durch 

a) die Beiträge der Versicherten und der Ar­
beitgeber, 

b) die Beiträge aus öffentlichen Mitteln 
und in der AHV. außerdem durch die Zinsen 
des Ausgleichsfonds. 

Die aus öffentlichen Mitteln zu leistenden Bei­
träge belaufen sich in der AHV. bis zum Ende 
des Jahres 1984 auf mindestens ein Fünftel und 
vom Jahl"e 1985 an auf mindestens ein Viertel, 
in der Invalidenversicherung allgemein auf die 
Hälfte der jährlichen Ausgaben. Die Beiträge aus 
öffentlichen Mitteln werden in beiden Versiche­
rungszweigen zu drei Vierteln vom 'Bund und 
zu einem Viertel von den Kantonen aufgebracht. 
Die Beiträge des Bundes zur AHV. werden durch 
ausdrücklich,e gesetzliche Regelung aus den Ein­
nahmen an Tabak- und Branntweinbesteuerung 
bestritten. 

Der Ausgleichsfonds der AHV. ist eine selb­
ständige Einrichtung, der, alle eingangs ~rwähn­
ten Einnahmen zufließen Und aus der sämtliche 
Leistungen ,der Versicherung sowie die Zuschüsse 
zu den Verwaltungskosten der Ausgleichskass,en 
bestritten werden. Für die Aktiven dieses Fonds 
muß eine angemessene Verzinsung gewährleistet 
sein, ohne daß sie jedoch in irgend welchen 
Unternehmen angelegt werden dürfen. 

G. DIE ERGANZUNGSLEISTUNGEN 

Auße,rhalb des Rahmens der AHV. und IV. 
werden zu Renten, deren Ausmaß zur Bestrei­
tung des notwendigen Lebensunterhaltes nicht 
ausreicht, auf Grund kantonaler Rechtsvor­
schriften Ergänzungslei~tungen gewährt. Hiezu 
bestimmt das am 1. Jänner 1966 in Kraft ge­
tretene Bundesgesetz vom 19. März 1965 über 
Ergänzungsleistungen Zur Alters-, Hinterlasse­
nen- und Invalidenversich,erung (ELG.), daß den 
in der Schweiz wohnhaften Schweizerbürgern, 
denen eine Rente der AHV., eine Rente oder 
Hilflosenentschädigung der IV. zusteht, ein An­
spruch auf Ergänzungsfeistung einzuräumen ist, 
soweit das anrechenba,re Jahreseinkommen fol­
gende Grenzen nicht erreicht: 

Für AlLeinstehende ......... . 
für Ehepaare ............... . 
für Waisen ................ . 

3000 Franken, 
4800 Franken, 
1500 Franken. 

Das erwähnte Bundesgesetz bestimmt im, einzel­
nen, welch,e Einkünfte als anrechenbares Ein­
kommen zu gdten haben und welche nicht. Die 
Kantone können die angeführten' EiJnkommens­
grenzen bis um ein Fünftel herabsetzen und vom 
anrechenbaren Einkommen innerhalb bestimmter 
Grenzen Abzüge vornehmen. Die jährliche Er­
gänzungsleistung hat sodann dem Unterschied 
zwischen der im Einzelfall maßgebenden Ein­
kommensgrenze und dem anrechenbaren Jahres­
einkommen zu entsprechen. 

In der Schweiz wohnhafte Ausländer und 
Staatenlose erhalten die Ergänzungsleistungen 
nur ,dann, wenn sie 'sich unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt, von welchem an die Ergänzungslei­
stung verlangt wird, ununterbrochen 15 Jahre 
in der Schweiz aufgehalten haben. 

Jenen Kantonen, deren Ergänzungsleistungen 
den Grundsätzen des angeführten Bundesgesetzes 
ennsprecheti, welrden je nach ihrer Finanzkraft 
30 bis 70 v. H. der AufwendUlI\gen für diese 
Ergänzungsleistungen aus Bundesmitteln ersetzt. 

DIE SCHWEIZERISCHE OBLIGATORISCHE 
UNFALLVERSICHERUNG 

Die schw·eizerische obligartorische Unfallver­
sicherung beruht auf dem Gesetz vom 13. Juni 
1911 über die Kranken- und Unfallversicherung, 
einem Ergänzungsgesetz vom 18. Juni 1915, auf 
den Verordnungen I und II über die Unfallver­
sicherung vom 25. März 1916 bzw. 3. De­
zember 1917, der Verordnung über die Ver­
hütung von Berufskrankheiten vom 23. De­
zember 1960 sowie der Verordnung über Berufs­
krankheiten vom 27. August 1963. Sie umfaßt 
alle in der Schweiz beschäftigten Beamten, An­
gestellten, Arbeiter, Lehrlinge, Volontäre und 
Praktikanten, soweit sie in den vom Gesetz als 
unterstellungspflichtig bezeichneten Betrieben 
tätig sind. Als solche ß.etriehe gelten die Schwei­
zerischen Bundesbahnen, die schweizerische Post, 
die industriellen Betriebe, das Baugewerbe, 
Transportunternehmungen, Bergwerksbetriebe, 
Elektrizitätswerke sowie Betriebe, in denen ex­
plosive oder g.esundhei;tsgefährdt!nde Stoffe er­
zeugt, verwendet oder gelagert werden. Die In­
haber der genannten Betriebe sind verpflichtet, 
d!ie bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer in 
Lohnlisten zu erfassen. Für nichtpflichtversiche,rte 
Personen mit dem Wohnsitz in der Schweiz be­
steht auf Grund besondel'er Bedingungen die 
Möglichkeit einer freiwilligen Unfallversiche­
rung. 

Die obligatorische Unfallversicherung bezieht 
sich sowohl auf Betriebsunfälle als auch auf 
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Nichtbetriebsunfälle. Die Beiträge zur Betriebs- ergebenden Renten werden ausländischen Staats­
unfallversicherung sind zur Gänze von den Be- angehörigen nur dann im gleichen Ausmaß wie 
triebsinhabern, die Beiträge zur Nichtbetriebs- Schweizerbürgern gewährt, wenn durch ein 
unfallversicherung im Lohnabzugswege zur zwischenstaatliches Abkommen eine diesbezüg­
Gänze von den Arbeitnehmern zu tragen. Die liche Gleichstellung vorgesehen ist. Beim Zusam­
Beiträge werden vom Versicherungsträger auf mentreffen eines Rentenanspruches auf Grund 
Grund eines nach Gefahrenklassen und Gefahren-eines Betriebsunfalles mit einer Rente aus der 
stufen gegli,ederten Prämientarifs für ein ganzes Invalidenversicherung wird die Unfallr,ente in­
Versicherungsjahr im voraus geschätzt und sind soweit gekürzt, als sie zusammen mit der Inva­
jährlich im vorhinein zu entrichten. Nach Jahres- lidenrente den entgangenen Jahresarbeitsver­
schluß werden auf Grund der Lohnlisten die dienst übersteigt. -
endgültigen Beiträge festgesetzt. 

Als Leistungen der obligatoriJschen Unfallver-
sicherung sind vorgesehen: 

a) Krankenpflege und Krankengeld, 

b) Invalidenrenten, 

c) Bestattungsentschädigungen, 

d) Hinterlassenenrenten und 

e) Obergangsentschädigungen beim Ausschluß 
von der den Versicherten gefährdenden 
Arbeit. 

Die Krankenpflege umfaßt die Gewährung der 
erforderlichen ärztlichen Behandlung und Arznei. 
Den Verletzten steht die freie Wahl des Arztes, 
des Zahnarztes und des Apothekers zu. Die 
Tarife für die ärztlich,en Leistungen und für die 
Arzneien werden von den Kantonsregierungen 
festgesetzt; da,rüber hinaus werden vom Ver­
sicherungsträger mit den 1'i.rzten und Apothe­
kern Verträge geschlossen, die der Genehmigung 
durch die Kantonsregierungen bedürfen. 

Als Krankengeld werden ab dem dritten Tag 
nach Eintritt des Unfalles 80 v. H. des dem 
Versicherten entgehenden Lohnes bis zu einer 
Höchstbemessungsgrundlage von 50 Franken 
täglich gewährt. 

Wurde durch den Unfall eine dauernde Ein­
buße der Erwerbsfähigkeit verursacht, dann ge­
bührtdem Versicherten eine Rente, die bei voller 
Erwerbsunfähigkeit 70 v. H. des Jahresarbeits­

Bei Eintritt des Todes als Folge eines Unfalles 
gebührt den Hinterbliebenen des Versicherten 
ein einmaliger ß,estattungskostenbeitrag von 
500 Franken. Als Hinterbliebenenrenten sind 
Witwen(Witwer)renten im Ausmaß von 30 v. H., 
Waisenrenten im Ausmaß von 15 v. H. für ein­
fache Wai,sen bzw. von 25 v. H. für Doppel­
waisen sowie Eltern- und Geschwisterrenten im 
Ausmaß von iusg,esamt 20 v. H. des Jahresar­
beitsverdienstesdes Versicherten (bis zur Höchst­
bemessungsgrundlage von 21.000 Franken jähr­
lich) vorgesehen. Die Summe der Hinterbliebe­
nenrenten darf 60 v .. H.dieses Jahresarbeitsver­
dienstes nicht übersteigen. Im Falle der Wieder­
verehelichung einer Witwe wird die Witwen­
rente mit ihrem dreifachen Jahresbetrag abge­
funden. 

Die angeführten Leistungen können gekürzt 
oder entzogen werden, wenn der Unfall vom 
Versicherten oder seinen Hinterbliebenen durch 
grobe Fahrlässigkeit oder absichtlich verursacht 
wurde, wenn sich der Ver,sicherte den für seine 
Behandlung getroffenen Anordnungen nicht 
unterzieht, wenn der Unfall nicht rechtzeitig .ge­
meklet wurde oder wenn dem Versicherten 
durch einen anderen Versicherungsträger eine 
Lohnentschädigung gewährt wird. In der Nicht­
betriebsunfallversicherung werden für Unfälle, 
die durch Motorradfahren, durch schuLdhafte Be~ 
teilig,ung an Raufereien und Schlägereien, durch 
W1dersetzlichkeit gegen Organe der öffentlichen 
Ordnung u. ä. verursacht wurden, kei.ne Leistun­
gen gewährt. 

verdienstes beträgt und beiteilweiser Erwerbs- Die Leistungen können weder abgetreten oder 
unfähigkeit zu j,enem Teil der bei gänzlIcher Er- verpfändet noch gepfändet werden. Zu Unrecht 
werbsunfähigkeit gebühr'enden Rente' gewährt erbrachte Geldleistungen können vom Versiche­
wird, der dem Grade der Erwerbsunfähigkeit rUiligsträger zurückgefordert werden. Der Ver­
entspri~t. Für di,e Berechnung der Rente gilt sicherungsträger ist berechtigt, gegen einen Drit­
der Jahresarbeitsverdienst des letzten Jahres vor ten d'er für den Unfall haftet ein Rück<>riffs­
Eintritt des Unfalles bis zu einer Höchstbemes- ,recht geltend Zu machen, geg~n den Bet~iebs­
sungsgrundlage. von 21.000 F~anken. Angehörige inhaber jedoch nur, wenn dieser den Unfall 
von Staaten, d.e das InternatIOnale Obereinkom- seines Arbeitnehmers absichtlich oder grob fahr­
men Nr. 19 über die Gleichbehandlung einhei- lässig herbei"eführt hat. 
mischer und ausländischer Arbeitnehmer in der " 
Entschädigung. bei Betriebsunfällen ratifiziert Als Versicherungsträger besteht für die 
haben, erhahen die sich aus Betriebsunfällen er- gesamte obligatorische Unfallversicherung 
gebenden Renten in gleicher Höhe wie Schwei-· die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
zerbürger. Die sich aus Nichtbetriebsunfällen (SDVA.) mit dem Sitz in Luzern. 
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Die Einbringung und Behandlung von Rechts­
mitteln ist wie folgt geregelt: 

1. Gegen die von der SUV A. verfügte Unter­
stellung oder Nichtunterstellung eines Betriebes 
oder ß.etriebste~les unter die obligatorische Un­
fallv,ersicherung kann vom Betriebsinhaber oder 
von 'den' Arbeitnehmern innerhalb von zehn 
Tagen ab Bescheidzustellung an das Bundesamt 
für Sozialversicherung Rekurs erhoben werden. 
Gegen die Entscheidung des Bundesamtes ist in­
nerhalb von 30 Tagen ein weit.erer Rekurs an 
das Bundesgericht zulässig. 

2. Gegen die von der Direktion der SUV A. 
vorgenommene Einreihung von Betrieben oder 
Betriebsteilen in Gefahrenklassen und Gefahren­
stufenkann innerhalb von 20 Tagen beim Ver­
waltungsrat der SUV A. Rekurs erhoben werden. 
Die diesbezüglichen, von eigenen Rekursaus­
schüssen getroffenen Entscheidungen sind end­
gültig. 

3. Hinsichtlich" der von der SUVA. zu ge.­
währenden Lei'stungen kann innerhalb von sechs 
Monaten ab Bescheidzustellung (bei Feststellung 
der Entschädigungspflicht und bei Renten) bzw. 
ab Empfang der ersten beanstandeten oder der 
zuLetzt gewährten Leistung (bei Krankenpflege 

. und Krankengeld) die' Klage' an ein von jedem 
Kanton bestimmtes. Gericht .erhoben werden. 
Gegen die Entscheidung dieses Gerichtes ist noch 
eine Berufung an das Eidgenössische Versiche­
rungsgericht zulässig. 

DIE SCHWEIZERISCHEN FAMILIEN­
ZULAGEN 

Nach der schweizerischen Bundesverfassung 
steht dem Bunld die Gesetzgebung auf dem Ge­
biete der Familienausgleichskassen zu. Er kann 
den Beitritt allgemein oder für einzelne Bevöl­
kerungsgruppen obligatorisch erklären. Von 
dieser Befugnis hat der Bund bisher nur auf 
dem Gebiete der Landwirtschaft durch Erlassung 
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952 über die 
Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeit­
nehmer und Kleinbauern Gebrauch gemacht. Die 
demnach zu gewährende Kinderzulage beträgt 
25 bis 30 Franken monatlich. 

Solange und ~oweit der Bund seine Gesetzes­
kompetenz auf dem Gebiete der Familienaus­
gleichskassen nicht ausschöpft, sind die Kantone 
zur Gesetzgebung zuständig. Alle Kantone haben 
die Familienzulagen für Arbeitnehmer gesetzlich 
geregelt. Die Höhe dieser Kinderzulagen ist in 
den einz·elnen Kantonen verschieden und bewegt 
sich von 15 bis 40 Franken monadich. 

Sowohl die bundesgesetzliche Regelung über 
die Familienzulagen in .der Landwirtschaft als 
auch sämtliche kantonale Regelungen über Fa­
milienzulagen an ·die Arbeitnehmer in den üb­
rigen Bereichen der Wirtschaft :>ehen die Zahlung 

von Familienbeihilfen an ausländisch.e Arbeit­
nehmer auch für deren im Ausland lebende Kin­
der vor. 

IV. Die einzelnen Bestimmungen des Ab­
kommens und des Schlußprotokolls 

Zu Art. 1: 

Dieser Artikel enthält Begriffsbestimmungen 
für Ausdrücke, die im Text mehrfach verwendet 
werden und für welche die F'estlegung ihrer Be­
deutung zweckmäßig schien. 

Zu Art. 2: 

Gegenüber dem Abkommen vom 15. Juli 
1950, das auf österreichischer Seite nur die Un­
fallversicherung und die Pensions(Renten)ver­
sicherung der unselbständig Erwerbstätigen um­
faßve, erstreckt sich der sachliche Geltungsbereich 
des vorl~egenden Abkommens auch auf die 
österreichische Pensions(Renten)versicherung der 
in der gewerbLichen Wi,rtschaft sowie in der 
Land- und FOJ,1stwirtschaft selbständig erwerbs­
tätig.en Personen sowie auf die Famj,lienbeihilfen. 
Die Ausdehnung des Abkommens auf die Pen­
sions(Renten)versi.cherung der selbständig Er­
werbstätigen erfolgte aus Gründen der Gegen­
seitigkeit, da die schweiz·erische Alters-, Hinter­
latssenen- und Invalidenversicheru:ng auch diesen 
Personenk~.eiserfaßt. Auf schweizerischer Seite 
wurde nunmehr auch die Invalidenversicherung 
als Pendant zu den in der österreichischen Pen­
sions(Renten)versicherung gedeckten Risken der 
geminderten Arbeitsfähigkeit beziehungsweise 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit in den Gel­
tun~sbereich des Abkommens einbezogen. 

Hinsichtlich der schweizerischen obligatori­
schen Unfallversicherung, die sich sowohl auf .Be­
triebsunfälle als auch auf Nichtbetr~ebsunfälle 
der Dienstnehmer bezieht, wird in Nr. 1 des 
Schlußprotokolls klargestellt, daß auch die 
schweizerisch·en Rechtsvorschriften über die 
Nichtbetriebsunfallversicherung vom Abkommen 
erfaßt sind. Ausgenommen hievon ist die An­
wendung des Art. 11 ,des Abkommens, weil nach 
innerstaatlichem schweizerischem Recht Renten 
der Nichtbetriebsunfallversicherung, die aus­
schließlich von den Versicherten finanziert wird, 
in keinem· Fäll wegen Leistungen aus anderen 
Sozialversicherurugen oder weg·en anderweitiger 
Leistimgen gekürzt werden sollen. 

Im Hinblick darauf, daß in der Schweiz die 
Krankenversicherung nicht bundesg.esetzlich ge­
regelt ist, sündern vielmehr auf den von den 
Kantonen und Gemeinden erlassenen V orschrif­
ten beruht, war es nicht möglich, eine umfas­
sende Gegenseitigk'eit in diesem Versicherungs­
zweig herzustelJen. Die Krankenversicherung ist 
daher vom Geltungsbereich des Abkommens 
grundsätzlich ni.cht erfaßt, ledigLich Nr. 14 des 
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Schlußprotokolls enthält Regelungen für den er- genden Artikels sowie unter Nr. 3 Buchstaben a 
leichterten übertritt von d,er Krankenversiche- . bis d des Schlußprotokolls vorgesehenen Aus­
rung des einen in jene des anderen Vertrags- nahmen für den österr·eichischenRechtsbereich 
staates. ohne praktische Bedeutung. 

Nach der Bestimmung des Abs. 2 bedürfte es 
im Falle der Einführung eines neuen Systems 
oder eines neuen Zweiges der Sozialen Sicherheit 
einer staatsvertraglichen Regdung, um. die An­
wendbarkeit ·des Abkommens auch auf di,e be­
treffenden Rechtsvorschriften auszudehnen. 
Rechtsvorschriften, die das bestehende Recht auf 
neue Personengruppen ausdehnen, werden hin­
gegen vom Abkümmen ,erfaßt werden. 

Die i~ Abs. 3 enthaltene Beschränkung der 
Nichtanwendba:rkeit zwischenstaatlicher Rechts­
vorschriften auf andere als Versicherungslast­
regelung,en erwies sich mit Rücksicht auf die vün 
österreich mtt ,der Bundesrepublik Deutschland, 
und mit Jugoslawien getrüffenen Versicherungs­
lastr,egelungen als notwendig. Die auf Grund 
dies,er Regelungen in der österreichischen Un­
fall- und Pensiünsversicherung zu berücksichti­
genden Arbettsunfälle (Berufskrankheiten) be­
ziehungsweise Versicherungszeiten Süllen selbst­
verständlich auch im Rahmen des vürliegenden 
Abkümmens berücksichtigt werden. 

Zu Art. 3: 

Dieser Artikel umschreibt den persönlichen 
Geltungshereich des Abkümmens, welches 
- ebenso wi'e ,das Abkümmen vom 15. Juli 1950 
und wie die in letzter Zeit abgeschlossenen 
österreichischen Sozialversicherungsabkommen 
mit Spanien, Jugoslawien und der Türkei -
grundsätzlich nur für die Staatsangehörigen der 
beiden Vertragsstaaten ·einschließlich ihrer An­
gehörigen und Hinterbliebenen, darüber hinaus 
nach Nr. 2 des Schlußprotükolls auch für Volks­
deutsche gilt. Eine Ausnahme von diesem Grund­
satz besteht lediglich für die Anwendung des 
Art. 7. Es wird diesbezüglich auf die Erläutern­
den Bemerkung,en zu dem genannten Artikel 
hingew,iesen. 

Zu Art. 4: 

In diesem Artikel wird der bereits im Art. 2 
des Abkommens vom 15. Juli 1950 enthaltene 
und in allen Verträg.en über Süziale Sicherheit 
übliche Grundsatz der Gleichstellung der beider­
seltJg,en Staatsangehörigen festgelegt. Diese 
Gleichstellung, die auch die Angehörigen und 
Hinterbliebenen der beiderseitigen Staatsange­
hörigen sowie - aus schweizerischer Sicht -
auch die Volksdeutschen um faßt, ist jedoch mjt 
Rücksicht auf das ,die österreichische Gesetzge­
bung über Soziale Sicherheit fast ausnahmslüs be­
herrschende Territorialitätsprinzip süwie unter 
Bedachtnahme auf die unter Abs. 2 des vürlie-

Durch die Einschränkung des Gleichstellungs­
grundsatzes nach Nr. 3 Buch~;tabe ades Schluß­
protükülls süll vermieden werden, daß zum Bei­
spiel die im Art. 33 des österreichisch-jugoslawi­
sehen Abkümmens über Süziale Sicherheit, BGBl. 
Nr. 289/1966, bezüglich d,er österreichischen 
Staatsbürger getrüffene Versicherungslastregelung 
zu einer übernahme. der Vüll einem Schweizer­
bürger . erwürbenen jugoslawischen Versiche­
rungszeiten in die österreichische Versich,erungs­
last führt. 

Neben dem in allen bisherigen Süzialversiche­
rUllgsabkümmen üblichen Ausschluß der Gleich­
stellungder beiderseitigen Staatsangehörigen für 
die Anwendung des Auslandsrenten-übernahme­
gesetzes war in der NI'. 3 Buchstabe b des 
Schlußprotokolls ein solcher Ausschluß auch hin­
sichdich der Anrechnung von Zeiten einer im 
Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungari­
schen Monarchie ausg,eübten selbständigen Er­
werbstätigkeit nach § 62 Ahs. 6 GSPVG. bzw. 
§ 60 Abs. 6 LZVG. vürzusehen. 

Der sich aus Nr. 3 Buchstabe e des Schluß­
prütükülls ergebende Ausschluß der österreichi­
schen Staatsbürger vün einf'r fre·iwilligen Ver­
sicherung in der schweizerisdl,en Rentenversiche­
rung findet seine Begründung darin, daß es sich 
bei dieser freiwilli&en Versicherung um eine Ein­
richtung handelt, die ausschließlich für Auslands­
schweizer bestimmt ist. Eine Zulassung Zu dieser 
Versicherung ist auch für die Angehörigen aller 
anderen Staaten, mit denen die Schweiz Sozial­
versicherungsabkümmen abgeschlossen hat, nicht 
mögLich. 

Da nach den innerstaatlichen schweizerischen 
Rechtsvorschriften Schweizerbürger bei Entse,n­
dung in einen Fremdstaat, mit dem kein Sozial­
versich,erungs'abkümmen besteht, 'Ohne z·eitliche 
Begrenzung und 'Ohne Rücksicht auf eine. allen­
falls in diesem Fremdstaat eintretende Pflicht­
versicherung weiterhin in der schweizerischen 
Remenversi,cherung pflichtversichert bleiben, 
wurde in der Nr. 3 Buchstahe f des Schlußproto­
külIs vorgesehen, daß eine derart weitreichende 
Bindung an die schweizerische Rentenversiche­
rung für österreichische Staa1:sbürger nicht gelten 
Süll. Ferner wurde in dieser Bestimmung für 
österreichische Staatsbürger in Drittstaaten die 
Gewähmng joener schweizerischen Fürsürgelei­
stungen ausgenümmen, die den bedürftigen 
Schweizern im Ausland bei Vorliegen einer In­
validität von weniger als 50, jedoch mindestens 
33 1/3 v. H. an Stelle einer Invalidenrente ge­
währt werden können. 
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Zu Art. 5: I Pflichtversi0e:un~ zugelassen -::erden. (~uch-
Die Bestimmung dieses Artikels entspricht sta?c c), ,,:ell In dies'em Falle der os:errelchl.schen 

· 'h W' k· d A·t 3 d Abk Pfhchtverslch,erung der Charakter emer Baslsver-
m I r-er Ir ung . em r. es ommens, h d d ch' . h f' 'lI' 
vom 15. Juli 1950. Hinsichtlich der Gewährung S'IC e~ung un er s welZe~lsc ,en relwl.tgen 
der Leistungen aus der Versicherung eines Ver- Versicherung der Ch~ra~ter emer Hö~erverslche~ 
tragsstaates an Berechtigte im anderen Vertrags.:. rung zukommt. Sc?heßhcI: war - mcht zuletzt 
staat bestehen Einschränk ngen in' der Un- wegen der sonst bel der Leistungsfeststellung ent­
fallversicherung durch Art. ~4 Abs. 1 für Sach- ~t~h.enden .S0~ierigkei~en - a~ch ei~e gleich­
leistungen bei Aufenthaltswechsel während einer zeltJge frelwJlhge Ve~slcherung m belden Ver­
Heilbehandlung und durch Art. 15 Abs. 4 für tragsstaaten auszuschlIeßen (Buchstabe d). 

Körperersatzstücke und Sachleistungen von er- Zu Art. 7 Abs. 1 wäre zu bemerken, daß 
heblicher Bedeutung, in der Pensions(Renten)- unter dem von dieser Bestimmungerfaßten Be,­
versicherung durch Art. 22 für Eingliederungs- trieb· ein solcher zu verstehen ist, der von der 
maßnahmen (Rehabilitation) und durch Art. 24 gemeinsamen Staatsgrenze durchschnitten wird 
für die auß·erordentlichen Renten aus der schwei- und dessen in be,iden Staaten liegende Teile ört­
zerischen Rentenversicherung. Ferner sind nach lich zusammenhängen. Durch Art. 7 Abs. 2 
Nr. 4 des Schluß protokolls die aus der öster- soH - neben einem zwei~ oder mehrmaligen 
reichischen Pensionsversicherung gebührenden Wechsel der zuständigen Versicherungsträger und 
Ausgleichszulagen von einer Gewährung an ß.e- der damit verbundenen Verwaltungsmehrar~ . 
rechtigte in der Schweiz ausgenommen. Diese Aus- beit - vor allem vermieden werden, daß es in 
nahme erfolgte mit Rücksicht auf den Fürsorge- den zahlreichen Fällen kurzfristiger Arbeitsauf­
charakter der Ausgleichszulagen sowie wegen der träge im Vertragsausland bei Eintritt, des Ver­
mit einer Bedürftigkeitsprüfung im Ausland ver- sicherungsfalles in derPensions(Renten)versiche~ 
bundenen administrativ,en Schwierigkeiten. rung zur Feststellung und überweisung von 

Zu den Art. 6 bis 10: 

Art. 6 enthält die in zwischenstaatlichen So­
zialversicherungsabkommen üblichen Kollisions­
normen. Nach Abs. 1 dieses Artikels richtet sich 
die Versicherungspflicht der vom Abkommen er­
faßten Personen nach den Rechtsvorschriften des 

· Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbs­
tätigkeit ausgeübt wird. Bei Personen, die in der 
Schweiz wohnen und in österreich (beispiels­
weise selbständig) erwerbstätig sind, wird hie­
,durch eine Doppelversicherung im Wege einer 
Zuordnung zur österreichilSchen Pensions(Ren­
ten)v,ersicherung ausgeschlossen. Eine durch Aus­
übung von Erwerbstätigkeiten in beiden Ver­
tragsstaa-ten begründete Doppelversicherung in 
bei den Staaten wird durch die im Abs. 2 ge­
troffenen Regelungen vermieden. Im Zusammen­
hang mit diesen Kollisionsnormen wurde in der 
Nr. 5 d'es Schlußprotokolls die Unterstellung der 
auf schweizerischen Rheinschiffen beschäftigten 
österreichischen Staatsbürger unter die schweize­
rischen Rechtsvorschriften vorgesehen (Buch­
stabe a) und weiure Regelungen für die Wechsd­
beziehungen zwischen Pflichtv'ersicherung und 
freiwilliger Versicherung in den beiden Staaten 
getroffen. Zunächst war - entsprechend den 
innerstaatlichen ösu;rreichischen Rechtsvorschrif­
ten - vorzusehen, daß eine freiwillige Versiche­
rung in der österreichischen Pensions(Renten)ver­
sicherung neben einer gleichzeitig bestehenden 
schweizeris,chen Pflichtversicherung nicht möglich 

· ist (Buchstabe b). Umg,ekehrt mußte jedoch eine 
freiwilli&e Versicherung in der schweizerischen 
Rentenversicherung neben einer österreichischen 

Zwergleistungen kommt. Im Abs. 4 des Art. 7 
wird an Stelle der bisherigen Regelung (Art. 4 
Abs. 11it. c des Abkommens vom 15. Juli 1950) 
abweichend von der im Abs. 3 allg,emein ge­
troffenen Regelung betreffend die Dienstnehmer 
(Arbeitnehmer) von Transportunternehmen für 
die Dienstnehmer (Arbei1:nehmer) der Luftver~ 
kehrsunternehmen vorgesehen, daß solche 
Di,enstnehmer (Arbeitnehmer) im Falle ihrer 
Entsendung ohne Unt,erscheidung, ob es sich um 
Bedienstete im Flug- oder Bodendienst handelt, 
dem Recht des Sendestaates, unabhängig von der 
Dauer der Entsendung, unterstehen. Im Abs. 5 
wird als Ausnahme von dem im Art. 3 fe&tge­
legten persönlichen Geltungsbereich bestimmt, 
daß die Abs. 1 bis 4 ohne Rücksicht auf die 
Staatsangehörigkeit des Dienstnehmers (Arbeit­
nehmers) g,elten. Dies war erforderlich, um zum 
Beispiel für gruppenweise entsendete Dienst­
nehmer (Arbeitnehmer), unter denen sich auch 
Staatsangehörige eines dritten Staates befinden, 
nicht untersch,iedliche Rechtsvorschriften gelten 
zu lassen. 

Als gleichgestellte· P.ersonen nach Art. 8 kom­
men auf österreich-ischer Seite die Lehrlinge so­
wie die nach § 4 Abs. 3 ASVG. den Dienst­
nehmern ,gleichgestel1te Personen in Betracht. 

Zu Art. 9 Abs. 2 bestand zwischen den Ver­
handlungspartnern Einvernehmen darüber, daß 
dem Ausdruck "sich gewöhnlich aufhalten" die~ 
selbe Bedeutung zukommt, wie dem im Art. 33 
der Wiener Konvention über diplomatische Be­
ziehunged verwendeten Ausdruck "ständig an­
sässig sein". Diese Bestimmung wird sich dem-
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n'am auf die sogenannten "sur-place"-Kräfte mit 
d'er Staatsangehörigkeit des Sendestaates be-
ziehen. ' 

Zu Art. 10 wäre zu bemerken, daß diese nur 
auf Dienstnehmer (Arbeitnehmer) abgestellte 
Bestimmung eine vom Art. 6 abweimende Aus­
nahmerege1ung für selbständig erwerbstätige 
Personen nimt zuläßt. 

Zu Art. 11: 

Gemäß Nr. 1 des Smlußprotokolls zum Ab­
kommen vom 15. Juli 1950 war seinerzeit im 
beiders'ei:tigen Einvernehmen festgestellt worden, 
daß bei Anwendung der in den Gesetzgebungen 
der bei den Vertragsstaaten vorgesehenen Bestim­
mungen über die Kürzung oder das Ruhen zu­
sammentreffender Leistungen beiderseits nur 
Leistungen aus den inländismen Versimerungen 
zuberücksimtigen sind. Für diese - dem Art. 6 
des Ersten österreimism-deutsmen Sozialver­
simerungsabkommens, BGBl. Nr. 8/1953, be­
ziehungsweise dem Art. 8 des österreimism-ita­
lierusmen Sozialversimerungsvertrages, BGBl. 
Nr. 52/1955, entgegengesetzte - Regelung war 
die Erwägung maßgebend, daß im Abkommen 
vom 15. Juli 1950 die in den Gegenseitigkeits­
verträgen sonst gebräumlime Zusammenrem­
nung der beiderseitigen Versimerungszeiten nur 
auf österreichismer Seite und auch da nur be­
smränkt auf gewi~se Fälle erfolgte. Mit Rück­
sim't auf das durm das vorliegende Abkommen 
herbeigeführte weitreimende Geg,enseitigkeits­
verhältnis wurde nunmehr im Art. 11 festge­
llegt, daß leistungseinsmränkende Remtsfolgen, 
die sim nam den innerstaatlichen Remtsvor­
smriften über die Soziale Sicherheit aus dem 
Vorliegen bestimmter Tatbestände ergehen, alUch 
,eintreten, wenn einer dieser Tatbes1tände im an­
deren Vertragsstaat' vorliegt. Hiedurm wird er­
reimt, daß beispielsweise in namstehenden Fällen 
die in den österreichismen Rechtsvorsmriften 
vorg,esehenen Rechtsfolgen auch' dann eintreten, 
wenn der maßgebende Tathestand in der Smweiz 
vorliegt: 

a) Zusamme·ntreffen eines Pensions(Renten)­
anspruches aus der österreichismen Pen­
sions(Renten)versicherung mit Einkünften 
aus einer gleichzeitig in der Schweiz aus­
geübten Erwerbstätigkeit (§ 94 ASVG., 
§ 42 GSPVG., § 40 LZVG.), 

b) Zusammentreffen ,einer vorzeitigen Alters­
pension bei Arbeitslosigkeit oder einer 
vorzeitigen Alterspension hei langer Ver­
sim,erungsdauer mit der Ausübung einer 
Erwerhstätigkeit in der' Smweiz (§§ 253 a 
Abs. 2 bzw. 253 b Abs. 3 ASVG.), 

c) Auswirkung einer in der Schweiz bestehen­
den Pflichtversimerung auf den Anspruch 

auf ,eine Alterspension (Aherszuschußrente) 
aus der österreichismen Pens1ions(Renten)­
versimerung (§ 253 Abs. 1 ASVG., § 72 
Abs. 2 GSPVG., § 66 Abs. 2 L~VG.). 

Im Zusammenhang mit dem Grundsatz des 
Art. 11 wa'ren nom folgende Detaih-egelungen' 
erforderlim: 

1. Im Hinblick darauf, daß in der schV(eiz,e­
rischen Rentenversimerung die Versicherungs­
pRimt bereits durch einen Wohnsitz' in der 
Schweiz begründet wird, erwies es sim als not­
wendig, zu verhindern, daß ein Anspruch auf 
eine österreimische Alterspension '(Alterszuschuß­
rente) nam § 253 Abs. 1 ASVG. bzw. § 72 Abs. 2 
GSPVG. bzw. § 66 Abs. 2 LZVG. nur deshalb 
ausgesmlossen wird, weil der Pensions(Renten)­
werber - ohne erwerbstätig zu sein - in der 
Schweiz wohnt (Nr. 7 Bumstabe ades Schluß­
protokolls) . 

. 2. Nr. 7 Buchstabe b des Schlußprotokolls 
stellt klar, daß bei der Anwendung des § 3 
Abs. 1 Z. 7 GSPVG. bzw. des § 3 Abs. 1 Z. 4 
LZVG. die zu einer schweizerischen Rente 
allenfaUs gebührende Zusatzrente oder Hilf­
losenentschä'digung außer Betramt zu bleiben 
hat. 

3. Da in der Schweiz den österreimismen 
Rechtsvorschriflten über die Gewerbeberemti­
gung ,entsprechende Rechtsvorschriften, nicht be­
stehen, war es erforderlim, für die Erfüllung der 
Anspruchsvoraus1setzungen auf Alterspension 
bzw. Erwerbsunfähigkeitspension nach § 72 
Abs. 2 bzw. § 73 Abs. 1 GSPVG. die Einstel­
lung einer selbständigen Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz dem Erlöschen einer Gewerbeberemti­
gung bzw. eines GeselLschaftsv,erhältnisses nam 
den österreichischen Remtsvorschriften gleimzu­
setzen (Nr. 7 Bumstabe c des Schlußprotokolls). 
Eben~o best.eht in der Schweiz keine dem öster­
reichischen Grundsteuermeßbetrag entsprechende 
Norm. Bei Anwendung der §§ 41 Abs. 1, 66 
Abs. 2 und 71 Abs. 1 LZVG. wird demnach ein 
in der Schweiz vorhandener land(forst)wirt­
smaftlimer Betrieb für die Ermittlung eines 
fihiven Grundsteuermeßbetrages so zu beurtei­
len sein\, als würde es sich um einen gleichartigen, 
in österreim bestehenden Betri,eb handeln. 

Zu den Art. 12' bis 16: 

Diese Artikel emhalten die besonderen Be­
stimmungen für den Bereich der UnfaIlv·ersiche­
rung. 

Art. 12 sieht die Berücksimtigung der im Ge­
biete des anderen V ertra~s,staates eingetretenen 
Arbeitsunfä.lle (Berufskrankheiten) be.i der Be­
messung de,s Grades der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit vor. Zwischen den VerhancHungspart­
ne rn bestand Einvernehmen, darübe,r, daß bei 
Ei11Jtritteines weiteren -Unfal1es der für die Ent­
schädigung dieses Unfalles leistungszuständige 
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Versicherungsträger die Gesamtminderung der 
Erwerbsfähigkeit und die Minderung der Er­
werbsfähigkeit vor Eintritt des letzten Unfalles 
nach den für ihn geltenden Rechtsvorsch.riften 
feststellt und die Differ.enz· zwischen diesen 
beiden Prozentsätzen honoriert. Auf Grund der 
Vorschrift des § 210 ASVG., betreffend die Fest­
stellung einer Gesamtrente wegen eines neuer­
lichen Arbeitsunfalles oder einer neuerlichen Be­
rufskrankheit, würde in Anwendung der vor­
liegenden Bestimmung eine Gesamtr·ente durch 
den österreichischen Versicherungsträger festzu­
stellen sein. Um eine einseitige Belastung der 
österreichischen Versicherungsträger zu v·ermei­
den, wird im Abs. 3 dieses Artikels fe&tgelegt, 
daß § 210 Abs. 2 bis 4 ASVG. nicht anzuwenden 
ist. Die Regelung des Art. 12 wird sich daher 
in der österreichischen Unfallversicherung nur 
hinsichtlich des für den Anspruch auf eine Ver­
sehrtenrente maßgebenden sogenannten "Schwell­
wertes" einer 200/oigen Minderung der Erwerbs­
fähigkeit nach § 203 ASVG. und für die Fest­
stellung der Schwerversehrteneigenschaft (§ 205 
Abs. 4 ASVG.) auswirken. Dem letzten Satz des 
Abs. 1 zufolg,e sind vom Versicherungsträger des 
einen Vertragsstaates auch die nach den R:echts­

-vorschriften des anderen Staates den Arbeits-
unfällen gleichge~tellte Unfälle oder Entschädi­
gungsfälle zu berücksichtigen. Auf österreichi­
scher Seite iSt eine solche GLeich,stellung hinsicht­
lich der Feststellung des "Schwellwertes" für die 
anerkannten Schädigungen nach dem Kriegs­
opferver.sorgungsgesetz 1957, BGBL Nr. 152, 
sowie nach dem Opferfür.sorgegesetz, BGBL 
Nr. 183/1947, vorgesehen, auf schweizerischer 
Seite bestehen hingegen keine Rechtsvorschriften, 
wonach außerhalb der obligatorischen Unfall­
v.ersicherung eingetretene Unfälle bei der Fest­
stellung der aus dieser Versicherung gebührenden 
Leistungen zu berücksichtigen wären. 

Art. 13. bringt gegenüber Art. 10 des Abkom­
mens vom 15. Juli 1950 eine Neuregelung für 
Leistungsansprüche auf Grund von Berufskrank­
heiten. Bei Vorliegen von Expositionszeiten in 
heiden Vertragsstaaten sind nunmehr die Renten 
von den Versicherungsträgern der beiden Staaten 
entsprechend dem Verhältnis de.r Dauer dieser 
Zeiten - also pro rata temporis - zu bestim­
men und die übrigen Geldleistungen sowie 
die Sachleistungen vom Versicherungsträger des 
Staates zu gewähren, in dessen Gebiet sich der 
Berechtigte gewöhnlich aufhält. Für den An­
spruch auf Sach- und Geldleistungen aus der Un­
fallversicherung eines VertragsStaates bei Auf­
enthalt des Berechtigten im anderen Vertrags­
staat gilt grundsätzlich Art. 5. 

Zu Art. 14 und 15 ilit festzuhalten, daß nach 
den innerstaatlichen schweizerischen Rechtsvor­
s·chriften die Leistungen der U nfallvers.icherung 

ohne Einschränkung auch ins Ausland zu gewäh­
ren sind. Da demnach für eine solch'e Leistungs'­
gewährung nach österr·eich Art. 5 des vorliegen­
den Abkommens für die schweizerische Unfall-' 
versicherung entbehrlich ist, haben die Verhmd­
lungspartner die einvemehmlich'e Auffassung 
vertreten, daß die Vorschriften der Art. 14 
und 15 selbstverständlich auch dann anzuwenden 
sind, wenn - im Sinne des' Art. 5 - für die 
Gewährung von Leistungen bei Auslandsaufent­
halt innerstaatlich keine Einschränkungen beste­
hen. 

Art. 14 r.egelt den Fall, daß der Berechtigte . 
während einer UnfaHheilbehandlung seinen Auf­
enthalt VOn dem einen in den anderen Vertrags­
staat verlegt.· 

Art. 15 Abs. 1 bestimmt die für die Sach­
leistungsgewährung im anderen Vertragsstaat 
zuständigen Versicherungsträger, wobei an die 
Stelle dCli österr,eichischen Krankenversicherungs­
trägers nach Abs. 3 auch der jeweiIs in Betracht 
kommende Unfallversicherungsträger treten 
kann. Abs. 2 verfügt, daß für die Erbringung 
der Sach1eistungendie Rechtsvorschriftendes 
aushelfenden Versicherungsträgers anzuwenden 
sind. Die Gewährung von Sachleistungen von er­
heblicher Bedeutung (Körperersatzstücken, 
größeren Hilfsmitteln u. dgl.) hängt jedoch nach 
Abs. 4 VOn der Zustimmung des leistungspflich­
tigen Versicherungsträgers ab; lediglich in Fällen 
unbedingter Dringlichkeit kann die Leistungs­
gewährung seitens des aushelfenden Versiche­
rungsträgers sofort erfoLgen. Schließlich regelt 
Abs. 5 die. Gewährung von Geldleistungen im 
anderen Vertragsstaat. 

Mit Rücksicht darauf, daß Ait. 7 betreffend 
die Weiteranwendung der Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates bei Beschäftigung im ande­
ren Vertragsstaat auch für Angehörige dritter 
Staaten gilt, mußte - in Erweiterung des 
Art. 5 - vorgesorgt werden, daß diesen Per­
sonen die aus der Unfallversicherung eines Ver­
tragsstaates gebührenden Leistungen bei Aufent­
halt im mde.ren Vertragsstaat in gleicher Weise 
wie den Staatsangehörigen der beiden Vertrags­
staaten zu gewähren sind (Abs. 6). 

Nach Art. 16 sind dem aushelfenden Versiche­
rungsträger die fü~ die Gewährung der Sach- und 
Geldleistungen auf.gewendeten Beträge - mit 
Ausnahme der Verwal'tungskosten - vom zu­
ständigen Versicherungsträge'r zu erstatten, so­
fern nicht eine diesbezügliche Vereinbarung 
über Paus'chbeträge getroffen wird. 

Zu den Art. 17 bis 21: 

Diese Artikel enthalten die besonderen ß.e­
stimmungen für' den Bereich der Pensionsver­
sicherungen (Rentenversicherungen). 
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Wie im Abschnitt III dieser Erläuterungen aus der österreichischen Pflichtversicherung kann 
unter Punkt C Nr. 1.1) bb) ausgeführt -wurde, hingegen durch ein Ausscheiden aus der schweize­
sehen die Vorschriften der schweizerischen rischen Pflichtversicherung nicht erfüllt werden. 
Alters-, Hinterlassenen- und InvaIidenversiche- Dadurch, daß ein Ausscheiden aus der österreichi:­
rung bei mindestens einjähriger, jedoch "unvoll- schen Pflichtversicherung gegeben sein muß, er­
s,tändiger" Beitragsdauer bereits innerstaatlich übrigt sich eine über das innerstaatliche öster­
die Gewährung von pro rata temporis berechne- reichische Recht hinausgehende Zuständigkeits-
ten Teilrenten vo.r. Eine "unvollständige" Bei- regelung. . 
tragsdauer liegt dann vor, wenn die Zeit Im Art. 17 Abs. 2 wird im Hinblick auf die 
vom 1. Jänner 1948 bzw. vom 1. Jänner des mangelnde Gegenseitigkeit die Zusammenrech­
der Vollendung des 20. Lebensjahres folgenden nung der beiderseitigen Versicherungszeiten für 
Jahres bis zum Eintritt des Versicherungsfalles den -Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
nicht Zur Gänze mit Beiträgen belegt ist. Dies 
tritt im Hinblick auf die bereits durch den Arbeitslosigkeit beziehungsweise bei langer Ver-

sicherungsdauer a usg-eschlossen. 
Wohnsitz in der Schweiz begründete Pflichtver-
sicherung vor allem dann ein, wenn der schweize- Nach Art. 17 Abs. 3 soll bei Vorliegen einer 
rische Versicherungsverlauf durch Wohnsitz im österreichischen Versicherungszeit von weniger 
Ausland unterbroch-en wird, was zum Beispiel als zwölf Monaten aus der österreichischen Pen­
beim Erwerb österreichischer Versicherungszeiten sions(Renten)versicherung kein Anspruch auf 
der Fall sein wird. Mi,t Rücksicht auf die nur TeilpensiQn (Teilrente) bestehen; damit die Ver­
einjährige Wartezeit und die bei Vorliegen öster- sicherungsträger nicht mit Zwergleistungen be­
reich.ischer V.ersicherungszeiten bereits nach lastet werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn nach 
Schweizerrecht eintretende Teilrentenf.eststellung den innerstaatlichen österreichischen Rechtsvor­
ist für die schweizerisch,e Seite eine zwischenstaat- schrift-en allein die Anspruchsvoraussetzungen er­
liche Regelung betreff,end die Zusammenrechnung füllt sind (siehe zum Beispiel § 235 Abs. 3 Lit. a 
der beiderseitigen Versicherungszeiten und die ASVG.). Im übrigen wird durch diese Regelung 
Feststellung von TeiHeistungen entbehrlich. Die bewirkt, ·daß abweichend von den Bestimmungen 
diesbezügl:ichen Bestimmungen d~s Abkommens der §§ 251 a Abs. 3 Z. 10 ASVG., 71 Abs. 3 
waren daher für die Zwecke der österreichischen Z. 10 GSPVG. und 65 Abs. 3 Z. 10 LZVG. eine 
Pensions(Renten}versicherung einseitig zu fass.en. österreichische Teilleistung auch in jenen Fällen 

Nach den einschlägigen schweizerischen Rechts- zu gewähren sein wird, in denen in einer Ver­
vorschriften haben Schweizerbürger berdts nach sicherung zwar weniger als zwölf, insgesamt je­
einjähriger, Ausländer und Staatenlose jedoch doch mindestJens zwölf österreichische Versiche­
erst nach zehnjähriger Beitragsdauer Anspruch rungsmonate vorliegen. 
auf eine ordentliche Rente aus der Alters-, Gemäß Art. 8 Abs. 1 lit. b des Abkommens 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, so- vom 15. Juli 1950 erfolgte eine Zusammenrech­
fern nicht durch zwischenstaatliche Vereinbarun- nung der beiderseitigen Versicherungszeiten _ nur 
gen etwas anderes bestimmt wird. Die im Art.4 in jenen Fällen, in denen bei Eintritt des Ver­
Abs. 1 des vo.rliegenden Abkommens normierte sicherungsfal1<es mit den österreichischen Ver­
Gleichstellung der beiderseitJig·en Staatsangehörig- ~icherungszeiten allein die Wartezeit nicht erfüllt 
keit bewirkt, daß österreichische Staatsbürger in war. Entsprechend den übrigen von österreich 
gleicher Weise wie Schweizerbürger bereits nach abgeschlossenen Sozialversich,erungsabkommen 
einem Beiuagsjahr Anspruch auf die ordentlichen hat nunmehr nach Art. 17 Abs. 1 des vorliegen­
Renten haben. Dies bedeutet eine wesentliche den Abkommens eine solche Zusammenrechnung 
Verbesserung gegenüber Art. 6 Abs. 1 lit. a des in sämtlichen Fällen zu erfolgen, in denen öster­
Abkommens vom 15. Juli 1950, wonach öster- reichische und. schweizerische Versicherungszeit.en 
reichische Staatsbürger die ordentlichen Renten vorliegen. Daraus .ergibt sich, daß es in allen 
der Alters- _ und Hinterlassenenversicherung erst diesen Fällen zur Festsnellung einer österreichi­
nach fünf jähriger Beitrag~dauer beanspruchen sch,en Teilleistung kommt, wogegen nach Art. 8 
konnten. Abs. 2 des Abkommens vom 15. Juli 1950 eine 

Art. 17 Abs. 1 sieht die Zusammenrechnung solch·e Feststellung nur erfolgte, wenn schweizeri­
der beiderseitigen Versicherungszeiten für das sche Versicherungszeiten zur Erfüllung der 
Recht auf Weiterversicherung und für den Er- Wartezeit herangezogen werden mußten. Ebenso -
werb eines Leistungsanspruches nach den öster- wurde die Art der Teilleistungsberechnung den 
reichischen Rcechtsvorschriften vor. Für das Recht in den übrigen Sozialversicherungsabkommen 
auf Weiterversicherung wirkt sich eine solche Zu- enthalwnen Regelungen angepaß't. Während 
sammenrechnung nur auf die Erfüllung der Vor- nämlich nach Art. 8 Abs. 2 des Abkommens vom 
versicherungszeit nach § 17 Abs. 1 und 5 ASVG. 15. JuLi 1950 der für feste Leistungsteile vorge­
(§ 5 Abs. 1 und 5 GSPVG. bzw. § 5 Abs. 1 sehenen Kü.rzung das Verhältnis der österreichi­
LZVG.) aus; das Erfol'dernis des Ausscheidens ,schen Vers'icherungszeiten Zur Wartezeit zu-
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grunde gelegt wurde, erfolgt die Teilleistungs­
berechnung nach Art. 18 Abs. 4 des vorliegenden 
Abkommens auf Grund des Verhältnisses der 
österreichischen Venicherungszeiten zur Summe 
der inbeiden Staa·ten erworbenen Versicherungs­
zeiten. 

Zur TeiUeistungsberechnung selbst ist folgen­
des zu bemerken: 

Nach Art. 18 Abs. 1 hat der österreichische 
Versicherunglsträger zu prüfen, ob sich nach den 
für ihn maßgebenden innerstaatlichen Rechts­
vorschriften bei Zusammenrechnung der in der 
Pensions(Renren )versicherung heider Vertrags­
staaten zurückgelegten Versicherungszeiten ein 
Anspruch auf eine Pension (Rente) ergibt, wobei 
sich das Ausmaß, in dem die schweizerischen 
Versichenirugszeiten zu berücksichtigen sind, nach 
den schweiz,erischen Rechtsvorschriften richtet; 
hiedurch werden z. B. bei einer Pension aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeits­
fähigkeit sch,weizerische freiwillige Versicherungs­
zei~en -entgegen der Bestimmung des § 236 
Abs. 1 Z. 1 letzter Halbsatz ASVG. - im Aus­
maß ihrer tatsächlichen Dauer zu berücksichtigen 
sein. Sind demnach unter Zusammenrechnung 
der beiderseitigen Versicherungszeiten die Vor­
aussetzungen für einen Pensions(Renten)anspruch 
erfüllt, so erfolgt· ein,e den Abs. 3 bis 5 des 
Art. 18 entsprechende zwischenstaatliche Teil­
leistungs berechnung, es sei denn, daß in der 
österreichischen Pensions(Renten)versicherung 
auch 0 h n e Zusammenrechnung der Versiche­
rungszeruen ein Anspruch gegeben ist, aus der 
schweizerischen . Rentenversicherung jedoch 
- zum Beispiel mangels Vorliegens von Invalidi­
tät oder wegen der späteren Altersgrenze bei 
Frauen - kein An:spruch besteht (Art. 20 
Abs. 1). Zur Feststellung der nach dem Abkom­
men gebührenden österreichischen Teilleistung 
ist zunächst nach Art. 18 Abs. 3 eine sogenannte 
"fiktive Vollpension (Vollrente)" unter Zugrun­
delegung der in beiden Vertragsstaaten zu be­
rücksichtigenden Versicherungszeiten zu ermit­
teln. Hiebei sind nach Art. 19 Abs. 6 schweize­
rische Versicherungszeiten, die in einer schweize­
rischen Rente . berücksichtigt werden, 0 h n e 
Anwerudul1lg der österreichischen Rechtsvorschrif­
ten über die Anrechenbarkeit von Versich,erungs­
zeiten heranzuziehen. Es sind daher ;chweiz.e­
rische Versicherungszeiten, aus denen - zum 
Beispiel mangels Erfüllung der einjährigen Bei­
tragsdauer oder wegen der späteren Altersgrenze 
bei Frauen - sich im Zeitpunkt der Leistungs­
feststellung durch den österreichischen Versiche­
rungsträger kein Ansp.ruch auf schweizerische 
Rente ergibt, nur dann zu berücksichtigen, 
wenn sie nach den österreichis,chen Rechtsvor­
schriften anrechenbar sind. Ferner ist bei der Er­
mittlungder "fiktiven Vollpension (Vollrente)" 

nach Art. 19 Abs. 7 nur die innerstaatlich in 
Betracht kommende Bemessungszeit zu berück­
sichtigen, allfällige Beiträge zur Höherversiche­
rung sind außer Ansatz Zu lassen. Sind bei Fällen 
mit- einem Stichtag vor dem 1. Jänner 1962 
(9. Novelle zum AI!.gemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBl. Nr. 13/1962) keine Beitrags­
grundlagen feststellbar (zum Beispiel weil die 
österreichischen VersicherungsZieiten ausschließ­
lich in der Zeit vom 1. Jänner 1947 bis 30. Sep­
tember 1950 liegen - § 238 Abs. 2 ASVG. a. F.), 
dann ist nach Art. 19 Abs. 7 als Beitragsgrund­
lage das jeweils gelt,ende Vielfache des am 31. De­
zember 1946 üblichen Arbeitsverdienstes von B7-
schäftigren gleicher Art his zur jeweiligen Höchst­
beitragsgrundlage heranzuziehen. Auf die "fik­
tive Vollpension (Vollrente)" sind nach Art. 19 
Abs. 11 zur Vereinfachung der Pensionsfeststel­
lung die Kürzungs- und Ruhensbestimmungen 
mit Ausnahme jener wegen Auslandsaufenthaltes 
in einem Drittstaat anzuwenden, weil andern­
falls die innerstaatlichen Kürzungs- und Ruhens­
hestimmungen na c h Feststellung der Teilpen­
sion.en (Teilrenten) anzuwenden wären, was zur 
Folge hätte, daß die für das Ruhen beziehungs­
weise für die Kürzung der Pensionen maßgeben­
den Grenzbeträge(siehe zum Beispiel § 94 
ASVG., § 42 GSPVG., § 40 LZVG.) glei.chfalls 
im pro-rata-temporis-Verhältnis gekürzt werden 
müßten. 

Von der so ermittelte.n "fiktiven Vollpension 
(Vollrente)" gebührt nach Art. 18 Abs. 4 s~dann 
der Teil als Teilpension, der dem Verhältrus der 
Dauer der bei der Berechnung der Leistung naeh 
den österreichischen Rechtsvorschriften berüd>.­
sichtigten Versich,erungszeiten zur Gesamtdauer 
der bei der Leistungsberechnung' nach den Rechts­
vorschriften beider Staaten berücksichtigten Ver­
sicherungszeiten entspricht (Kürzungsfaktor)~ 
Liegen zum Beispiel in einem Fall 20 Versiehe­
rungsjahre in österr,eich und 10 Versicherungs­
jahr,e im Vertragsstaat vor, so errechnet ~er 
österreichische Versicherungsträger zunächst eme 
"fiktive Vollpension (Vollrente)" auf Grund von 
30 Versicherungsjahren (das sind 57% der Bemes­
sungsgrundlage) und gewährt so dann 2°/30 dieses 
fiktiv errechneten Betrages als Teilpension, zu 
der gegebenenfalls noch die Leistungen auf 
Grund einer Höherversich.erung treten. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, ,daß 
die Ausgleichszulage bei der Ermittlung der "fik­
tiven Vollpension (Vollrente)" und daher auch 
hei der Ermittlung der Teilpension (Teilrente) 
auß'er Betracht bleibt. 

Art. 18 Abs. 5 enthält die im Hinblick auf die 
Bestimmungen der Abs. 3 und 4 erforderlichen 
Regelungen bezüglich des Zusammentreffens von 
sich deckenden Versicherungszeiten. 

Für die Feststellung der Leistungsansprüche 
sowie für die Bemessung der Teilpensionen (Teil-
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renten) greifen auf österreichischer Seite noch 
folgende, im Art. 19 beziehungsweise in der Nr. 8 
des Schlußprotokolls geregelte Besonderheiten 
Platz: 

1. Da die schweizer,ische Rentenversicherung 
keine den österreichischen Versicherungszweigen 
entsprechende Gliederung kennt, war im 
Art. 19 Abs. 1 für die Feststellung der 
Leistungszugehörigkeit und 'teistungszuständig­
keit in der österreich ischen Pensions(Renten)­
versicherung zu bestimmen, daß schweizerische 
Versicherungszeiten nach der Art der während 
dieser Zeit auslgeübten Erwerbstätigkeit zu be­
rücksichtigen sind. Für die Zuordnung schweize­
risch'er Versicherungszeiten, die - ohne A us­
übung einer Erwerbstätigkeit - durch den 
Wohnsitz allein begründet wurden, soll die Art 
der zuletzt vor solchen Zeiten ausgeübten Er­
w~rbstätigkeit maßgebend sein. Diese Zuständig­
keItsregelung hat sowohl für di,e Anwendung der 
§§ 245 und 246 ASVG., als auch für die Feststel­
lung der Zuständigkeit nach §§ 251 a Abs. 3 Z. 6 
ASVG., 71 Abs. 3 Z. 6 GSPVG. und 65 Abs. 3 
Z. 6 LZVG. zu gelten. Für den Fall; daß für 
ein,en bestimmten Zeitraum die einer schweizeri­
schen Versicherungszeit zugrunde liegende Art 
der Beschäftigung nicht feststell bar ist oder daß 
während der gesamten schweizerischen Versiche­
r~ngszeit keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde, 
Wlrd die Zuständigkeit der Pensionsversicherungs­
anstalt der Arbeiter festgelegt. Um zu vermeiden, 
daß z. B. bei einer zuletzt in der Schweiz aus­
geübten selbS'tändigen Erwerbstätigkeit und, vor­
her nur in der ASVG.-Versicherung zurück­
gelegten österreichischen Versich,erungszeiten ein 
österreichisch,er Versicherungsträger leistungs­
zuständig wird, in dessen Versicherung überhaupt 
k~ine Versicherungszeit zurückgelegt wurde, be­
stimmt der letzte Satz des Abs. 1 daß die zwi­
schenstaatliche Zuständigkeitsregel~ng nur inso­
weit gilt, als aus der Versicherung des danach 
in ß.etracht kommenden Trägers selbst ein Pen­
sions(Renten)anspruch gebührt. 

2. Art. 19 Abs. 2 stellt sicher, daß die Zusam­
menrechnung nach Art. 17 Abs. 1 auch die unter 
die ß.estimmungen des ARÜG. fallenden fremd­
staatlichen Versicherungs-,' Beschäftigungs- und 
sonstigen Zeiten erfaßt, denen bei Vorliegen be­
stimmter persönlicher Voraussetzung~n die 
gleich,e Wirkung wie den entsprechenden öster­
reichischen Zeiten zukommt. 

3. Mit Rücksicht auf das durch das Abkommen 
eintretende weitreichende Ineinandergreifen der 
beiderseitigen Rechtsvorschrift,en war es erfor­
derlich, für die' Anrechnung von Schulzeiten be­
ziehungsweise von Kriegsdienst- und ähnlichen 
Zeiten nach §§ 227 und 228 ASVG. (§ 62 Abs. 1 
Z. 2 und Abs. 4 GSPVG. beziehungsweise § 60 
Abs. 1 Z. 2 und Abs. 4 LZVG.) den schweizeri­
sche~ Versicherungszeiten die gIeiche Wirkung 

wie österreichischen Versicherungszeiten zukom­
men zu lassen und als neutrale Zeiten beziehungs­
weise "Verlängerungszeiten" (§§ 234 ASVG., 65 
Abs. 5 GSPVG., 63 Abs. 5 LZVG.) auch gleich­
artige, in der Schweiz zurückgelegte Zeiten anzu­
erkermen (Art. 19 Abs. 3 und 4). Hingegen 
mußte für die Gewährung einer Alt e r s pen­
sion (A I t e r s zuschußrente) an Witwen, die den 
Betrieb des versicherten Ehegatten fortgeführt 
haben, eine Hinzurechnung d,er vom Ehegatten. 
in. der Schweiz zurückgeLegten Versicherungs­
z,eiten im Sinne des § 75 GSPVG. beziehungs­
weise des § 69 LZVG. ausgeschlossen werden, 
weil die Witwe für diese Zeiten Anspruch oder 
Anwartsch'aft auf eine schweizerische W i t w e n~ 
rente erwirbt (Art. 19 Abs. 5). 

4. Bei der Ermittlung der "fiktiven Vollpen­
sion" nach Art .. 18 Abs. 3 sind Ersatzzeiten nach 
§ 228 Abs. 1 Z. 2 ASVG. ohne die Beschränkung 
des § 251 Abs. 3 ASVG. zu berücksichtigen 
(Art. 19 Abs. 8). 

5. Nam Art. 17 Abs. 1 sind Versicherungs­
zeiten, die sich zeitlich decken, von der Zusam­
menrechnung ausgeschlossen, das heißt, daß sie 
bei der Ermittlung der "fiktiven Vollpension 
(Vollrente)" und bei der Feststellung des Tei­
lungsfaktors nur einfach zu zählen sind, wobei 
Art. 18 Abs. 5 eine Rangordnung je nach der 
Art der sich deckenden Versich,erungszeiten fest­
legt. In dieser Rangordnung sind jedoch gleich­
zeitig in heiden Vertragsstaaten zurück gelegte 
Pflichtversicherungszeiten - wie sie sich in der 
Vergangenheit zum Beispiel durch gleichzeitige 
Erwerbstätigkeit in heiden Vertragsstaaten oder 
durch eine von einem Wohnsitz in der Schweiz 
a,usgeübte Erwerbstätigkeit in österreich erge­
ben können - nicht erfaßt. Um aber auch in 
solchen FäHen eine Nichtberücksichtigung der 
doppelten Beitragsleistung zu vermeiden, sieht 
Art. 19 Abs. 9 vor, daß derartige Zeiten bei der 
Ermittlung der "fiktiven Vollpension (Voll­
rente)" und bei der Feststellung der Teilleistun­
gen mit ihrem tatsächlichen Ausmaß zu berück­
sichtigen sind. Daraus ergibt sich, daß der Er­
mittlung der "fiktiven Vollpension (Vollrente)" 
die über das kalendermäßige Ausmaß hinaus­
gehende Summe der in beiden V ertrag~staaten 
erwor<benen . Versicherungszeiten - bis zum 
Höchstausmaß von 540 Monaten (siehe Art. 19 
Abs. 10) - zugrunde zu legen ist, und daß sich 
der Kürzungsfaktor aus dem Verhältnis der 
bsterreichischen Versicherungszeiten zur erwähn­
ten Summe derösterreichischen und schweizeri­
schen V ersicherungszei ten ergibt. Liegen zum 
Beispiel in einem Falle 15 Jahre der Pflichtver­
sicherung in österreich und 10 Jahre der Pflicht­
versicherung in der Schweiz vor, von denen sich 
fünf zeitlidl decken, dann wird die "fiktive 
Vollpension (VoUrent,e)" auf Grund von 25 Ver-
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sicherungsjahren zu _ errechnen sein, von der 
dann 15/25 als österreichische Teilpension (Teil­
rente) gebühren. 

6. Für jene Fälle, in denen die Summe der in 
bei den Vertragsstaaten zurückgelegten -Versiche­

, rungszeiten 540 Monate übersteigt, ist die 
"fiktive Vollpension (Vollrente)" mit Rücksicht 
auf § 261 Abs. 5 ASVG. nur auf Grund von 
540 Monaten festzustellen. Für die Ermittlung 
des der Teilleistungsberechnung zugrunde zu 
legenden Teilungsfaktors bestimmt jedoch 
Art. 19 Abs. 10, daß di.e bei der Bemessung der 
Leistung zu berücksichtigenden Versicherungs­
monate mit ihrer tatsächlichen Dauer, also unge­
kürzt, anzusetzen sind. 

7. Nach Art. 19 Abs. 12 werden für den An­
spruch auf eine Leistung aus der österreichischen 
knappschaftlichen Pensionsyersicherung, der von 
der Zurücklegung einer Mindestanzahl von 
knappschaftlichen Versicherungszeiten abhängt. 
nur entsprechend qualifizierte schweizerisdle 
Versicherungszeiten berücksichtigt. - Leistungen 
solcher An sind der Knappschaftssold (§ 275 
ASVG.) und die Knappschaftspension (§ 277 
ASVG.). Ebenso werden für den Anspruch auf 
Knappschaftssold und auf Knappschaftspension 
für Angestellte, die überdies das Vorliegen einer 
bestimmten Mindestdauer wesentlich bergmänni~ 
scher oder ihnen gleichgestellter Arbeiten voraus­
setzen (§ 236 Abs. 2 und 3 ASVG.), schweizeri­
sche Versicherungszeiten nur berücksichtigt, so­
fern ihnen entsprech.end qualifizierte Tätigkei­
ten zugrunde liegen. Ferner bestimmt Art. 19 
Abs. 13, daß für die Gewährung eines Berg­
mannstreuege1des (§ 281 ASVG.) nur österrei­
chische Versicherungszeiten berücksichtigt wer­
den, weil es sich hiebei um eine nur in der 
österreichischen knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung V'orgesehene Sonderleistung handelt. 

8. Bei der Gewährung des Ausstattungsbeitra­
ges (§ 268 ASVG.) und der Abfindung (§ 269 
ASVG.) werden die in der schweizerischen Ren­
tenversicherung zu berücksichtigenden Versiche­
rungszeiten nach Art. 17 Abs. 1 zwar für die 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen, nach 
Art. 19 Abs. 14 jedoch nicht für die Bemessung 
herangezogen. 

9. Art . .19 Abs. 15 enthält eine Regelung für 
die zwischenstaatliche Berechnung der Hilflosen­
zuschüsse. Die im zweiten Satz dieses Absatzes 
vorgesehene Gewährung eines ungekürzten 
Hilflos·enzuschusses aus der österreicf[schen 
Pensionsversicherung wird zunächst auf die Ver­
sicherungsfälle des Alters und des Todes be­
schränkt, da nach den Vorschriften über die 
schweizerische Alters- und Hinterlassenenver­
sicherung zu Lerstungen aus diesen Versiche­
rungsfällenkeine Hilflosenentschädigungen ge­
währt werden. Eine Ausnahme war jedoch für 
den Fall vorzusehen, daß eine zunächst zu einer 

Leistung aus der schweizerischen Invalidenver­
sicherung gezahlte Hilflosenentschädigung bei 
übergang der Invalidemente in eine Altersrente 
auch weiterhin zu der zuletzt bezeichneten Lei­
stung gewährt wird. Der in der landwirtschaft­
lichen Zuschußrentenversicherung mit' einem 
festen Betrag bestimmte Hilflosenzuschuß unter­
liegt - sofern der Rentenanspruch nicht auf 
Grund der österreichischen V ersicherungszei ten 
allein erfüllt ist - .der zwischenstaatlichen Kür­
zung nach Art. 18 Abs. 4. 

10. Im Aos. 16 des Art. 19 wird festgelegt, 
daß die österreichischen Pen'sions(Renten)sonder­
r,ahlungen im Ausmaß der nach Art. 18 Abs. 4 
berechneten österreichisechn Teilpension (Teil­
rente) gebühren. Unter Bedachtnahme auf die 
ratio legis des Art. 21, wonach in jenen Einzel­
fällen, in denen eine Pension (Rente) allein nach 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften - also 
ohne Anwendung .der Abkommensbestimmun­
gen- zustünde, die Höhe dieser Pensionen 
(Renten) gewährleistet werden soll, war auch 
bei den Sonderzahlungen das Ausmaß dieser 
Pensionen (Renten) sicherzustellen. In solchen 
Fällen gebührt ,daher - zur Vermeidung einer 
nicht vertretbaren Schlecht,erstellung der nach 
dem Abkommen Pensions(Renten)berechtigten 
gegenüber den ausschließlich nach innerstaat­
lichem österreichischem Recht Pensions(Rcrten)~ 
berechtigten - unter entsprechender Anwen­
dung des Art. 21 als Sonderzahlung die allein 
nach den österreichischen Rechtsvorschriften er­
rechnete Pension (Rente). In jenen Fällen, in 
denen zur österreichischen Teilpension eine Aus­
gleichszulage gebührt, wird diese Ausgleichszu­
lage zur Pensionssonderzahlung - ohne Rück­
sicht darauf" ob zur Pensionssonderzahlnng ein 
Unterschiedsbetrag gebührt oder nicht - i. der 
gleichen Höhe wie zu der für Mai bzw. Okto­
ber gebührenden Teilpension zu gewährt;n sein. 

11. In Fällen, in denen die Ehegattin im Zeit- _ 
punkt des Todes des Ehegatten bereits Ansprudl 
auf eine schweizerische Altersrente hat, ist hie­
durch nach den schweiz-erischen Rechtsvorsmrif­
ten die Entstehung eines' Anspruches auf Wit­
wenrente ausgeschlossen. Ebenso entsteht für 
eine Ehefrau, deren Ehegatte bereits Anspruch 
auf eine ~chweizerische Ehepaar-Altersre'1t,c oder 
Ehepaar-Invalidenrente hat, kein Anspruch auf 
eine eigene (einfache) Alters- oder ln'"aliden­
rente. Es mußte daher in der Nr. 8 d('~ 3chluß-, 
protokolls vorgesorgt werden, daß in ~olchen 
Fällen die für die Feststellung der fiktive.. v 011-
pension (Vollrente) und der Teilpension (Teil­
rente) maßgebenden Bestimmungen so anzuwen­
den sind, als ob der österreichischen Witwen­
pension (Witwenzuschußrente) eine schweize~ 
rische Witwenrente und der österreichischen 
Alterspension (Alterszuschußrente) eine schwei­
zerische einfache Altersrente gegenübel,tünde. 
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Im Art. 20 Abs. 1 ist vorgesehen, daß .ll'S der 
österreichis·chen Pensions(Renten)versicherung 
eine "Volleistung" zu gewähren ist, wenn die 
Voraussetzungen hiefür ohne Anwend ung . des 
Art. 17 Abs. 1 erfüllt sind und ein Anspruch 
nach den schweizerischen Rechtsvorschriften 
nicht besteht. Die Bezugnahme auf Art. 17 
Abs. 1 hat zur Folge, daß auch die mit dieser 
Bestimmung in Zusammenhang stehenaen Re­
gelungen der Art. 18 und 19 Zur Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen nicht herangezogen 
werden dürfen. Abs. 2 sieht vor, daß eine ·'olche 
"VoIIeistung" bei Entstehen eines Lt:iJThngs­
anspruches nach den schweizerischen ReJ1tsvor­
schriften nach den Regelungen des Art. 18 Abs.3 
und 4 neu festz!1steILen ist. 

Im Hinblick auf die schweizerischen Rechts­
vorschriften über die Ehepaaraltersrente wird 
eine Ehefrau mit Erreichung des 62. Lebens­
jahres in einer Reihe von Fällen keinen eigenen 
Anspruch auf Altersrente erwerben, sodaH eine 
Neufeststellung der österreichischen "Vollei­
stung" in Anwendung ·des Abs. 2 nicht in Be­
tracht käme. Um auch in solchen Fällen eine 
Neufeststellung der österreichischen "V 0llpen­
sion" zu ermöglichen, sieht Abs. 3 eine ent­
sprechende Regelung vor. 

Nach den schweizerischen Rechtsvorschriften 
erlischt beispielsweise ein Anspruch auf Witwen­
rente bei Anfall einer eigenen Altersrente. Eine 
unter Zurechnung schweizerischer Versicherungs­
zeiten gewährte österreichische Teilpension (Teil­
rente) aus dem Versicherungsfall des Todes soll 
hiedurch nach Abs. 4 unberührt bleiben. Die 
Worte "ist nicht neu festzustellen" sind hiebei 
so zu verstehen, daß der österreichische Pen­
sions(Renten)anspruch selbst in den Fällen, in 
denen' der Ansptuch auf die österreichische Wit­
wenpension (Witwenrente) nur durch Zusam­
menrechnung der beiderseitigen Versicherungs­
zeiten zustande kam, trotz des Unwirksamwer­
dens der schweizerischen Versicherungszeiten 
unberührt bleibt. 

Die Regelung des Abs. 5 geht von der über­
legung aus, daß durch das Hinzutreten weiterer 
schweizerisch,er Versicherungszeiten der für die 
Bemessung der österreichischen Teilpension 
(Teilrente) maßgebende Kürzungsfaktor und 
somit die österreichische Teilleistung . geringer 
wird. Sollte sich in einem solchen Fall trotz der 
nach den schweizerischen Rechtsvorschriften ge­
bührenden erhöhten Rente die Summe der bis­
her gezahlten Leistungen mindern, so ist die 
vom österreichischen Versicherungsträger zu' ge­
währende Leistung um· den Unterschiecisbetrag 
zu erhöhen; 

Art. 21 enthält Regelungen für jene Einzel­
fälle, in denen die Leistungsberechnuns nach 
Art. 18 Abs. 4 bewirkt, daß die Summe der 
österreichischen T eiIIeistung und der schweize-

rischen Rente geringer ist als die allein nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften gebührende 
Leistung. Für diese Fälle wird im Abs. 1 be­
stimmt, daß der österreichische Versicherungs­
träger seine nach Art. 18 Abs; 4 errechnete Lei­
stung, erhöht um den Unterschiedsbetrag zwi­
schen der Summe der aus beiden Staaten ge­
bührenden Leistungen und der ohne Anwendung 
des Art. 18 Abs.· 4 errechneten innerstaatlichen 
Leistung, als T eilleistung zu gewähren hat. Ein 
solcher Unterschiedsbetrag ist vor Ermittlung 
einer allenfalls gebührenden Ausgleichszulage 
festzustellen. Im Abs. 2 ist festgelegt, daß in den 
erwähnten Fällen eine Neufeststellung des 
Unterschiedsbetrages immer dann zu erfolgen 
hat, wenn sich die Höhe der für die Berechnung' 
des Unterschiedsbetrages maßgebenden Leistun­
gen ändert oder wenn sich der Umrechnungskurs 
um mehr als 10 v. H. ändert. Bei Änderungen 
der österreichischen Teilleistung auf Grund des 
Pensionsanpassungsgesetzes, BGBI. Nr. 96/1965, 
findet jedoch eine Neufeststellung des TJnter­
schiedsbetrages nicht statt. Ebenso hat eine Neu­
feststellung des Unterschiedsbevages nicht zu 
erfolgen, wenn der Anspruch .auf die ent­
sprechende schweizerische Rente wegen Entste­
hung des Anspruches 3!uf eine andere schweizeri~ 
sche Rente e r 1 i s c h t, weil die vorliebende 
Bestimmung für eine solche Neufeststellung eine 
Ä ri der u n gin der H ö h e der schweize­
rischen Rente voraussetzt und es nicht beabsich­
tigt war, die Bestimmung des Art. 20 Abs. 4 
im Wege ,der Unterschiedsbetragsregelung zu 
umgehen. 

Art. 22 betreffend die· Gewährung von Ein­
gliederungsmaßnahmen (Rehabilitation) geht 
davon aus, daß nach den einschlägigen schwei­
zerischen Rechtsvorschriften Ausländer und 
Staatenlose einen Anspruch auf Eingliedtrungs­
maßnahmen erst nach zehnjähriger Beitrags­
dauer und fünfzehnjähriger Wohnsitz dauer in· 
der Schweiz erwerben, sofern nicht durcl zwi· 
schenstaatliche Vereinbarung etwas anderes be­
stimmt wird. In diesem Sinne wird durch flbs. 1 
d.:s vorliegenden Artikels den österreicnischen 
Staatsbürgern die Begünstigung eingeräumt, Ein­
gliederungsmaßnahmen bereits nach einJa],rlger 
Beitragsdauer beanspruchen zu können. Aus 
Gründen der Gegenseitigkeit gilt diese einjährige 
Beitragsdauer auch vice versa für die Gewäh­
rung von Rehabilitationsm_aßnahmen aus der 
österreichischen Pensionsversicherung an Sdlwei­
zerbürger, wobei jedoch nach Abs. 4 alIfällige 
günstigere Regelungen des jeweils in Betracht 
kommenden österreichischen Versicherungsträ­
gers unberührt bleiben. Die Abs. 2 unrl 3 ent­
halten Detailbestimmungen für die Gewährung 
schweizerischer Eingliederungsmaßnahmen an 
nicht erwet'bstätige Ehefrauen bzw. W-lt'ven und 
minderjährige Kinder österreichischer "taats­
bürgerschaft sowie an Grenzgänger. 
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Die im Art. -23 lit. a für österreichi~e ;:,taats- grenze bzw. Eintritt des Todes (des Ehebatten 
bürger vorgesehene Regelung - die ~ogenannte bzw. Vaters) vo.r dem Inkrafttreten des Alters­
"Versicherungsklausel" beruht auf den und Hinterlassenenversicherungsgesetzes keinen 
schweizerischen Rechtsvorschriften, wenach auf Anspruch auf eine ordentliche Rente erwerben 
die Leistungen der schweizerischen Invaliden- konnten, sondern auch jenen, deren ordentliche 
versicherung sowie auf die Mutterwaisenrenten Rente geringer wäre als d~e außel1"ordentliche 
aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung (vgl. Abschnitt III Punkt C Nr. 1 b der vorlie­
nur Ansprudl besteht, wenn der Berechtigte bei genden Erläuterungen). Darüber hinaus wird für 
Eintritt der Invalidität bzw. die Mutter unmit- beide Gruppen von Personen auch die Gewäh­
telbar vor ihrem Tode in der schweizerischen rung außerordentlicher Renten aus ,der schweize­
Rentenversicherung versichert war. Die Anwen- rischen ~nvalidenversicherung ermöglicht. AIs 
dung dieser Regelung kommt daher nm für "Ze~ten der Befreiung von der schweizerischen 
österreichische Staatsbürger in Betracht, dIe bei Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversime­
Eintritt des Versicherungsfalles außerhalb der rung", die nach Nr. 10 Buchstabe b des Schluß­
Schweiz wohnen und demnach in der schweize- protokolls für die Erfüllung des Anspruches auf 
rischen Rentenversicherung weder pflichtver- eine außerordentliche Rente nicht herangezogen 
sichert sind noch - im Hinblick auf Nr. 3 Buch- wer,den, sind im Sinne der einschlägigen.schwei­
stabe e des Schlußprotokolls - die Möglichkeit zerischen Rechtsvorschriften jene Zeiten zu ver­
einer freiwilligen Versicherung in der schweizeri- stehen, während derer aus den im Abschnitt III 
schen Rentenversicherung haben. Für dIese Per- di/eser Erläuterungen unt,er Punkt A Nr. 1 ange­
sonen wird eine bei Eintlt"itt des Versiruerungs- führten Gründen keine Pflichtversimerung be­
falles bestandene Pflicht- oder Weiterversiche- stand. 
rung in der österreichischen Pensionsversicht:rung 
für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzun­
gen einem schweizerischen Versicherungsvclhält­
nis gleichgestellt. Da jedoch häufig das 'osterrei­
chische Versicherungsverhältnis bei Eintritt des 
VersicherungsfaUes - vor allem des VersIche­
rungsfalles des Todes - bereitJS durch einen 
Pensions-, Krankellgeld- od,er Wochengeldbezug, 
ein Arbeitslosengeld oder eine Anstalts­
pflege abgelöst sein wird, bestimmt Nr. 9 
Buchstabe ades Schlußprotokolls, daß ;lJuch die 
davon betroffenen Person,en noch als Versicherte 

Die im Abs. 2 dieses Artikels vorgesehene Ein­
schränkung findet ihre Begründung darin, daß 
die schweizerischen Invalidenrenten bei weniger 
als 500f0iger Invalidität an das Vorliegen von 
Bedürftigkeit gebunden und wegen ihres der 
öster.reichischen Ausgleichszulage ähnlichen 
Charakters auch von der Gewährung in alle 
übrigen Staaten, mit denen die Schweiz Abkom­
men im Bereich der Sozialen Sicherheit abge­
schlossen hat, ausgenommen sind. 

im Sinne' der "Versicherung' sklausel" gelten. Z A 25 u rt. : 
Darüber hinaus' wird es den österreichismen 
Grenzgängern, die bei Eintlt"itt des Versiehe- Da sowohl die schweizerische bundesgesetz­
rungsfalles keine der angeführten Voraussetzun- liche Regelung über die Familienzulagen in der 
gen' erfüllen, durch Art. 23 lit. b ermöglicht, Landwirtschaft als auch sämtliche kantonalen 
den Anspruch anstatt durch Erfüllung der "Ver- Regelunge-n über Familienzulagen an die Arbeit­
sicherungsklausel" durch eine mindestens zwei- nehmer in den übrigen Bereichen der Wirt­
jährige Beitragsdauer innerhalb der letzten drei schaft die Zahlung von Familienbeihilfen audl 
Jahre vor Eintritt des Versicherungsfalles zu er- an ausländische Arbeitnehmer für deren im Aus­
werben. - Für die in österreich wohnhaften land lebende Kinder vorsehen, beinhalten Art. 25 
Schweizerbürger ist wegen der ihnen zustehen- und die dazugehörige Nr. 11 des Schlußproto-' 
den Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung kolk im wesentlich,en nur die vertragliche Ver­
in der schweizerischen Rentenversicherung keine ankerung der bereits de facto bestehenden 
besondere zwischenstaatliche Regelung erforder- Gegenseitigkeit. 
lich. Im Abs. 1 des vorliegenden Artikels wird -

Durch Art. 24 Abs. 1 und die dazugehörige entsprechend den Grundsätzen, wie sie in den 
Nr. 10 des Schlußprotokolls, betreffend die Ge- bisherigen Abkommen festgelegt, sind - nor­
währung außerordentlicher schweizeri,cher Ren- miert, daß Familienbeihilfen von dem Staat, in 
ten _an österreichische Staatsbürger, werden die dem der Anspruchswerber eine unselbständige 
Regelungen des österreichi'sch-schweizerismen Zu- Erwerbstätigkeit ausübt, auch für jene Kinder 
satzabkommens vom 20. Feber 1965, BGBL zu gewähren sind, die sich im anderen Vertrags­
Nr. 41/1966, ersetzt. Die vorliegenden Bestim- staat aufhalten. Voraussetzung hiefür i~t, daß die 
mung~n beinhalten jedoch gegenüber dem er- Beschäftigung in übereinstimmung mit den be· 
wähnten Abkommen insofern eine Verbesserung, stehenden Vorschriften über die Beschäftigung 
als die außerordentlichen schweizerischen Ren-I ausländis,cher Arbeitnehmer ausgeübt wird 
ten 'nunmehr nicht nur jenen Osterreichcrli ge-, (Abs: 2). I?iese Besti~mung hält sich ,;ei:gehen.d 
währt werden, die infolge Erreichung der Alters- an das mnerstaathche Recht. LedIglIch dIe 
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Mindestbeschäftigungsdauer von drei Monaten I lichen Rechtsvorschriften handelt. Abs. 2 erklärt 
entfällt, zumal die schweizerischen Familienbei- die Einbringung von Anträgen oder sonstigen 
hilfen ohne Mindestbeschäftigungsdauer gewährt 
werden. Im Hinblick darauf, daß die österreichi­
schen Familienbeihilfen eine Monatsgebühr dar­
stellen, war jedoch zu bestimmen, daß für einen 
Anspruch darauf eine Beschäftigungsdauer von 
mindestens einem Monat erforderlich ist (Nr. 11 
Buchstabe ades Schlußprotokolls). In bezug auf 
die Schweiz sind auch Leistungen für kürzere 
Zeiträume als einen Monat vorgesehen (Nr. 11 
Buchstabe b des Schlußprotokolls). 

Für die Fälle der Entsendung eines Dienst­
nehmers Zur Arbeitsleistung in das Gebiet des 
anderen Vertragsstaates soll sich die Gewährung 
von Familienbeihilfen weiterhin nach dem Recht 
des bisherigen Beschäftigungsstaates richten 
(Abs. 3). 

Im A'bs. 5 werden die ausschließli,ch auf die 
Sozialversicherung abgestellten Teile der allge­
meinen Bestimmungen des Abkommens (Art. 5, 
7, 8, 10 und 11) für den Anspruch auf Familien­
beihilfenausdrücklich als nicht anwendbar er­
klärt. 

Zu den Art. 26 bis 34: 

Art. 26 Abs. 1 enthält - entsprechend dem 
Art, 12 des Abkommens vom 15. Juli 1950 -
Bestimmungen über. die gegenseluge Hilfe­
leistung der Versicherungsträger, der Verbände 
von Versicherungsträgern, der Behörden und 
der Gerichte der beiden Vertragsstaaten. Diese 
Hilfe erstreckt sich nicht nur auf die Durchfüh­
rung des Abkommens, sondern auch auf die 
Durchführung sämtlicher vom Geltungsbereich 
des Abkommens erfaßten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften. Im Abs. 2 dieses Artikels 
wird die Durchführung ärztlicher Untersuchun­
gen und die eventuelle Erstattungspflicht der 
hiedurch entstehen,den Kosten geregelt. 

Art. 27 Abs. 1 bestimmt - ähnlich wie 
Abs. 14 des Abkommens vom 15. Juli 1950 -, 

. daß die Steuer- und Gebührenbefreiung bzw. 
-ermäßigungen, die für die Durchführung der 
eigenen Sozialversicherung in einem' Vertrags­
staat eingeräumt sind, auch auf die entsprechen­
den Urkunden und Schriftstücke des anderen 
Vertragsstaates erstreckt werden. Nach Abs. 2 
entfällt das Erfordernis der Beglaubigung für 
alle Schriftstücke, die bei Anwendung der vom 
Abkommen erfaßten innerstaatlichen Rechts­
vorschriften beizubringen sind. 

Art. 28 Abs. 1 ermächtigt die Versicherungs­
träger, die Verbände von Versicherungsträgern, 
die Behörden und die Gerichte der beiden Ver­
tragsstaaten, miteinander und mit den beteilig­
ten Personen unmittelbar zu verkehren, soweit 
es sich um die Durchführung des Abkommens 
oder der vom Abkommen erfaßten innerstaat-

Schriftstücken in. einer Amtssprache des einen 
Vertragsstaates (für die Schweiz auch Französisch 
und Italienisch) bei Versi,cherungsträgern, Behör­
den und Gerichten des anderen Vertragsstaates 
für zulässig. 

Nach Art. 29 Abs. 1 wird' die Einbringung 
eines Antrages bei einer hiefür zulässigen Stelle 
des einen V ertragsstaa tes der Einbringung de~ 
Antrages bei der hiefür zuständigen Stelle des 
anderen Staates gleichgestellt. Hiedurch wird es 
beispielsweise ermöglicht, einen Antrag auf eine 
Leistung aus der schweizerischen Sozialversiche­
rung auch bei einem österreichischen Versiche­
rungsträger oder bei einer Behörde der allgemei­
nen staatlichen Verwaltung (§ 361 Abs. 4 
ASVG., § 121 Abs. 4 GSPVG., § 103 Abs. 4 
LZVG.) einzubringen. Darüber hinaus bestimmt 
Abs. 2, daß ein in einem Vertragsstaat eilige­
brach ter Leistungsantrag im anderen Vertrags­
staat gilt, soweit es sich um eine nach dem Ab­
kommen festzuS'tellende Leistung handelt. Die 
Regelung des Abs. 2 ist jedoch nicht dahingehend 
zu verstehen, daß zum Beispiel ein von einer 
weiblichen Versicherten bei Vollendung des 
60. Lebensjahres gestellter Antrag auf österrei­
chische Alterspension (Alterszuschußrente) fort­
wirkend bis zur Vollendung,des 62. Lebensjahres 
auch als Antrag auf schweizerische Altersrente 
gilt. 

Im Art. 30 Abs. 1 werden die zuständigen 
Behörden der beiden Vertragsstaaten zum Ab­
schluß einer Durchführungsvereinbarung er­
mächtigt, Abs. 3 regelt die Einrichtung von 
Verbindungsstellen. 

Art. 31 regelt im Rahmen der für die ver­
pflichteten Versicherungsträger geltenden Rechts­
vorschriften den übergang von Schadenersatz­
ansprüchen des Versicherten gegen Dritte auf 
dem Gebiete des anderen Vertragsstaates. Diese 
Bestimmung ermöglicht die Anwendung des 
§ 332 ASVG. in Fällen, in denen nach den 
schweizerischen Rechtsvorschriften ein zivilrecht­
licher Schadenersatzanspruch gegeben ist. Die im , 
Abs. 1 erster Satz vorgesehene Regelung betref­
fend die Anwendung der Vorschriften über eine 
Legalzession wird im zweiten Satz unter Be­
dachtnahme auf die schweizerischen Rechtsvor­
sd1riften, wonach eine solche Legalzession nur in 
der Unfallversicherung vorgesehen ist, entspre­
chend eingeschränkt. 

Art. 32 enthält eine Regelung für den Trans­
fer von Leistungen in den anderen Vertrags-' 
staat. 

Art. 33 trifft eine Regelung für die Aufrech­
nung von Ersatzleistungen bzw. die Herein­
bringung von überbezügen. Die Regelung er­
mögLicht über das innerstaatliche Recht (§, 103 
in Verbindung mit § 107 ASVG., § .52 in Ver-
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bindung mit § 56 GSPVG. und § 50 in Ver­
bindung mit § 54 LZVG.) hinausgehend die 
Hereinbringung von Oberbezügen, an deren 
Entstehen den Anspruchsberechtigten kein Ver­
schulden trifft. Durch die Formulierung des 
zweiten Satzes sind auch die aus der österreichi­
schen Pensionsversicherung gewährten Aus­
gleichszulagen von der Aufrechnungsmöglich­
keit erfaßt. 

In Ermangelung einer dem § 324 ASVG. 
analogen schweizerischen Regelung mußte eine 
Regelung betreffend Ersatzanspruch der Für­
sorgeträger entfallen. Nach der Praxis der 
schweizerischen Versicherungsträger. können je­
doch die Renten einschließlich der Nachzahlun­
gen auf Antrag den Fürsorgeträgern ausgezahlt 
werden, wenn die Gefahr einer unzweckmäßigen 
Verwendung durch den Berechtigten besteht. 
Von dieser Möglichkeit können auch österreichi­
sche Fürsorgeträger in gleicher Weise wie 
schweizerische Fürsorgeträger Gebrauch machen, 
ohne daß es hiefür einer ausdrücklichen zwi­
schenstaatlichen Regelung bedarf. 

Art. 34 enthält Regelungen betreffend die Bei­
legung bzw. schiedsgerichtliche Entscheidung von 
Streitigkeiten, die sich über die Auslegung oder 
die Anwendung des Abkommens ergeben. 

Zu Art. 35: 

Die Regelungen des·Abs. 1 und 3 beruhen auf 
einem in zwischenstaatlichen Abkommen über 
Soziale Sicherheit üblicherweise enthaltenen 
Grundsatz, wonach Ansprüche auf Leistungen 
für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkom­
mens nicht begrünclet werden, daß jedoch für 
die Feststellung der Leistungsansprüche nach dem 
Abkommen auch die vor dem Inkrafttreten des 
Abkommens zurückgelegten Zeiten zu berück­
sichtigen sind. Abs. 1 stellt ferrier fest, daß das 
Abkommen auch für ,die vor seinem Inkraft­
treten eingetretenen Versid1erungsfälle gilt. 
Hiezu bringt Abs. 4 - der gemäß Nr. 13 Bum­
stabe d des Smlußprotokolls nirut für die Un­
fallversicherung gilt - Detailregelungen für die 
Feststellung bzw. Neufeststellung von Pensionen 
(Renten) aus der Pensions(Renten)versicherung, 
bei denen der Versicherungsfall vor dem Inkraft­
treten liegt. 

Hiehei wird unterschieden, ob (1) die Voraus­
setzungen für den Leistungsanspruch bereits 
nam den bisehr in Geltung gestandenen R,echts­
vorschriften (einsruließlich des Abkommens vom 
15. Juli 1950) erfüllt waren oder (2) - bei 
Geltendmachung des Ansprurues- erfüllt ge­
wesen wären, oder ob sie (3) erst auf Grund 
dies,es Abkommens erfüllt sind. Für die erste 
Gruppe von Fällen wird vorgesehen, daß die 
Pensionen (Renten) auf Antrag des Berechtigten 
ab Inkrafttreten des Abkommens neu festzustel-

len sind oder von Amts wegen neu festg·estellt 
werden können (Abs. 4 lit. a). Salrue Neufest­
stellungen werden mit Rücksirut auf die einseitig 
gefaßten Bestimmungen der Art. 17 bis 21 
grundsätzliru nur auf österreichisruer Seite in 
Betrarut kommen. In der zweiten Gruppe von 
Fällen erfolgt eine Feststellung der Ansprürue 
über Antrag, wobei siru der P,ensions(Renten)­
beginn nach den einsmlägigen innerstaatliruen 
Rechtsvorschriften rirutet (Abs. 4 lit. b). Für die 
dritte Gruppe von Fällen ist eine rückwirkende 
Leistungsfeststellung ab Inkrafttreten des Ab~ 
kommens vorgesehen, sofern der hiefür erfor~ 
derliche Antrag innerhalb eines Jahres nach In­
krafttreten des Abkommens gestellt wird (Abs. 4 
lit. c). Dies wird in der schweizerisruen.Renten­
versicherung vor alLem für jene österreimer von 
Bedeutung sein, die eine mindestens einjährige 
schweizerische Beitragsdauer aufweisen, aber nam 
bisher geltendem Recht weg-en Nichterfüllung 
der fünf jährigen Mindestbeitragsdauer vom An­
spruru auf eine Alters- oder Hinterbliebenen­
rente oder wegen Nichterfüllung der zehnjähri­
gen Mindestheitragsdauer vom Anspruch auf eine 
Invalidenrente ausgeschlossen waren. Soweit es 
siru hiebei um Ansprüch-e aus dem Versiruerungs­
fall des Alters oder des Todes handelt, wird nam 
Nr. 13 Burustabe b des Smlußprotokolls die Lei­
stungsgewährung davon abhängig gemacht, daß 
der Versicherungsfall naru dem 31. Dezember 
1959 eingetreten ist und die zur sruweizerischen 
Rentenversichreung entrich~eten Beiträge nicht 
bereits nach Art. 6 Abs. 3 des Abkommens vom 
15. Juli 1950 überwiesen oder erstattet wurden. 

Da naru Art. 6 Abs. 3 des Abkommens vom 
15. Juli 1950 bei weniger als fünf jähriger Bei­
nragsdauer zur schweizerischen Alters- und Hin­
terlassenenversicherung die diesbezügliruen Bei­
träge an den österreichismen Versicherungstr1iger 
zu überweisen und von diesem auf Grund der 
Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom 11. Jänner 1952, BGBl. Nr. 23, 
in einem zusätzlichen' Steigerungsbetrag zur 
österreichischen Pens~on zu berücksichtigen' 
waren, mußte für die Fälle einer naru den 
Grundsätzen des vorliegenden Abkommens zu 
erfolgenden Neufeststellung im Abs. 2 vorgese­
hen werden, daß solche, durch die Beitragsüber­
weisung auf die österreichische Pensionsversiru,e­
rung übergangene Versicherungszeiten wie öster­
reiruische Beitragszeiten zu berücksichtigen, je­
dom bei der Bildung einer Bemessungsgrundlage 
außer B-etrarut zulassen sind (Nr. 13 Burustabe c 
des Schlußprotokolls). 

Abs. 5 regelt die Besitzstandswahrung für jene 
Fälle, in denen eine Neufeststellung nach Abs. 4 
eine geringere als di,e bisherige Leistung ergibt. 
Dies könnte vor allem dann eintreten, wenn 
bereits ein Anspruch auf eine österreichische In­
validitätspension besteht, zu dem .- infolge der 
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durch das Abkommen für österreichische Staats­
bürger herabgesetzten Wartezeit - ein Anspruch 
auf eine schweizerische Invalidenrente hinzutritt, 
und die hiedurch festzustellende österreichische 
Teilpension zusammen mit der, schweizerischen 
Rente geringer wäre als Ji.e bisherige Österreichi­
sch'e "Volleistung". Die im Abs. 5 verwendeten 
Ausdrücke "errechnete ~eistung" bzw. "zuste­
hende Leistung" sind dahingehend zu verstehen, 
daß bei der Ermittlung des Unterschiedsbetrages 
die in "Betracht kommenden Beträge ohne An­
wendung allfälliger Ruhensvomhriften zu ver­
gleichen sind. Im Hinblick darauf, daß der Aus­
druck ".der nach diesem Abkommen '" errech­
neten Leistungen" nicht die Ausgleichszulage 
nach den österreichischen Rechtsvorschriften um­
faßt, ist die für die Vergleichsberechnung maß­
gebende r "zustehende österreichische Leistung" 
ebenfalls ohne Ausgleichszulage zu verstehen. 

Die Abs. 6 und 7 enthalten ergänzende Be­
stimmungen zur Regelung des Abs. 4. Sie sehen 
vor, daß in entsprechender Anwendung des 
Art. 33 die vom Versicherungsträger eines Ver­
ti-agsstaates bis zur Neufeststellung gewährte 

-frühere Leistung mit einer auf den gleichen 
Zeitraum entfallenden neu hinzutretenden Lei­
stung aus dem anderen Vertragsstaat verrechnet 
werden kann und daß die auf Grund eines An­
trages nach Abs. 4 lit. a in österreich eingeleitete 
Neufeststellung einer Leistung für den schweize­
rischen Versicherungsträger als Antrag auf erst­
malige Feststellung gilt. Letztere Bestimmung 
ist vor allem für die aus den Versicherungsfällen 
der geminderten Arb.eitsfähigkeit gewährten 
Leistungen von Bedeutu~g. 

Die österreichischen Rechtsvorschriften über 
die Pensionsberechnung, von denen die Bestim­
mungen des Abkommens vom 15. Juli 1950 aus­
gegangen sind, wurden mit 1. Jänner 1956 durch 
das Allgemeine Sozialversich,erungsg'"esetz und 
mit 1. Jänner 1961 durch dre 8. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 

. Nr. 294/1960, grundlegend geänden. Die Ver­
sicherungsträger haben in den in Betracht kom­
menden Fällen die Leistung,en unter Vorweg­
nahme der neuen Bestimmungen berechnet und 
hierüber teils Bescheide, teils nur formlose Ver­
ständigungen erteilt, sodaß es sich zum Teil um 
rechtskräftig festgestellte Ansprüche, zum Teil 
um vorläufige Leistungen handelt. Abs. 8 stellt 
nun fest, daß es in solchen Fällen bei der ge­
währten Leistung sein Bewenden hat. Dies gilt 
in allen Fällen für die Zeit vor Inkrafttreten des 
Abkommens; für die Zeit ab Inkrafttreten des 
Abkommens nur insoweit, als nicht eine Neu­
feststellung nach Abs. 4 lit. a beantragt oder von 
Amts wegen durchgeführt wird (verba: "unbe­
schadet des Absatzes 4 Buchstabe a"). Jedenfalls 
wird von den Versicherungsträgern in sämtlichen 
Fällen, in ,denen nur vorläufige Leistungen ge-

währt wurden, die Bescheiderteilung für die Zeit 
vor und nach Inkrafttretendes Abkommens 
nachzuholen sein, und zwar ohne Rücksicht dar­
auf, ob ab Inkrafttreten des Abkommens eine 
Neufeststellung erfolgt oder nicht. 

Mit Rücksicht auf das im Art. 39 bestimmte 
Außerkrafttret,en des Abkommens vom 15. Juli 
1950 mußte in Nr. 13 Buchstabe ades Schluß­
protokolls vorgesehen werden, daß für die nicht 
unter den Vierten Teil des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes fallenden Ansprüche an 
Stelle der im Abkommen enthaltenen Bestim­
mungen über die Feststellung der Teilleistungen 
die einschlägigen Bestimmungen des Abkommens 
vom 15. Juli 1950 weiter anzuwenden sind. 
Hievon werden nur jene Anspruche aus der Pen­
sionsversicherung der Arbeiter und aus der 
knappschaftlichenPensionsversicherung betrof-

fen, die nach den vor dem 1. Sozialversicherungs­
Nreurege!ungsgesetz in Geltung gestandenen Be­
stimmungen- bemessen wurden und nach der 
8. Novelle zum Allgemeinen Sozialversichenings-' 
ges'etz von einer überleitung in die bemessungs­
rechtlich·en Bestimmungen des Allgemeinen So­
zialversicherungsgesetzes ausgenommen waren. 

Zu den Art. 36 bis 39: 

Diese Artikel enthalten die üblichen Schluß­
bestimmungen. 

Zur Nr. 14 des Schlußprotokolls: 

Buchstabe a dieser Bestimmung enthält eine 
Regelung für den erleichterten Eintritt in die 
schweiz,er.ische Krankenversicherung bei Aus­
scheiden aus der österreichisch,en Krankenver­
sicherung. Für die von dieser Regelung erfaßten 
Personen ergeben sich hiedurch im wesentlichen 
folgende BegünstigUIlJgen: 

1. Der Eintritt in die schweizerische Kranken­
versicherung ist ohne Rücksicht auf das nach den 
schweizerischen Rechtsvorschriften vorgesehene 
Höchsteintrittsalter möglich . 

2. Die nach den schweizerischen Rechtsvor­
schriften zulässig,en Vorbehaltsfristen können 
auch mit Zeiten eiruer österreichischen Kranken­
versicherung (allein oder in Verbindung mit 
Zeiten einer schweizerischen Krankenversiche':' 
rung) erfüllt werden. 

3. Sofern der AnspruCh auf Leistungen aus der 
schweizerischen KrankenV'ersicherung von der 
Erfüllung einer Wartezeit abhängt (zum Beispiel 
270 Tage Versicherung für Mutterschaftsleistun­
gen), werden h1efür auch Zeiten einer österrei­
chischen Krankenversicherung herangezogen. 

4. In der schweizerischen Krankenversicherung 
werden auch Kriegsleiden berücksichtigt; aller­
dings gelten hiefür die schweizerischen Vorbe­
haItsfristen ohne Heranziehung der österreichi­
schen Versicherungszeiten. 
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Aus Gründen der Gegenseitigkeit bestimmt sicherungszeiten. Eine Weiterversicherung in der 
Buchstabe b, daß beim Ausscheiden aus der österreichischen Krankenversicherung wird da­
schweizerischen Krankenversicherung den schwei- her - im Gegensatz zu einer Weiterversicherung 
zerischen Versicherungszeiten sowohl für das in der Pensions(Renten)versich,erung - beispiels­
Recht auf Weiterversicherung als auch für die weise auch dann möglich sein, wenn zur Erfül­
Erfüllung allfälliger - satzungsmäßig geregel- lung der Vorauss,etzungen nach § 16 Abs. 1 
ter - Wartezeiten die gleiche Wirkung zu- ASVG. ausschließlich schweizerische Versiche­
kommt wie entsprechenden österreichischen Ver- rungszeiteri vorhanden sind. 
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